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~FllRDENLESER 

])Je Resobdfonen und Bescb!I!sso der General_g werden wie folgt ge_ebnet: 

Bis mrdrelBlgstM ""","dieben 'IlIgeng wurden die Reso_ der General_g durch eine ambIscbe Zahlfl1r die _ N_ 
der Resolution und eine in Klammem geseIzIe __ Zahlfl1r die _ Nummer der 'IlIgeng geJwm...trltnet (zB.: ResolutIon 3363 (XXX». 
Wurden mehrere Resolutionen ~ _ N_ vembschledet, 60 wurde jede von _ durch einen auf die ambIscbe Zahl folgenden 
Großburhsmben geIrenmaIc_ (zB.: Resolution 3367 A (XXX), Resolut!"""" 3411 A und B (XXX), R .... lut""' ... 3419 A bis D (XXX). J!escbW ... 
_ nicht numerlert. 

Als '1011 des oouen Systems flIr die Konnmk:!nmog der Dokumente der General_ung werden die R_ und _I ..... soll der 
elnunddn:ll!JgstM '1bgung durch eine ambIscbe Zahlfl1r die _ NlIIII1IlOI" der '1bgung und eine weitere, durch einen ~ lIbgetteJnao 
ambIscbeZahlfllrdle_NummerderResol __ dleser'1bgunggeJrennmlc_(zB.:"-lution31J1,BescbluB31ß01).Wtmkm 
mehrere Resolutionen oder Bescbl1lsse unter derselben Imrfenden Nummer verahschfedet, so wmde jede(r) durch einen ao diesen anscbUeBenden 
Großbuchstaben gelrennmfobnet (zB.: ResoI_ 3UI6 A. Reso_ 3U6 A und B, Bescb!I!sso 3U406 A bis E). 

Soodeltaguugen 

Bis '"" siebenten Sondertagung _ die Reso_ der General_g durch eine ambIscbe Zahlfl1r die _ Nummer der 
ResobttIon ge!renn"" ........ der in KIammom der _ "S" und eine __ Zahlfl1rdle _ Nummer der '1bgung fo1gtlm (zB" ResolutIon 
3362 (S-VII). _I ..... _ nicht numerlert. 

SeIt der .. hlen Sondertagung werden die Resobnionen und __ durch deo Buchstaben '5' und eine ambIscbe Zahlfl1r die _ 
Nummer der '1bgung sowie eine we!tero, durch einen Schti!gstdch &bgeUUiUlb ambIscheZahlfllr die _ Nummer der ResoI __ dieser 
'1bgung gekennzelcImeI (z.B.: Resol_ 5-8/1, BescbIuB 5-8/11). 

Blszur_N~g _ die Resolutionon der Generalven;ammlung durch eine ambIscbeZahlfllrdle _ Nummer 
der R....lution ge_ ........ der in Klammem die Jlurhsmben "ES" und eine _he Zahlfl1r die _ Nummer der '1bgung folgten (zB.: 
Resol_ 22S2 (BS-V». J!escbWsso _ nicht numerlert. 

Seltder_N~_R_undo-bUJssedurchdleBuchstaben 'OS" und elneamblscheZahlfllrdle1mJfende 
Nummer der '1bgung sowie eine we!tero, durch einen Schti!gstdch &bgeUUiUlb ambIsche Zahl fllr die _ NIIII!IIlOr der R....bnion Innerhalb dieser 
'1bgung ge!renn""cImeI (zB.: Resobttlon ES-6/I, BescbIuB ES-6/1I). 

!njeder der obengedUDn!en Serien mfolgt die NlIJI!eJ!onmgjoweils in der _oIge der Vembscbiedlmg. 

• 
• • 

Der vorJlcgende Bund entbäJt die Resolutionen und 1IescbIfIsse, die von der GeneraI_g in der Zelt vom 24. Demnher 1994 bis 
oInsebl1.Wlch 18. September 1995, eiere leIzten 'IlIg der neunundvlmzlgsten 'Ibgung, _ wurden. 

DIe von der Ven;ammlung in der Zelt vom 20. September bis elcscblleßllch 23. Demnher 1994 _ ResobniODOD und __ 
flruIen sich Im: 0jJWe1kn ProtokoU der Ge1reTalversommlung, NewtIl1IdvIerzJgste Tagung, BsiIIJge 49 (A149/49), Band L 

• 
• • 

BF80NDERER HINWEIS FllR DIE DEUTSCHE AUSGABE 

])Je DoImntente der _ Nielnnec, die aufgnmd von Resolution 3355 (XXIX) der GeneraI_g vom 18. Demnher 1974 ab 1. Juli 
1975 Ins Deutsche zuUbenietzen sind (ulle Resolutionon der General_uns. des _ und des Wlrtscbafts· und _ sowie die 
sonstigen BelIagen zum 0fIIzIeJJen Protokoll der GeneraI_s), werden bei QueDeunngabnn in _ zIdert, auch wenn die (}bmetmng 
noch nicht _Ist. Das sJeIche gilt flIr die schon vor eiere I. Juli 1975 ...-abscb!_ Resolutionen der genannten 0Igene. ])Je 1IteI anderer 
QueDennngabnn _ mr Verelnfueb'mg von _ungen nicht lIbersetzt. 
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RESOLUTIONEN 

RESOLUTIONEN OHNE 'OBERWEISUNG AN EINEN HAUPTAUSSCHUSS 

ÖBERSICHT 

N-.r 'lbI -49112 'I'l!IigkeIt des _elltmg, ...... filr clon fI!n/Z!gshm .Iahnlstag der V __ 

B. l'esIIegung der Redner!/sta filr eile SoruIeJg .... n1ndtznng der Cenem!v_g 
anIlIBIIch des flInfzIp!OD Jaluestags der V __ (A/49/481Add.1) •••• 44 24.MalI99S 1 

49121 WIrtschaftBsondfilrl"''''''''''"UiDderodorReg!onen 
O. l'lmutz1eiung der~ _ (A/49JL.6S UIld Add.1) •••••••••••• 376) 13. ApdlI995 2 
P. Notbllfe filr Antigua UIld Iadmda. Dnmlnlca, MOlII8emI!, SI. Ki1IB UIld Nm. UIld 

SI._~AnI1IIen)(Al49JL.70UlldAdd.1) ............... . 37 6) 18. Sepmmber 1995 2 
49/27 Die Situation der Dem. "'lh11e und der Menschenrechte In HaIti 

__ B (49JL.67/Rov.1 UIld Rev.UAdd.1) ••••••••••••••••••••••••••••••• 34 12.JuU 1995 3 
49/236 MlssIon der VereInIen Nationon zar _ der _ UIld der BdlIIlung der 

VerpfIIcIdungua ... dem UM" .. """,, Ablrommen Ober M_ in Gqahmm!a 

ResolutIon A (A/49JL.64 UIld Add.l) •••••••..•••.•••••••••••••••••••••••••• 
ResolutIon B (A/49JL.69 UIld Add.1) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•• 

42 
42 

31. Mlbz 1995 4 
14. Sepmmber 1995 S 

491243 AkkredIt!mong nlrbtstaatJfeber 0rganISR!I0nen bei der VIerten Weltfimren, .... 6 M, 

MaRnobmen filr 0IeIchherecb!Ig -s UIld Frieden (A/49J1187) •••••••••• '.f1 21. ApdlI99S 7 
49t244 Woltfrilldenswoc (A/491L.66 UIld Kmr.1 UIld Add.1) •••••.••.••••••••••••••••••• 44 12.JuU 1995 7 
49/252 _3 des 8ystmns der VereInIen _ (A/491L.68) ••.•••••••••••••••••••••• 10 14. Seprember 1995 8 

49/12. Tätigkeit des VOrberelb"'gsevssrJ!usses fiIr deu 
fiIDfzIgsteu Jahrestag der Verefulen Nationen 

BI 

Fl!sTLEGUNG DER REDNERL1STB FOR Dm SONDERGBDBNKSlT
ztlNG DER GENERALVERSAMMLUNG ANLÄSSLICHDES FIlNF
ZIGSTEN JAHRESTAGS DER VBRBINTBNNATIONBN 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48/215 B· vom 26. Mai 
1994, in der sie beschlosseo hat, anliß1ich des flIDfzigsten 
Jahrestags des Iokrafttretens der Charta der V=intenJNatio
nen eine Sondergedenksitznng einzuberufen, die vom 22. bis 
24. Oktober 1995 am Amtssitz der VCIeinten Nationen 
stattfinden soll, 

sowie unter Hinweis auf Ziffer 8 des Berichts des Vor
bereitungsausschusses f!Ir den flIDfzigsten Jabrestsg der 
VCIeinten Nationen', worin die Modalitliten f!Ir die Einladung 
Palilstin8s und, auf Antrag, anderer Beobachter zur Teilnahme 
an der Sondergedenksitznng v=inhart wurden, 

I DamIt wird eile _ 49112 in Absc1utIlI H des 0jJIzMIen Protokolls 
der Generalversmnmhmg, Neunundelerzlpt8 Tasrmg. BeIlag. 49 (A/49/49), 
Bd.1. zu ResolutIon 49/12 A. 

, 0/fIZie1les ProtokDll der GeneraIv8rsammlg, N8UIlU1Idllierzlpte 
TasrmS. Beilßgs 48 (A/49/48). 

1. beschließt, daß die Sondergedenksitznng aus ins
gesamt sechs Sitzungen bestehen soll, wovon jeweils zwei auf 
einen 'Iltg entfallen; 

2. beschließt tllflJerdem, daß die Redner1is1e f!Ir die 
Sonliergedenksitzung nach dem in der Anlage zu dieser 
Resolution dargelegten Verfahren festgelegt wird. 

ANLAGE 

103. Plenarsitvmg 
24. Mal 1995 

Festiegnug der ReduerlIste fiIr d1e SontfersedeDIml 
der Generalversemmbmg onIJIßHch des fiIufzIgsten 
Jahrestags der Verefuten Natlonen 

1. FDr die Aufstellung der Rednerliste f!Ir die Sondergedenk
sitznng wird eioe Gesam1Zahl von sechs Sitzungen mit je 
2S Rednern zugrunde gelegt, mit Ausnahme der Nachmittags
sitzung am Dienstag, dem 24. Oktober 1995, bei der 60 Redner 
vorgesehen sind. 

2. Der erste Redner der Sondergedenksitzung wird' das 
Staatsoberhaupt des Gast1andes der Organisation sein. 

3. Die Rednerliste f!Ir die Sondergedenksitzg wird zunilchst 
wie folgt aufgestellt: 

a) Der Genera1sekretII oder sein Vertreter zieht einen 
Namen aus eioer Urne mit den Namen aller an der Sonderge
denksitzung teilnehmenden M'ngliedstaaten. Beobachters1aaten 
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sowie Palästinas, in seiner Eigenschaft als Beobachter. Dieses 
Verfabren wird so lange wiederholt, bis alle Namen gezogen 
worden sind und so die Reihenfolge bestimmt worden ist, in 
der die Thilne!nner gebeten werden, die Sitzung ihrer Wahl 
lIIIZUgeben und eine Nummer zu ziehen, die ihre Reihenfolge 
als Redner bestimmt. 

b) Es werdeo sechs Urnen vorbereitet (je Sitzung eine 
Urne), die Nummern enthalten, nach denen sich die IteiheDfoI
ge der Redner der belleffenden Sitzung bestimmt 

c) Sobald der Name eines Mitgliedstaates, Beobachter
staates oder Pallist/nas, in seiner Eigenschaft als Beobachter, 
vom . GeneraIsekretII oder von seinem Vertteter gezogen 
worden ist, wird dieser Mitgliedstaat, BeobachtelStaat oder 
PaUI'\W", in seiner Eigenschaft als Beobachter, zunächst 
gebeten, die Sitzung seiner Wahl anzugeben und anschlie&nd 
aus der entsptechenden Urne eine Nummer zu ziehen, die 
seinen PJatz auf der RednerHste bestimmt 

d) Bei jeder Sitzung wird eine gewisse Redezeit den an 
der Sondetsitzung teI1nehmenden Beobachtern vorbehalten. 
Diese weiden gebeten werden, an der Aufstellung der vor1liDfi
gen RednerHste in der gleichen Weise wie die Mitgliedstaaten, 
BeobachteIStaaten und PallIstina, in seiner Eigenschaft als 
Beobachter, teilzunehmen, jedoch mit sechs anderen Umen. 

4. Die Aufstellung der vorlliDfigen Red,nerHste fIIr die 
Sondergedenks!tzung gemäß Ziffer 3 dieser An1age wird auf 
einer Sitzung des VmbeteillmgsmlSScln:sses fIIr den fllnfzig
sten Jahrestag der Vereinten Nationen stattfinden, die am 
7. Juni 1995 abgehalten werden wird. 

5. Im AnschloB daran wird die RednerHste fIIr jede Sitzung im 
Einklang mit der hergebrachten Praxis der Generalversamm
lungfllr die Reihenfolge der einzelnen Kategorien von 
Rednern neu geordnet, wobei innetbalb der einzelnen Katego
rien die Reihenfolge gilt, die sich aus dem in Ziffer 3 dieser 
An1age beschriebenen Verfabren ergibt 

a) Vorrang haben daher Staatsoberhliupter, danach 
Vlzeprilsidenten. Kronprinzen und Kronprin_sj!)Den, 
Regierungschefs, der h6chstrangige Vertteter des Heiligen 
Stohls und der Schweiz, als Beobachterstant sowie PallIsti
Da, in seiner Eigenschaft als Beobachter, Minister, ständige 
Vertteter und andere Beobachter. ' 

b) Falls eine Erk1limng auf einer anderen als der ur
sprIinglich vorgesehenen Rangebene abgegeben werden soll, 
rOckt der Redner auf den nllchsten in der entsprechenden 
Kategorie verfllgbaren PJatz in der gleichen Sitzung. 

c) Die Th1nehmer können ihren PJatz auf der Rednerliste 
im Einklang mit der hergebrachten Praxis der Generalver
samm1ung untereinander tauschen. 

d) Redner, die nicht anwesend sind, wenn sie das Wort 
etgteifen sollen, rIIcken automatisch auf den Dlichsten in
nerhalb ihrer Kategorie verfllgbaren PJatz in der Rednerliste. 

6. Damit alle Redner Gelegenheit erhalten, bei der Sonderge
denksjtzlIDg das Wort ZU etgieifen, sollen Erklärungen auf fIInf 
Minuten beschränkt bleiben, was die Verteilung Ilingerer 'Iexte 
nicht mJSSChlieBt 

7. Der vollatlindjge 'Ieu aller der Sondergedenks!tg zur 
Verl'fIgung gestellten Reden wird auschlieBend in gebundener 
Form verIIffimllicht werden. 

49/21. WIrIBclJatbwlJlderldU'e filr 181111111"e LIIDder oder 
RegIonen 

o 
FlNANzmRUNG DER PALÄS11NENSISCHBN PoLIZEI 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 49/21 B vom 
2. Dezember 1994 Ober die Finanzierung der pallist/nensischen 
Polizei, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretär 
vom 6. April 1995' und seiner Betrauung des Hilfswerks der 
Vereinten Nationen fIIr Paillst/naflüchtlinge im Naben Osten 
gemäß Ziffer 1 der Resolution 49/21 B, 

1. ersucht den Generalsektetllr, das Hilfswerk der 
Vereinten Nationen fIIr PallIstinafIücht1inge im Naben Osten 
erneut demit zu betrauen, fIIr einen splltestens am 31. De
zember 1995 ablaufenden Zeitraum unter gebfIhrender Be
rßcksjchtigung der Notwendigkeit einer genauen BucbflJhmng 
die freiwilligen Beitrllge Auszll71!hlen, die von den Gebern im 
Liebte der Aktivitliten des M-hne-Verbindungsansschmes fIIr 
Oehilter und andere Anlaufkosten der pa11istinensischen 
Polizei geleistet werden; 

2. ermutlgt alle Mitgliedstaaten, Ober das Hilfswerk 
Mitte1 fIIr diesen Zweck bereitzustellen; 

3. ersucht den GeneraIsekretII azlfJerrlem, über die 
DurcbfDhtung dieser Resolution Bericht zu emtl!tten. 

p 

101. PIenarsItomg 
13. Aprlll995 

NOI1IILFI!FIlRANnGtJA UND BARBUDA, DoMINICA, MoNTSI!R
RAT, Sr. ~:oND NBVIS UND ST. MAImN (NIEDBRLÄN
DISCIIB ANTILLEN) 

DIe Generalversammlung, 

rmter Hinweis auf ihre Resolutionen 421169 vom 
11. J>ezember 1987,43/202 vom 20. Dezember 1988,441236 
vom 22. Dezember 1989, 45/185 vom 21. Dezember. 1990, 
46/149 vom 18. Pezember 1991,46/182 vom 19. Dezember 
1991, 48/188 vom 21. Dezember 1993 und 49/22 A vom 
2. Dezember 1994, 

erschllttert Ober die groBe Zahl der Betroffenen und Ober 
die Zerstörungen, die der Hurrikan Luis, der am 4. und 
5. September 1995 Antigua und Barbuda. Domini"", Montser
rat, St Kitts und Nevis und St Martin (Nieder1llndische 
Antillen) verheerte, angerichtet bat, 

, A/49/88S. 



1lesg1ntfonen olme aw.. weisung an einen Kgn,'. sq'!!Iß 3 

im lJewt4fJtseIn der ADBIrengungeD, welche die Regierungen 
und die Bevölkerung von Antigua und Barbuda, Dominica, 
MontlIen:at und St Kitts und Nevis sowie die Bev6Jkenmg von 
St. Martin (NIederländische Antillen) unterneIunen, um 
Menschenleben ZU retten und das Leid der Opfer des HUIri1ams 
Luis zu 1indem, 

im HinbUck auf die ungeheuren Anstrengungen, die 
notwendig sein werden, um die durch diese Natnrkatastrophe 
hervOlgeud'eno gravierende Situation zu mildern, 

im llewqfhseln der schnellen Reaktion von Regierungen, 
Organen und Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen, internationalen und regionalen Organisationen, 
nich ....... atlic:hen Organisationen und Priva1personen. die Hi1fe 
gewiIbrt hohen, 

In der ErkennInIs, daß die Ausmaße der Katastrophe und 
Ihre mittel- und 1angfristigen Polgen es notwendig machen 
werden, daß die internationale Gemeinschaft in Ergiinzung der 
Anstrengungen. welche die Regierungen und die Bevölkerung 
von Antigua und Barbuda, Dominica, Montserrat und St. Kitts 
und Nevis sowie die Bevölkerung von St Martin (NIeder1lin
dlsche Antillen) unternehmen, Solidarität und humanitlire 
Anteilnahme unter Beweis &lellt, um eine breite multilaterale 
Zusam 1IlO1llll'beit zu gewllhrleiaten und so der unmittelbaren 
Notsituation in den betroffenen Gebieten zu begegnen und 
den Wiederaufbauproze einzuleiten, 

1. versichert die Regierungen und die Bevölkerung von 
Antigua und Barbuda, Dominica, Montserrat und St Kitts und 
Nevis sowie die Bevö1kenmg von St Martin (NIeder1lindlsche 
Antillen) ihrer SolldaritiJt rmd Untemf1tz!mg; 

2. dankt a11en Staaten der internationalen Gemeinschaft, 
den internationalen Organisationen und den mchtstaatlichen 
Orgauisationen. die den betroffenen Ländern Nothilfe gewllh
ren; 

3. fotrlert nlle Staaten der internationalen Gemeinschaft 
TlßClulrilcklich flIif, dringend großzügige Beitrilge zu den 
Nothilfe.., Norma1isierungs- und Wtedemufbaumaßna der 
betroffenen Länder zu leiaten; 

4. ersucht den Genemlsekretlir, in Zullammenarbeit mit 
den internationalen Pinanzinstitutionen und den Organen und 
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen den 
Regierungen Antiguaa und Barbudas, Dominicas, Montserrata 
und St. Kitts und Nevis und der BeVölkerung von St. Martin 
(N"tederllindische At!tillen) dabei behilflich zu sein, ihre mitte1-
und langfristigen Bedfltfnisse zu ennitteln und Mittel zu 
beschaffen, sowie den betxoffenen Ländern bei den Wlederauf
bquanstrengungen behilflich zu sein, die ihre Regierungen 
unternehmen; 

5. ersucht den Genem1sekretIir aqßerdetn, der General
versammlung auf ibm fünfzigsten Thgung einen Bericht lIber 
die in Ziffer 4 genannten gemeinsamen Maßnahmen sowie 
Ober die Portschtitte vorzulegen. die bei den Nothilfe-, 
Norma1isierungs- und Wteclernufbaumaßnahmen in den 
bettoffenen Ländern erzielt wurden. 

108. PlenanItzrmg 
18. September 1995 

4')127. DIe SItuation der Demokrade DDCI der Menselum-
nehtelnHalI1 . 

B' 

Die Generalve1'SQ11Ull/ung, 

TlßCh weiterer Behandltmg des Punktes "Die Situation der 
Demokratie und der Menschenrechte in Haiti", 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 46fT vom 11. Oktober 
1991,46/138 vom 17. Dezember 1991, 47f20 A und B vom 
24. November 1992 beziehungsweise 20. April 1993, 47/143 
vom 18. Dezember 1992, 48/27 A und B vom 6. Dezember 
1993 beziehungsweise 8. Juli 1994,481151 vom 20. Dezember 
1993, 49/TT vom 5. Dezember 1994 und 49f201 vom 
23. Dezember 1994 sowie auf die vom Wutschafts- und 
Sozlalrat und von der Menschenrechtskommission zu dieser 
Frage verabsc!riedeten Resolutionen und Beschlflsae, 

sowie unter Hinweis auf die Resolutionen des Sicherheits
rats 841 (1993) vom 16. Juni 1993, 861 (1993) vom 
27. August 1993, 862 (1993) vom 31. August 1993, 867 
(1993) vom 23. September 1993, 873 (1993) vom 13. Oktober 
1993, 875 (1993) vom 16. Oktober 1993, 90S (1994) vom 
23. MIlIz 1994,917 (1994) vom 6. Mai 1994, 933 (1994) vom 
3O.1uni 1994,940 (1994) vom 31.1u1i 1994,944 (1994) vom 
29. September 1994, 948 (1994) vom 15. Oktober 1994, 964 
(1994) vom 29. November 1994 und 975 (1995) vom 
3O.1anuar 1995, 

mit Genugtuung Ober die Resolutionen MREIRES.1J91, 
MREIRES.2I91, MREIRES.3I92, MREIRES.4I92, MREI 
RES.s193 Corr.l,MREIRFS.6194 undMRElRFS.719S, die am 
3. und 8. Oktober 1991, 17. Mai uod 13. Dezember 1992, 
5. Juni 1993, 8. luni 1994 beziehungsweise S. Juni 1995 von 
den AuBenministem der MitgliPAlstaateu der Organisation der 
amerikanischen Staaten verabschiedet wurden, sowie über die 
Resolutionen CPIRBS.s67 (870191), CPIRBS.s75 (885/92), 
CPIRBS.s94 (923/92), CPIRBS.610 (968193), CPIRBS.6I3O 
(987194) und CPIRBS.633 (995194) und die Erk1äruogen 
CP/DEC.2 (896/92), CP/DEC.8 (927193), CP/DEC.9 (931/93), 
CP/DEC.I0 (934193), CP/DEC.14 (960193), CP/DEC.15 
(967193), CP/DEC.18 (986194) und CP/DEC.21 (1006194), die 
vom StIIndigen Rat der Organisation der amerikanischen 
Staaten verabschiedet wurden, 

erneut erkl4rend, daß die volle Binhaltung der Men
schenrechte und Grundfreiheiten und die P1\Jderung der 
sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung in Haiti nach wie 
vor das Ziel der internationalen Gemeinschaft ist, 

in diesem Zusammenhang!eststeliend, wie wichtig es ist, 
daß in Haiti zur Zeit freie und faire Par1amentswablen statt
finden, und daß die Regierung Haitis bereit ist, diese in der 
Verfassung vmgesehenen Wahlen im Rahmen der voll
ständigen Wiederheratellung der Demokratie in Haiti ab
zuha1ten, 

betonend, wie wichtig es ist, daß in Haiti freie und faire 
Präsidentschaftswahlen stattfinden, und daß die Regierung 
Haitis bereit ist, als entscheidenden Schritt auf dem Weg zur 
vollatlndigen Konsolidierung einer dauerhaften Demokratie in 

• Dam!t wird die _ 491r1 in AbscImitt n des 0.fIIde/lm ProtokDll8 
der ~ N6ll1IU1IdIIIe1zgste Tagrm" _,.49 (A/49/49), 
Bd. J, zu JI_lntJon 49fZ7 A. 
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Haiti diese Wahlen im Einklang mit der Verfassung ab
zuhalten, 

unter 1IIlChdrUcldicher UntemfJtvmg der fortbestehenden 
Fllhrungsrolle des Generalsekretär der Vereinten Nationen 
und des GeneralsekretII der Orgauisation der amerikaniscbeo 
Staaten bei den BemiIhungen der international'lll C.emeinscbaft, 
um die FllnIerung po1itischer Fortschritte in Haiti, 

mit Genugtuung iIher den Erfolg der Mission der Vereinten 
Nationen in Haiti und den Beitrag. den der Sonderbeauftragte 
des Generalsekretär der Vereinten Nationen und seine 
Mitarbeiter zu diesem Erfolg geleistet haben. 

sowie mit Genugtuung iIher die BemOhungen, welche die 
Staaten auch weiterhin unternehmen, um dem Volk von Haiti 
hmnanitäre HiJfe und tec!lDische ZuS/lmmmtarbeit zu ~
reD, 

In voller UntemfJtvmg der oenen Rolle, die der interna
tionalen Zivi1mission in Haiti bei der Schaffung eines K1imas 
der Freiheit und Thleranz zukommt, das der uneingeschränkten 
Einbaltnng der Men~hte und der voUstl/ndip Wieder
herstellung der verfassungsmäßigen Demokratie Haitis 
förderlich ist, 

In WanIigung des Beitrags, den die Mitglieder und das 
Personal der Internationalen Zivi1mission in Haiti unter 
schwierigen und manchmal geflIhrlichen Umstllnden ge1eistet 
haben, indem sie das hsitianiscbe Volk bei seinen Bemilhnn
gen um die WIederherstellung der verfassuDgsmlIlIigen 
Ordnung und Demokratie unleIslf1tzt haben, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des GeneraIsekretiI 
vom 29. Juni 1995' iIher die Simation der Demokratie und der 
Menschenrechte in Haiti und insbesondere von dem da
zugehörigen Anhang mit dem Schrm'hen Präsident Jeu
Bertrand Aristides vom 23. Juni 1995 an den Generalsekretllr. 
worin er diesen ersucht, das Mandat der von der Generalver
sammlung in ihrer Resolution 47I2D B geschaffenen Mission 
zu verlllngern, 

1. billlgt die in dem Bmicht des GeneraIsekretiI 
enthaltene Empfehlung, das Mandat zur gemeinsamen 'Thi1-
nalune der Vereinten Nationen und der Organisation der 
amerikanischen Staaten an der Internationalen Zivi1mission in 
Haiti zu verlllngern, deren Aufgabe es ist, die volle Einbaltung 
der Menschenrechte und Grundfreihsiten durch Haiti zu 
verifizieren und dieshezOgliche Empfehlunp abzugeben. um 
die Schaffung eines Kli11tas der Freiheit und der Thleranz zu 
föIdern, das die Konsolidierong einer dm.erhaft.en verfassungs
mlIßigen Demokratie in Haiti begilDsligt, und zur StIIrkung der 
demokratischen Institutionen beizutragen; 

2. beschlUifJt, die Verlllngerung des Mandats des Anteils 
der Vereinten Nationen an der Mission bis zum 7. Februar 
1996 zu billigen, entsprechend der Aufgabenstellung und den 
Modalitäten, nach denen die Mission tIItig ist; 

3. bekundet ihre volle Unter8tIlI:oJng fiIr die Mission und 
vertraut darauf, daß die Regierung Haitis auch weiterhin 
rechtzeitig, uneingeschränkt und wirksam mit ihr ZlIS/lmmen
arbeiten wird; 

, AJ491926. 

4. w/lnUgt das Streben des hsitianischen Volkes nach 
einer starken und dauerhaften Demokratie, wirtschaftlichem 
Wohlstand und nationaler Aussöhnung; 

5. dankt den Staaten, die bei der Wiederherstellung der 
'Demokratie in Haiti und bei der Rftckkehr von Priisident Jeu
Bertrand Aristide in sein Amt behilflich waren, namentlich 
denjenigen Staaten, die an der Mission der Vereinten Nationen 
in Haiti teilgenommen haben, und denjenigen, die das hsitia
niscbe Volk bei seinen Bemilhnngen um die Rilckkehr zu einer 
verfassungsmllßigen Ordnung und zur Demokratie untersIfItzt 
haben; 

6. begrqJJt die Aussichten auf freie und faire Priisident
schaflswahlen und einen reibungslosen Übetgang zu einer 
neuen, demokratisch gewiIhlten Regierung im Februar 1996 im 
Einklang mit der Verfassung Haitis; 

7. bekr4ftlgt erneut, daß die internationale Gemeinschaft 
entscblossen ist, die technische, wirtschaftliche und finanzielle 
Zusammenarbeit mit Haiti zu erweitern, mit dem Ziel, seine 
Anstrengungen zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung 
zu unterstiltzen und die Inatitutionen, denen die Rechtspre
chung und die Gewährleistung der Demokratie, der politischen 
Stabilität und der wirtschaftlichen Entwicklung obliegt, zu 
stärken; 

8. wbt die 7uS8JDJDenarbeit zwischen dem Generalsekre
tär der Vereinten Nationen und dem Genemlsekretllr der 
Org!lDisation der amerikanischen Stanten bei den Bemilhnn
gen, die sie unternehmen, um die Achtung der Rechte aller 
Haitianer zu fiIrdem und zur Stärkung der demokratischen 
Inatitutionen beizutragen, namentlich auch die UnterstOtzung 
der Überwachung der Wahlen durch diese OrganiS/ltionen; 

9. ersucht den Generalsekretllr erneut, er möge die 
Regierung Haitis bei ihren Anstrengungen um den Wieder
aufbau des Landes und die Entwicklung Haitis unterstiltzen, 
mit dem Ziel, ein K1ima zu konsOlidieren, das der Schaffung 
einer dauerhaften Demokratie und der vollen Achtung vor den 
Menschenrechten förderlich ist; 

10. ersucht den Oenera1sekretII, auch weiterhin die 
Anstrengungen zu koordinieren, die ilas System der Vereinten 
Nationen im Hinblick auf geeignete Antwortmaßna1unen 
unternimmt, die es gestatten, humanitäre HiJfe zu leisten und 
den Entwicklungsbedilrfnissen Haitis gerecht zu werden; 

11. ersucht ~ Generalsekretllr a/fPerdem. der General
versammlung regelmllßig Berichte über die Tlltigkeit der 
Internationalen Zivilmission in Haiti vorzulegen; 

12. beschUeßt, mit der Angelegenheit befaßt zu bleiben. 

105. P/enarsiR,ung 
12. Juli 1995 

4'1236. MIssIon der Vereinten Nationen znr Verifikation 
der Mensehenreehte nnd der ErfiIllnng der Ver
pßiehtnngen aus dem Umfassenden Abkommen 
6ber Mensehenreehte In Gnahm!aJa 

A 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 45/15 vom 
20. November 1990, 46/109 A vom 17. Dezember 1991, 
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47/118 vom 18. Dezember 1992, 48/161 vom 20. Dezember 
1993 und insbesondere 481267 vom 19. September 1994, wa
rin sie beschloß, im Einklanf mit den Empfehlungen in dem 
Bericht des GeneraIsekretli filr einen Anfangszeitraum von 
sechs Monaten die Mission der Vereinten Nationen Z1D" Veri
fikation der Menschenrechte und der ErfIIllung der Verpflich
tungen aus dem Umfassenden Abkommen über die Men
schenrechte in Guatemala ZU schaffen, sowie ihre Resolution 
49/137 vom 19. Dezember 1994, worin sie den GeneraJsekre.. 
tIIr ersuchte, den guatemaltekischen Friedensprozeß durch 
seinen ~ weiter zu untenltiltzen und auch weitethin 
bei der UmseIz1mg der Vereinbarungen behilflich zu sein, 

mit Genugtqung über die Einleitung und die vollsJlindige 
Dislozierung der Mission sowie über die UnteI!lllItzung und 
Zusammenarbeit, die ihr seitens der Regierung Guatemalas 
und der Unidad,Revolucionarin Nacional Guatemalteca: zuteil 
wurde, 

sowie mit Genug/IIUIIg über den Abschluß des Abkommens 
über die Rechtsstellung der Mission zwischen der Regierung 
Guatemalas und dem Generalsekretllr und seiner darauffolgen
den Genehmigtjng durch den guatemaltekischen Kongreß, 

unter Beri1cksichsigung der Mitteilung des General
sekretIIra' mit dem Bericht des Direktors der Mission über die 
elSten drei Monate der TlItigkeit der Mission, 

Kenntnis nilhmend von den in diesem Bericht an die 
Regierung Gnatemalas und die Unidad Revolucionaria 
Nacional Guatentalteca gerichteten Empfeblungen betreffend 
die ErfIIllung iluer Verpflichtungen aus dem Umfassenden 
Abkommen über die MenschenrechteS, 

betonend, wie wichtig es iat, nationale und internationale 
Mittel Z1D" Finimzierung von Projekten zum Autbau von 
lnatitutionen und zum Ausbau der Zusammenarbeit ZU 

mobilisieren, di~ des guatemaltekische Syatem zum SchuIz der 
Menschenrechte stärken sollen, 

In Mierkennung der :Anstrengungen des Genera1sekretllra 
und der Gruppe der Freunde des guntentaltekischen Friedena
prozesses" in Unterstiltzung der Friedenaverhandlungen, 

besorgt dadIber, daß sich die Friedensverhandgen in der 
zweiten HlIJfte deS 1ahres 1994 verlangsamt haben und daß die 
von den Parteien vereinbarten Fristen filr den Abschluß eines 
Ahkommena über einen tragflIhigen und dauerhaften Frieden 
nicht eingehalten wurden, 

nachdri1ckllch dartuif hinweisend, wie wichtig es iat, daß 
die Friedensverhandlungen neue Impulse erba1ten, damit rasch 
ein Paket von Abkommen erzielt wird, des der bewaffneten . 
Konfrontation ein Ende bereitet und die Grundlagen filr einen 
dauerhaften Frieden in GuatemaIn 1egt, 

mit GenugtrRmg Kenntnis nehmend von dem Bericht des 
Gen~ über die Schritte, die seit dem 22. Dezember 

• Al_ 
l Al491856: i 
• Al48I'J28.SI1994/448, Anhang I; siehe Offida/1Iecortls oftlte Sectu1ty 

Council. Fotty-n/1i!h y...,.. Supplmnent for Aprl1. May and J_ 1994, 
~S/l994/<I4s. 

9 Dio Gruppe der Fteunde setzt sich ",e IIIIIA" aus KoJmnbfen. Mexiko, 
Norwegen, SpanieIi. V_ und den Vorefnlgten _ """ AmerIka. 

1994 untemommen worden sind, um den Friedensverbsnd
lungen eine neue Dynamik zu verleihenlO

, 

nach BeIumdJung der in dem Bericht des Generalaekretllra 
über die Missionll entbaltenen Empfehlung betteffend die 
Verlllngerung des Mandats der Mission, 

1. begrlJjJt den Bericht des Generalsekretllra über die 
Mission der Vereimen Nationen Z1D" Verifikation der Men
schenrechte und der ErfIIllung der Verpflichtungen aus dem 
Umfassenden Abkommen über die Menschenrechte in Guate
mala; 

2. nimmt mit Genug/IIUIIg Kenntnis von dem Bericht des 
Direktors der Missinn über die elSten drei Monate der TlItig
keit der Mission; 

3. beschließt, im EinJdang mit der Empfehlung des 
Genera1sekretllra die Verlllngerung des Mandats der Mission 
um einen weiteren Zeitraum von secha Monaten zu genehmi
gen; 

4. lorden die Regierung GlIatemalas und die Unidad 
Revolucionaria Naciona1 Guatemalteca at.If, die Empfehlnngen 
der Mission zu befolgen und ihre Verpflichtungen aus dem 
Umfassenden Abkommen über die Menschenrechte voll zu 
erfflIlen; 

5. wiederholt, wie wichtig die in dem Umfassenden 
Abkommen über die Menschenrechte eingegangene Ver
pflichtung der Parteien iat, der Mission ihre größtmögliche 
Uldmstlltzung und jedwede Zusammenarbeit zu gewlihren, die 
sie Z1D" Wahrnehmung ihrer Aufgaben henötigt, inabesondere 
was die Sicherheit der Mitglieder der Mission betrifft; 

6. bittet die internationale Gemeinschaft, den Projekten 
zum Autbau von Institutionen und zum Ausbau der Zu
sammenarbeit mit staatlichen und nichtataatlichen Organisatio
nen, die des gnatemal\ekiache Syatem zum Schutz der Men
achemechte stIIrken sollen, verJDJ>hrte UnteIstlltzung zu 
gewIihren, insbesondere durch die Entrichtung freiwilliger 
Beitrllge an den Trenhandfonds filr den guntentaltekiachen 
Fr!edensprozeß, der vom Genera1sekretllr geschaffen wird; 

7. erkllJrt, erneut, weIche große Bedeutung sie dem 
baldigen Abschluß des AbJmmmena über einen tragflIhigen 
und danerhaften Frieden beimißt, und fordert die Parteien 
nachdriIcklich auf, ihr Versprechen, dem Verhandlungsprozeß 
neue Impulse zu erteiIen, einzllhal\en; 

8. ersucht den GeneraIsekretII, die Generalversammlung 
über die Durchfllhrung dieser Resolution voll untenichte! zu 
halten. 

B 

Die Generalve1'Sfl1ll11llung, 

99. PlenantIvmg 
31. Mllrz 1995 

unter Hinweis auf ihre Reaolutionen 45/15 vom 
20. November 1990, 461109 A vom 17. Dezember 1991, 

10 Al491857..sn!l95llfi8; slehe0ffida/1Iecortls oftlte Securl1y Council. 
Ff/IIeIh Y ..... Supp/DMnlfor JrI1l1JIIr1, FebTUllTl and March 1995, Do1mmont 
Sll995/168. 

11 Al49/8f:IJ. 
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47/118 vom 18. Dezember 1992, 48/161 vom 20. Dezember 1ItlChBehtmdlung der in dem Bericht des 0enera1sekre1Ii 
1993 und 481267 vom 19. September 1994. worin sie be- llber die Mission enthaltenen Empfehlung betJeffend die 
schloß. die Mission der Vereinten Nationen zur Verifikation Verllingerong des Mandats der Mission, 
der Menschenrechte und der EtfIIIlung der Verpflichtungen 
aus dem Umfo_den Abkommen über die Menschenrechte 1. untetstmlchtdie Wichtigkeit des Abkommens über die 
in Guatemala ZU schaffen, sowie ihre Resolutionen 49/137 Identität und die Rechte der autochthonen Bevölkerungs-
vom 19. Dezember 1994 und Insbesondere 1I9/236 A vom gruppen als ein wichtiger Schritt im Rahmen des goatemaltek/-
31. März 1995. worin sie beschloß. die Verlllngerung des schen Friedensprozeos und als ein Meilenstein der Jntemn
Mandats der Mission um einen weiteren Zeitraum von sechs tionalen Dekade der autochthonen Bevölkerungsgruppen der 
Mannten zu genehmigen, Welt"; 

mit Genugtuung über die Uuteruiclmllng des Abkommens 
llber die IdentitIIt und die Rechte der autochthonen Bevll!ke
rungsgruppen12 durch die Parteien am 31. März 1995. 

unter Berllcksichtlgung der Mitteilung des GeneraIsekreIli 
mit dem zweite. Bericht des DIrektors der Mission13

• 

Kenntnis nehmend von den in dem zweite. Bericht des 
Direktors der Mission an die RIlgierung Guatemalas und die 
Unidad RIlvolucionaria Nacional Guatemalteca gerichteten 
Empfehlungen betJeffend die EtfIIIlung ihrer Verpflichtungen 
aus dem Umfassenden Abkommen über die Menschenrechte'. 

sowie Kenntnis nehmend von dem Ersuchen der Parteien, 
dieMission möge die Menschemecbtsaspekte des Abkmnmens 
llber die Identität und die Rechte der autochthonen Bevö!ke
rungsgruppen sofort verifizieren, und von der in dem Bericht 
des Generalsekretärs llber die Mission" enthaltenen Empfeh
lung betreffend die Mittel, die erforderlich sind, damit die 
Mission Wen Auftrag auch weiterbin erl'flllen kann, nament
lich ihre Verifikationstätigkeiten im Zusammenhang mit den 
Menschenrechtsaspekten des Abkonunens, 

erneut betonend. wie wichtig es ist, nationale und intemn
tionale Mittel zu mobilisieren, damit das gnatemaltekiscbe 
System zum Schutz der Menschenrechte geslllrkt wird, 

in dieser Hinsicht mit GenugfUU1lg llber die von der 
Gebergemeinscbaft in Guatemala zum Ausdruck gebrachte 
und auf dem am 2I.luni 1995 unter der Schirmherrschaft der 
Weltbank in Paris abgehaltenen informellen Gebetlleffen llber 
Guatemala erneut belrnndete Unterstlltzung fIIr die Umaelzung 
der im Rnbmen des guatemaltekischen FrIedensprozesses 
ratifizierten Abkonunen, namentlich des Umfassenden 
Abkommens über die Menschenrechte, 

in Anerkennung der Anstrengungen. die der Generalsekre
lIIr. die G!uPPe der Freunde des guatemaltekischen Friedena

. ~ und die zustlIndigen Organisationen und Program
me der Vereinten Nationen zur Unterstlltzung des goatema\te
kischen Friedensprozesses unternehmen, 

betonend, welche Bedeutung sie der uneingescbriInk 
Blnbaltung der Menschenrechte durch die Parteien und der 
sonstigen von ihnen eingegangenen Verpflichtungen ~imißt. 

betonend, daß es gilt, die derzeitige Dynamik zug.\msten 
des baldigen Abschlusses eines Abkommens über einen 
tragfähigen und dnuerbaften Frieden zu erbalten, 

.2 A/49J882-s/l99SJ256, Attbaag; slelte 0jfIcIaI Recorda qfthe &t:urlty 
CtnmcJ1. F1/IIßtIt y..", lkq>p/8m8nJ/DrApril, MayandJ .... 1995. Dnkmrent 
Sl\99SJ256, 

.. A/49/929.Aohang. 

.. A/49I9SS. 

2 begrljfJt den Bericht des 0enera1sekre1Ii über die 
Mission der Vereinten Nationen zur Verifikation der Men
schenrechte und der EtfIIIlnng der Verpflichtungen aus dem 
Umfassenden Abkonunen über die Menschenrechte in Gunte
maJa14; 

3. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem zweite. 
Bericht des Direktors der Mission; 

4. beschließt. im Einklang mit der Empfehlung des 
Generalsekretärs die Verlllngerung des Mandats der Mission 
um einen weiteren Zeitmum von sechs Monaten, das beißt bis 
zum 18. März 1996, zu genehmigen; 

5. begrqpt die Anstrengungen, die die internationalen 
und Jegiona1en Finanzinstitutionen unternehmen. um Mittel fIIr 
die Umsetzung der guatemaltekischen Friedensab)commen. 
namentlich noch des Umfassenden Abkommens llber die 
Menschemecbte, zu mobilisieren; 

6. begrqjJt tJUjJenJem die &eiwilligen BeitriIge, die bereits 
8D den vom Generalsekrelllr geschaffenen Treuhandfonda fIIr 
den guatemaltekischen Friedensprozeß entrichtet wurden. und 
bittet die intemationa1e Gemeinschaft, weitere BeitrIIge an den 
Fonds zu entrichten; 

7. fordert die RIlgierung Gnatemala. und die Unidad 
RIlvolucionaria Nacional Guatemalteca atif, die in dem ersten'" 
und zweite. Bericht des DIrektors der Mission enthaltenen 
Empfehlungen nmmsetYm und ihre Verpflichtungen aus dem 
Umfassenden Abkonunen über die Menschenrechte sowie die 
Menschenrechtsaspekte des Abkommens über die Identitllt und 
die RIlchte der autochthonen Bevlllkerungsgrappen voll zu 
erl'flllen; 

8. verweist VOll neuem auf die Wichtigkeit der von den 
Parteien in dem Umfassen<len Abkommen über die Men
schenrechte eingegangenen Verpflichtung, der Mission ihre 
grfißtmHgIiche Unterstillzungundjedwede7usammenmtJeitzu 
gewIlhren, die sie zur Wabmehm'mg ihrer Aufgaben benötigt, 
inabesondere was die Sicherheit der Mitglieder der Mission 
betrifft; 

9. fordert die Parteien auf, zu einer Binigung llber den 
Punkt 'Soziollkonomische Aspekte und die Agrarsitaation" zu 
gelangen, der zur Zeit im Verhandlungsproz erIlrtert wird, 
und sich um den möglichst bnldigen Absch1uß eines Ab
kommens llber einen tragfähigen und dnuerbaften Frieden zu 
bemllben; 

.. Sle!teResoJutlon4S1163 • 
•• A/49J8S6, Aohang. 
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10. ~ den GenemIsekretlir die (lenel'8hläsannnlung 
iIber die Durchfllbnmg dieser Resolution voll nntenicbtet zu 
halten. ' 

107. Pknarsllvmg 
14. September 1995 

4'J243.~nfehtsfaetllclterOrga"lsallouenbei 
der \'Wrten WeItfraueukoDferenz: Maßnahmen filr 
GleichlIerecld:IguD EntwiekIuDg und Frieden 

I 

Die Generr4versommlung. 

unter HinW,eIs anf die Resolntion 1296 (XLIV) des 
Wirtschafts- uDd Sozialrats vom 23. Mai 1%8 Ober die 
Regelungen betleffend Konsultationen mit den nic!dstaetli<:hen 
OIganiBation~ 

suwie unte7 Hinweis anf die Resolution 1987120 des 
Wirtschafts.. una Sozialrats vom 26. Mai 1987. in der der Rat 
beschloß, daß dje Kommission fIJr die Rechtsstellung der Frau 
zum \Wbereili!1I8S"I'l!8I1,fIJr Weltfrauenkonfere bestimmt wird" , 

unter Hinw anf die Resolution 48/108 der GeoeralYeJ:'o 
sammlung vom 20. Dezember 11193. mit der die Versammlung 
die Modaljtl!tm flJrdie 'Thi\nabme der nic!dstaatlieben Organi
sationen an der nferenz und an ihrem Vorbereitnngsprozeß 
sowie fIJr ihren dieshezilglicben Beitrag verabschiedet bat, 

betonend, die in der Anlege zu Resolution 48/108 
enthaltenen iuI$IIln fIJr die Akkreditierung nichtstaatlic:her 
Organisationeni bei der Konferenz transparent und gerecht 
angewandt werren sollten, 

ernelit erk1i/rend, daß es wichtig ist, daß die nichtstaatIi
eben ~onen an der Konferenz und an ihrem Vor-
bereitunisProzts teiJnehn!ll1l. , 

feststel1end,~ den zahJreicIien nicJdstaatJieben Organisa
tionen mehr t und Gelegenheit gegeben werden muß. ihre 
Qualifikation ,fIJr die Akkreditierung bei der Konferenz ZU 
kIlIren, , 

1. ersucJ das Sekretariat der Vierten Weltfrauen
konferenz: Maßnahmen fIJr Gleichberechtigung, Entwicklung ... ~----""""""' .... -15. März 199 . einen Antrag anf Akkreditierung hbi der 
Konferenz t hatte, bislang jedoch nicht akkreditiert 
worden ist, schriftlich die Clrilnde bekann1zugehen. 
WIII'UIIl das • den Namen der OIganiBation nicht zur 
Akkreditierung F. die Kommission fIJr die RechIBsteIlung der 
Frau weitergel;tet hat; 

das Konferenzsekre1at ~ die 
OIganiBationen, anf die in den ZIffern 1 und 

onjJ!lIäI wird, zu bitten, binnen vier Wochen VOll 

dem Datum ObemtittIung der schrlftIicben Mitteilung des 
Sekretariats w . einschlllgige lDformationen ilher ihre 
Qualifikation fIJr eine Akkreditierung vorzulegen; 

3. ersucht darum, daß das Konferenzsekretarlat die 
Entgegennahme und Bewertung. im Binklang mit den Be
stimmungen der Anlege ZU Resolution 48/108 der GeoeraIver
sammlung, aller bereits zuvor vorgelegten lDformationen 
sowie der von den nicJrtstaat1icben Organbl8tionen gemDB 
Ziffer 2 vorgelegten Informationen Obernimmt; 

4. ersucht das Konferenzsekret die Frist fIJr Ak
kreditierungsantrlige nichtstaat1icher OIganiBationen bis zum 
28. April 1995 zu verlllngern, die bis dahin eingegangenen 
Antdlge auch weiterhin zu prlIfen und sicherzustellen, daß 
diese AntrIlge einer tnmspaienten PrIIfung im Binklung mit den 
in der Anlege zu der Resolution 48/10g niedergelegten 
Kriterien unterzogen werden; . 

S. ersucht das Konferenzsekret Q14/Jenfem, vor der 
Eioberufung der Arhei1stagung 1995 des Wo:tschafls.. und 
Sozialrats eine Liste der nichtstaatlicben 0IganiBati0nen zu 
erstellen, anf die in den ZIffern 1 und 4 Bezug genommen 
wird, die nach Prilfung aller zur Verfilgung stehenden infor
mationen allem Anschein nach die in der Anlege zu der 
Resolution 48/108 niecfetEelegten Kriterien fIJr die Ak
laeditierung bei der Konferenz erfilllen; 

6. ersucht das Konferenzsekret ferner. allen MIt
gIiedero des WJrISChafIs- und SoziaIrats spi!testens eine Woche 
vor der Arbeitstagung 1995 des Rates eine Liste der in den 
Ziffern 1 und 4 genannten nichtBtaatlicben OIganiBationen 
vorzulegen, die das Sekretariat nicht fIJr eine Aklaeditierung 
empfiehlt, samt einer enlliptechenden BegrOndung; 

7. ermlJchtlgt den WIIIschafts.. und Sozialmt, anf seiner 
Arbeitstagung 1995 einen Beschluß Ober alle noch unerledig
ten Vorschläge in bezog anf die Akkreditierung von nicht
staatlichen OIganiBationen zu fassen; 

8. ersucht das Konferenzsekretar nach der abschlie
ßenden PrIIfung der Liste der nicJrtstaadieben OrganisatIonen, 
anf die in den ZIffern 1 und 4 Bezug genommen wird, durch 
den WirtschafIs-,und SoziaIrat diese Organisationen omgehend 
von der endgilltigen Entscheidung des Rates zu benach
richtigen. 

102. Plenarsitvmg 
21. AprU 1995 

4'1244. WeltfrIedenswoehe 

Die Generalversammlung. 

eingedenk dessen, daß die F6rderung des FrIedens und die 
Verhiltong des Krieges zu den vorrangigen Zielen der Ver
einten Nationen gehl!ren, 

In der Erkenntnis. daß in der PrlIambel der Charta der 
Vere,inten Nationen verkllndet wird, daß die Viliker der 
Vereinten Nationen fest entschlossen sind, ldInftige Ge
schlechter vor der Gei8eI des Krieges zu bewahren, die 
zweimal zu ihren Lebzeiten unsagbares Leid Ober die Mensch
heit gebracht bat, 

dartm erinnernd, daß die Vereinten Nationen geschaffen 
wurden, um Krieg zu verbindern und Frieden durch friedliche 
Mittel und Verhandlungen herbeizuffIhren sowie um die 
internationale Zusammenarbeit ZU fiIrdern, 
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sowie rmler Hilrwels auf ihre Resolution 47/120 A vom 
18. Dezember 1992, in der sie den Bericht des Generalsekre
tärs mit dem Titel • Agenda fiIr den Frieden"" begrllllte und 
dabei die Bedeutoog der vorbeugenden Diplomatie und der 
Friedensslcherungseinslltze hervorhoh, 

rmler Hilrwels darauf, daß die·Vereinteo Nationen 1995 
zum Jahr der Toleranz erklllrt haben", 

In Anerkennung der bedenteoden Rolle, welche die AbrfI
stungswoche, die gleichzeidg mit der Weltfriedenswoche 
begangen werden wird, bei der Förderung des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit spielt, 

sowie In Anerkennimg des universalen Charakters der 
Vereinteo Nationen, die das einzige Instrument der weltweiteo 
Interdependenz und Zusammenarbeit sind, das über die 
moralische Autorität und den Einfluß verfilgt, den Weltfrieden 
zu f!lrdern und zu erhalteo, 

ferner In Anerkennung dessen, daß es gilt, eine Kultnr des 
Friedens zu f!lrdern, 

besorgt darilber, daß KoDflikte der jilngsten Zeit zwischen 
Staaten beklagenswerte ethnische Auseinandersetzungen, 
ZersWrtmg und die Vertreibung von EinzeIpersonen und 
Bevölkerungsgruppen mit sich gebracht haben, 

zutf4st besorgt über die große Zahl von Zivilpersonen, 
insbesondere Frauen und Kinder, die bei den in den 1etzten 
Jahren inuner hliufigeren bewaffiteten KonfIikteo ver1etzt oder 
getötet worden, 

In der Erlumntnis, daß die Organisationen der BOrgergeseH
schaft heute eine wichdgere Rolle bei der Förderung der 
1bleranz und der Verstllndigung spielen, 

I 

fiberzeugf, daß eine kurze Zeit des Friedens aufgrund einer 
Waffeorobe oder eines Waffenstillstand Möglichkeiten 
eröffnen kann. einen gerechteo und dauerhaften Frieden auf
zubauen, 

mit Genugtuung über die wertvollen Inidativen, die vom 
KinderhiJfswerk der Vereinteo Nationen mgriffen wurden, um 
"Thge der Ruhe" und "Friedenskoxridore" zu ermöglichen, die 
genutzt wurden, um Kindern im WIIrgegriff bewaffneter Kon
flikte humanitllre Hi1fe zu gewilhren, wie beispielsweise 
Impfungen, Gesundheitsfllrsorge, Nahrungsmittel und Klei
dung, 

1. beschlUifJt, die am 24. Oktober 1995 beginnende 
Woche, in feierlicher Begehung des fllnfzigsten Jnhrestages 
der Vereinteo Nationen, zur Weltfriedenswoche zu erklllren; 

2. billigt die Proklamation der Weltfriedenswoche! deren 
Wortlaut dieser Resolution nIs Anlnge beigefllgt ist; 

3. binet nUe Mitg1iedstnateo, diese Aufgsbe der Zu
sammenarbeit mit ihren eigenen StaatsbOrgern und mit den 
Organisationen der BOrgergeseUschaft anzupacken, damit die 
Proklamation einer weltweiten Woche des Waffenstillstands 
oder der Waffenruhe wllhrend der Begehung des fllnfzigsten 

" A/47n:n.sw.lll; _ 0jfIcI0l_ ~the Securily CouncII, Fo1tyo 
_ Yem; Supp_for April, May anti Jrmell192, Dolauuent S/24111. 

.. Siehe ResolutIon 48/126. 

Jahrestages der Vereinten Nationen die größtmögliche Öffent-
1icbkeitswirkung und UnteIstiltzimg erhält; 

4. ersucht den OeneralsekretlI, sicherzustellen, daß diese 
Resolution durch die Sekretarials-Hauptabteilung Presse und 
luformation größtmögliche Verbreitung erfiIhrt; 

5. ersucht den Genernlsekretllr fll4IJeniem, der General
versammlung auf ihrer fllnfzigsten Thgung über die Durch
fllhrung dieser Resoludon Bericht zu erstatten. 

ANLAGE 

105. Plenarsitzung 
12. Juli 1995 

Pmklomatlon der WeltfrfedeDswoehe 

In der Erwllgung, daß die Generalversammlung einmildg 
beschlossen hat, in Begehung des fllnfzigsten Jahrestages der 
Vereinteo Nationen die Weltfriedenswoche zu verkllnden, 

In der Erwl/gUng, daß die Förderung des Friedens und die 
Verhütung des Krieges zu den vorrangigen Zielen der Ver
einteo Nationen gehören, 

In der Erwllgung, daß sich die Vereinten Nationen durch 
ihre Begril8ung der "Agenda fiIr den Frieden" erneut den 
Bemilhangen zur Herbeifllhrung eines weltweiteo Friedens im 
Einklang mit den Zielen und Orundsiilzen der in San Francisco 
unterzeichoeteo Charta der Vereinteo Nationen verschrieben 
haben, 

In der Erwilgung, daß die Vereinten Nationen mit der 
Erhöhong der Anzahl und der Größenordnung ihrer Friedens
sicherungseinsi!tre ihr EinIreteo fiIr die Aufgabe der Friedens
sicherung und der Friedensschaffung unter Beweis gestellt 
haben, 

In der Erwilgung, daß die Weltfriedenswoche fiIr die 
. Regierungen, die Organisationen der BOrgergeseUschaft, die 

lokalen Gemeinwesen und Einzelpersonen eine besondere 
Möglichkeit darstellt, sich an neuen Inidativen zur Verwirk
lichung des lobenswerten Zieles der KonfliktIösung, von 
Waffeoroben und von Waffensti1lstlinden sowie einer Zeit 
weltweiteo Friedens zu betei1igen, die fiIr humanitllre Hilfs
maßnahmen genützt werden könnte, die so lebensnotwendig 
geworden sind, 

verldlndet die Generalversammlung somit feierlich die 
Weitfriedenswoche, die am 24. Oktober 1995 beginnt, damit 
sie mit der Begehung des fllilfzigsten Jahrestages der Vereinteo 
Nationen zusammenfllllt. 

4'1252. StIlrkung des Systems der Vereinten Nationen 

Die Generalversammlung, 

In der Erwilgung, daß der fllnfzigste Jahrestag der Ver
einteo Nationen in einem Augenblick, in dem sich die Ver
einten Nationen fiIr die Herausforderungen des einund
zwanzigsten Jahrhunderts rOsten, Gelegenheit fiIr eine Über
prüfung und Stärkung des Systems der Vereinteo Nationen 
bietet, 
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entsc~ die RolIe, die KapazitlIt, die WIrksamkeit und 
die Effizienz cI$ Systems der Vereinten Nationen zu stärken 
und so seine ~g zu verbessern, um die Möglichkeiten 
der~. im EInklang mit den Zielen und Gnmdslltzeu 
der Charta der Vereinten Nationen voll zur Entfaltung zu 
bringen und . auf die BedlIrfnisse und Bestrebungen 
der Mitgli eingehen zu können, 

im Bewl4Ptse~ der Wichtigkeit einer tragfähigen finanziel
len Basis und IIlIgem.essener und vorltersehbarer Ressourcen 
flIr das effektiv~ Funktionierpn des Systems der Vereinten 
Nationen, 1

1 

ermutigt d h die laufenden Bemllhungen zur Ver-
besserung der Vi a1tung. des Managements und der Leistung 
des Systems Vereinten Nationen, 

feststellend, in der allen Mitgliedstaaten offenstehenden 
Ad-hoc-Arbeits zur Ausarbeitung einer Agenda flIr 
Entwicklung, Hochrangigen, allen Mitgliedstaaten offen-
stehenden Arbe'- gruppe flIr die Finanzlage der Vereinten 
Nationen, der Mitgliedstaaten offenstehenden Arbeits-
gtuppe zur der ausgewogenen Vertretung und der 
Erhöhung der der Mitglieder im Sicherheitsrat, der 
Informellen, all Mitgliedstaaten offenstebenden Arbeits-
grappe zur A itung einer Agenda fUr den Frieden sowie 
im Rahmen der . en lIher mögliche neue Modalitä-
ten der Fmanzi g der operativen Entwicklungstätigkeiten, 
die alle der Geheralversammlung Bericht erstatten, bereits 
wichtige Arbeit ~1eiatet wird, 

sowie feststeiremt. daß der Generalsekretär und eine Reihe ---r---JCommissionen, Institutionen, Gelehrte und andere Sachver-
atändige das Sy der Vereinten Nationen untersucht und 
eine Reihe von nahmen zur Neubelebung, Stärkung und 
Reform des SY, der Vereinten Nationen empfoblen haben, 

1. besmuJ~s~:=n Mitgliedataaten offenstehende hochrangige Ar itsgrappe der Generalversammlung unter 
dem Vorsitz des· der Generalversammlung und mit 
zwei von der f· gruppe zu wählenden stellvertretenden 
Vorsitzenden e· . chten, die nach Bedarf Untergruppen 

! 

einrichten kann, die allen Mitgliedstaaten zur Thilnahme 
offensteben; 

2. beschJWIt lZ14fJerdem, daß die Arbeitsgrappe eine 
grOndliche ÖberprIIfwig der Studien und Berichte der zuaIän
digen Organe der Vereinten Nationen und der Vorlagen der 
Mitgliedstaaten und Beobachter sowie der Studien und 
Berichte unabhängiger Kommissionen, nichtstaatlicher 
Organisationen und von Institutionen, Gelehrten und anderen 
Sachverständigen zu Themen im Zusammenhang mit der 
Neubelebung, Stärkung und Reform des Systems der Ver
einten Nationen vornehmen wird, die von der Arbeil5grappe 
mit Un~ des Sekretariats ausgewählt werden, und 
daß sie ohne ObeiSchneidung mit oder Behindernng der Arbeit 
der anderen zuvor genannten Arbeitsgtuppen im Konsens 
festlegen wird, welche sich daraus ergebenden Ideen und 
Vorschläge sich ihrer Auffassung nach flIr den Zweck der 
Neubelebung, Stärkung und Reform des Systems der Ver
einten Nationen in ErfIIllung der Gnmdslltze und Ziele der 
Charta der Vereinten Nationen eignen; 

3. ersucht die Amtstriiger der Arbeitsgruppe, oogel
mii8ige Kontakte zu den Amtstrligern der genannten Arbeits
gtuppen zu unterhalten; 

4. ersucht die Arbeitsgruppe, ihre Sacharbeit wiihrend 
der filnfzigsten Thgung der Generalversammlung zu beginnen 
und vor Ende dieser Thgung einen Bericht über ihre Arbeit 
vorzulegen; 

5. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen der vorhan
denen Ressourcen, die durch einen Thmhandfonds zu ergänzen 
sind, fUr den freiwillige Beiträge erbeten werden könnten, der 
Arbeitsgrappe volle Unterstlllzung zu gewfihren, einschließlich 
der Einrichtungen und Unterstlltzungsc!ienste, die flIr die 
Durcbfllhrung ihrer Arbeit erforderlich sind; 

6. beschlll!fJt, den Punkt ·Stärkung des Systems der 
Vereinten Natimien· in die vorläufige Thgesordnung ihrer 
fiInfzigsten Thgung aufzunehmen. 

50. Plenars/tvmg 
14. September 1995 
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49120. FInanzIerung der Beobaehtermlsslon der Vereinten 
Nationen fiir Uganda und Ruanda sowie der 
ßlJfsmlssion der Vereinten Nationen fiir Ruanda 

B' 

Die Generalversammlung, 

nach Behmullung des Berichts des Generalsekretlirs über 
die Fmanzierung der Beobachtennission der Vereinten 
Nationen flIr U gandn und Ruandn sowie der Hilfsmission der 
Vereinten Nationen flIr Ruandn' und des entsprechenden 
Berichts des Beratenden Ausschusses flIr Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen' , 

unter Hinweis auf die Resolutionen 846 (1993) und 872 
(1993) des Sicherheitsrats vom 22. Juni 1993 beziehungsweise 
5. Oktober 1993, mit denen der Rat die Beobachtennission der 
Vereinten Nationen flIr Ugandn und Ruandn beziehungsweise 
die Hilfsmission der Vereinten Nationen flIr Ruandn einge
richtet hat. sowie auf spätere Resolutionen, mit denen der Rat 
das Maudnt der Hi\fsmission verlängert hat. zuletzt Resolution 
997 (1995) vom 9. Juni 1995, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutiou 48/245 vom 
5. April 1994 über die Finanzierung der Beobachtennission, 
ihre Resolution 48/248 vom 5. April 1994 und ihre Beschlüsse 
48/479 A vom 23. Dezember 1993 und 481479 B vom 
14. September 1994 über die Finanzierung der Hilfsmission 
sowie ihre Resolution 49120 A vom 20. November 1994 und 
ihren Beschluß 49/481 vom 6. April 1995 über die Finanzie
rung der Beobachtermission und der Hilfsmission, 

erneut erklllrend, daß es sich bei den Kosten der Hilfs
mission um Ausgaben der Organisation bandelt, die gemäß 
Artikel 17 Absatz 2 der Charta der Vereinten Nationen von 
den Mitgliedstaaten zu tragen sind, 

unter Hinweis auf ihre früheren Beschlüsse dnhin gehend, 
daß zur Deckung der Ausgaben der Hilfsmission ein anderes 
Verfahren anzuwenden ist als zur Deckung der Ausgaben des 
ordentlichen Haushalts der Vereinten Nationen, 

unter BerlJckslchtigung der 1lltsache, daß die wirtschnftlich 
weiter entwickelten Uinder zur Leistung verhältnismäßig 
größerer Beiträge in der Lage sind und daß die wirtschaftlich 
weniger entwickelten Uinder in relativ begrenztem Maße 
imstande sind, zu einem solchen Einsatz beizutrngen, 

eingedenk der sich aus Resolution 1874 (S-lV) der General
versammlung vom 27. Juni 1963 ergebenden besonderen 
Verantwortung der Staaten, die ständige Mitglieder des 
Sicherheitsrats sind, flIr die Finanzierung solcher Eins!ltze, 

eingedenk dessen, daß es unerläßlich ist, die Hilfsmission 
mit den erforderlichen Fmanzmitteln auszustatten, dsmit sie 
ihren Aufgaben gemäß den entsprechenden Resolutionen des 
Sicherheitsrats nachkommen kann, 

1. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu der 
Hilfsmission der Vereinten Nationen flIr Ruandn per 16. Juni 

I Damit wird die a-Iution 49120 in AbscImIIt vn dlls O.ffideUen 
Protokolls der Generalversmnmlung, Neummdvier:dgm Tagrmg, 1Ief/age 49 
(N49/49), Bd. r. zu a-Iu!inn 49120 A. 

I A/49mSIAdd.I-3 . 
• A/49IS0UAdd.1. 

1995, namentlich von den noch ausstehenden Beiträgen in 
Höhe von 66.539.201 US-Dollar, und fordert alle Mitgliedstaa
ten, die dies betrifft, nachdrücklich auf, alles zu tun, um die 
Entrichtung ihrer noch ausstehenden veranlagten Beiträge 
sicherzustellen; 

2. gibt Ihrer Besorgnis Ausdruck über die Finanzlage bei 
den friedensichernden Tätigkeiten, insbesondere was die 
Kostenerstattung an die troppen- und ausrfistungstelleoden 
Staaten anbelangt, iufolge der verspäteten Entrichtung von 
Beiträgen durch Mitgliedstaaten, insbesondere Mitgliedstaaten 
mit Beitragsrückständen; 

3. fordert alle Mitgliedstaaten nachdrticklich atif, alles zu 
tun, um sicherzustellen, daß ihre veranlagten Beiträge flIr die 
Hilfsmission umgehend und vollständig entrichtet werden; 

4. schließt sich den Benterkungen und Empfehlungen im 
Bericht des Beratenden Ausschusses flIr Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen vorbehaltlich der Bestimmungen dieser 
Resolution an und fordert den Geoernlsekretilr nachdrücklich 
auf, die Empfehlungen bei der Verwaltung dieses Einsatzes 
und bei der Ausarbeitung künftiger Haushaltsvorschläge zu 
berücksichtigen; 

5. ersucht den Genernlsekretilr, alles Erforderliche zu 
veI)llllassen, um sicherzustellen, daß die Hilfsmission so 
effizient und sparsam wie möglich verwaltet wird; 

6. beschließt, flIr den Einsatz der Hilfsmission während 
des Zeitraums vom 10. Dezember 1994 bis zum 9. Juni 1995 
auf dem Sonderkontu flIr die Hilfsmission der Vereinten 
Nationen flIr Ruandn einen Gesamtbetrag von 
143.417.100 Dollar brutto (141.461.900 Dollar netto) bereit
zustellen, worin die Ausgabe- beziehungsweise VerpfIich
tungsermllchtigung von 60 Millionen Dollar brutto 
(58.542300 Dollar netto), die gemäß Resolution 49120 A der 
Generalversammlung genehmigt wurde, sowie von 
80 Millionen Dollar brutto (79.502.500 Dollar netto), die 
gemäß Versammlungsheschluß 49/481 genehmigt wurde, 
eingeschlossen sind; 

7. beschließt al4fJerdem, als Ad-hoc-Regelung, den 
zusätzlichen Betrag von 83.417.100 Dollar brutto (82.919.600 
Dollar netto) flIr den Zeitraum vom 10. Dezember 1994 bis 
zum 9. Juni 1995 unter Berücksichtigung des bereits im 
Einklang mit Resolution 49120 A aufgeteilten Betrages von 
30 Millionen Dollar brutto (29.271.150 Dollar netto) und des 
bereits im Einklang mit Beschluß 49/481 der Generalversamm
lung aufgeteilten Betrages von 30 Millionen Dollar brutto 
(29.271.ISO Dollar netto) auf die Mitgliedstaaten entsprechend 
der Zusammensetzung der Gruppen aufzuteilen, die in den 
Ziffern 3 und 4 der Versammlungsresolution 431232 vom 
1. März 1989 festgelegt und von der Versammlung in ihren 
Resolutionen 441192 B vom 21. Dezember 1989,451269 vom 
27. August 1991,46/198 A vom 20. Dezember 1991 und 
471218 A vom 23. Dezember 1992 und in ihrem Beschluß 
481472 A vom 23. Dezember 1993 geändert worden ist, wobei 
auf einen Thil dieses Betrages, nHmlich 10.083.386 Dollar 
brutto (10.023.248 Dollar netto), den anteilntäßig auf den am 
31. Dezember 1994 endenden Zeitraum entfallenden Betrag, 
die Beitragstabelle flIr das Jahr 19944 angewandt wird und auf 
den Restbetrag, das heißt 73.333.714 Dollar brutto 

• Siehe _ 46/221 A und 4&'223 A und 1IescbIulI47/4S6. 



(72.8%.352 Donetto) fiIr den Zeitraum vom 1. Januar bis 
zum 9. Juni 1 5 die Beitragstabelle fiIr das Jahr 1995'; 

8.< bese ifJtferner. daß im Einklang mit ihrer Resolu-
tion 973 (X) V 15. Dezember 1955 das jeweilige Guthaben 
der Mitgli im Steuerausgleichsfonds aus den ver-
anschlagten . chen Einnahmen aus der Personalabgabe 
in Höhe von 97.500 Dollar. die fiIr den Zeitraum vom 
10. Dezember 1 bis 9. Juni 1995 gebilligt worden sind, auf 
ihre anteiligen eiträge nach Ziffer 7 anzurechnen ist, wobei 
60.183 Dollar von anteiImllßig auf den am 31. Dezember 
1994 endenden Zeitraum entfallen und der Resthetrag. das 
heißt 437.362 llar. auf den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 
9. Juni 1995; 

9. beschJ ifJt. als einstweilige Maßnahme. bis zur 
Vorlage des vidierten Kostenvoranschlags durch den 
Genera1sekretII d des diesbezüglichen Berichts des Beraten
den Aussch auf dem Sonderkonto fiIr die Hilfsmission 
der Vereinten ationen fiIr Ruanda fiIr den Einsatz der 
Hilfsmission d des Zeitraums vom 10. Juni bis zum 
31. Dezember 995 einen Gesamtbetrag von 109.951.900 
Dollar brutto (1 .584.300 Dollar netto) bereitzustellen; 

10. besehl t aqßerdem, als Ad-hoc-Regelung. den 
Betragvon99.6 .200DoUarbrutto (97.508.000 Dollar netto) 
fiIr die A terhaltung der Hilfsmission wllbrend des 
Zeitraums vom O. Juni bis zum 8. Dezember 1995 nach dem 
in dieser Resol . on festgelegten Schema antei1mllßig auf
zuteiIen; 

11. bese 
tion 973 (X) 
Steuerausgleic . 
bis zum 8. 

t ferner. daß im Einklang mit ihrer Resolu
jeweilige Guthaben der Mitgliedstaaten im 
oDds aus den fiIr den Zeitraum vom 10. Juli 

mber 1995 gebilligten veranschlagten 
. der Personalabgabe in Höhe von 

auf die anteiligen Beiträge der Mitglied-
10 anzurechnen ist; 

12. beseht • daß der jeweilige Anteil der Mitgliedstaa
ten an den nich verbrauchten Mitteln fiIr den Zeitraum vom 
5. April bis zum 9. Dezember 1994 auf ihre anteiligen Beiträge 
nach Ziffer 10 . hnen ist, wobei der genaue Betrag vom 
Beratenden A uß bis spätestens 14. Juli 1995 festzulegen 
ist; 

• Genera1sekretär im Lichte der Resolution 
Sicherheitsrats. der Generalversammlung 
31. Oktober 1995 revidierte Haushaltsvor-

schläge fiIr den vom 10. Juni bis zum 31. Dezember 
1995 und vom • Januar bis zum 30. Juni 1996 vorzulegen; 

14. bittet freiwillige Beiträge fiIr die Hilfsmis.ion in 
Form von B !lJlgen soWie in Form von fiIr den Ge-
neralsekretlIr aren Dienst- und Sachleistungen, die je 
nach Bedarf hend dem von der Generalversammlung 
in ihren Resol 'ODen 431230 vom 21. Dezember 1988. 
44/192 A vom 1. Dezember 1989 und 451258 vom 3. Mai 
1991 festgele Verfahren zu verwalten sind; 

15. b t. den Punkt "Finanziel!lJlg der Hi1fsmission 
der Vereinten N . ODen fiIr Ruanda" in die vorläufige Tages-
ordnung Ihrer . gsten Thgung aufzunehmen. 

, SIehe 49/19 B. 

105. Plenarsilvmg 
12. Juli 1995 
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491222. PersouaImaDageme 

B" 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung der einschlägigen Berichte iIber Personal-
1IIIUIlIgem.eDt, die vom Generalsekretllr im Verlauf der Wieder
aufgenommenen neunundvierzigsten Thgung der Generalver
sammlung vorgelegt worden sind7• 

mit Besorgnis Kenntnis nehmend von dem Sitzungs
dokument über die Praxis der Verwendung von Ruhestands
bediensteten im Sekretariat der Vereinten Nationen, 

1. bekundet dem Generalsekretllr erneut ihre Unterstüt
zung fiIr seine Bemüh!IJIgeD um die Schaffung eines Manage
mentumfelds und einer Managementkultor in den Vereinten 
Nationen. die die Bediensteten ermutigen. Ihrer Tätigkeit mit 
einem Höchstmaß an LeistungsflIhigit, W'rrksamkeit und 
Effizienz nachzugehen; 

2. nImml mit Genugtuung Kenntnis von der Erklilrung 
über die Situation der Frauen in den Sekretariaten des Systems 
der Vereinten Nationen, die vom Verwaltungsansschuß fiIr 
Koordinierung auf seiner ersten ordentlichen Thgung 1995 
verabschiedet wurde, und ersucht die Mitglieder des Aus
schusses, über die Durchfilhrung der darin enlhaltenen 
Vorschläge Bericht zu erstatten; 

3. ersucht den Generalsekretllr. eine umfassende Politik 
fiIr die Verwendung von Ruhestandsbediensteten anszu
arbeiten, die auch geeignete interne Kontrollen vorsieht, damit 
sichergestellt ist, daß die diesen Ruhestandsbediensteten 
gezahlten Bezilge nicht die bestehende Obergrenze fiIr 
derartige Zahlungen übersteigen, und der Generalversammlung 
auf Ihrer einundfi1nfzjgsten Thgung darüber Bericht zu 
erstatten; 

4. ersucht den Generalsekretllr aqßerdem, sicherzuste]
len, daß diese Politik mit der Satzung des Gemeinsamen 
Pensionsfonds der Vereinten Nationen vereinbar ist; 

5. beschlUifJt. daß bis zur Behandlung der Politik fiIr die 
Verwendung von Rnbestandsbediensteten während der 
einundfi1nfzjgsten Thgung der Generalversammlung ein 
ehemaliger Bediensteter. der eine Pension des Gemeinsamen 
Pensionsfonds der Vereinten Nationen erhlllt, in einem 
jeweiligen Kalenderjahr nicht mehr als insgesamt 12.000 US
Dollar aus Mitteln der Vereinten Nationen beziehen darf; 

6. genehmigt ausnahmsweise. daß während der fünfzig
sten Thgung von dem in Ziffer 5 enlhaltenen Beschluß 
abgeWichen wird, damit die größtmögliche Leistungsflihigkeit 
der Konferenzdienste erhalten bleibt 

106. Plenarsitzung 
20. Juli 1995 

• DamIt wird dle Resolution 49/222 In Absclmltt vn cks 0ßIzie//en 
Protokolls der Gensraltlersmnnrlung. NetI1lU1IIlvIertigstIJ Tastm/I. Beilage 49 
(Al49/49), Bd. 1. zu Reso!utIon 49/222 A. 

, AIC.5I49/60/Add.l und 2 und Add.2IKorr.1. AlC.5I49/62, Alc.5/49/63 
und Alc.5/49/64. 
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491227. FImmzIenmg der VerlflkationsmJssIon der Ver
einten Nationen für Angola 

B" 

Die Generalversammlung, 

ntlCh Behmullung des Berichts des Generalsekretllm über 
die Finanzierung der Verifikationsmission der Vereinten 
Nationen fiIr Angola' und des entsprechenden Berichts des 
Beratenden Ausschusses fiIr Verwaltungs- und Haushalts
fragen!·, 

unter Hinweis auf die Resolation 626 (1988) des Si
cherheitsrats vom 20. Dezember 1988, mit der der Rat die 
Verifikationsmission der Vereinten Nationen fiIr Angola 
eingerichtet hat, und die Ratsresolution 696 (1991) vom 
30. Mai 1991, mit welcher der Rat beschloß, der Verifikations
mission der Vereinten Nationen fiIr Angola (seither Verifika
tionsmission der Vereinten Nationen fiIr Angola ß) ein neues 
Mandat zu übertragen, sowie ihre späteren Resolutionen, 
zuletzt Resolution 976 (1995) vom 8. Februar 1995, mit 
welcher der Rat die Einrichtung eines Friedenssicherungsein
satzes, der Verifikationsmission der Vereinten Nationen fiIr 
Angola m, genehmigte, mit dem Auftrag, den Parteien bei der 
Wiederherstellung des Friedens und der Herbeifflbnmg der 
nationalen Aussöhnung in Angola auf der Grundlage der 
Friedetlsabkommen fiIr Angola", des Protokolls von Lusaka12 

und der einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats 
behilflich zu sein, mit einem anfIInglichen Mandatszeitraum 
von sechs Monaten bis zum 8. August 1995 und einer Höchst
truppenstärke von 7.000 Soldaten, zusätzlich zu den 350 
Militär- und 260 Polizeibeobachtern und dem entsprechenden 
internationalen und lokalen Personal, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 43/231 vom 
16. Februar 1989 über die Fmanzierung der Verifikations
mission und ihre danach verabschiedeten diesbezüglichen 
Resolutionen und Beschlüsse, zuletzt Resolution 49/227 A 
vom 23. Dezember 1994, 

erneut erkliinmd, daß es sich bei den Kosten der Verifika
tionsmission um Ausgaben der Organisation handelt, die 
gemilß Artikel 17 Absatz 2 der Charta der Vereinten Nationen 
von den Mitgliedstaaten zu tragen sind, 

unter Hinweis auf ihre frilheren Bescblflsse dahin gehend, 
daß znr Deckung der Ausgaben der Verifikationsmission ein 
anderes Verfahren anzuwenden ist als znr Deckung der 
Ausgaben des ordentlichen Haushalts der Vereinten Nationen, 

unter Berilcksichttgung der Thtsache, daß die wirtschaftlich 
weiter entwickelten UInder znr Leistung verhllJtnismllBig 
größerer Beiträge in der ~e sind und daß die wirtschaftlich 
weniger. entwickelten Länder in relativ begrenztem Maße 
imstande sind, zu solchen Ejnsätzen beizutragen, 

• DamIt wild die Resolut!on 491'1Z1 In AbschnItt VB des 0jf/1Je1kn 
ProtokDlls der GenemIvel71tD7ll7llung. NeunuruIvi<Irzlgste Tagung, BeIlage 49 
(A/49/49). Bd. I, ZU Resohrtfon 491ZJ.7 A. 

• A/49/433/Add.!. 
10 A/49/9TT. 
11 Siehe Sf22609, Anbang; _ 0jJ/dIll Records ofthe Securlty ColDlCl/, 

Forty-sIxth year, SupplementforAprl/, Mayand IU1/i11991. 
u 8/1994/1441, Anhang; _ 0jJ/dIll Records ofthe Security ColDICI/, 

Forty-1Iinth year, Supplementfr>r Getober, Notember and December 1994. 

eingedenk der sich aus Resolution 1874 (S-lV) der Genem\
versammlung vom 27. Juni 1963 ergebenden besonderen 
Verantwortung der Staaten, die ständige Mitglieder des 
Sicherheitsrats sind, fiIr die Finanzierung solcher Einsätze. 

eingedenk dessen, daß es unerlliB\ich ist, die Verifikations
mission mit den erforderlichen Finanzmitteln auszustatten, 
damit sie ihren Aufgaben gemIiß den entsprechenden Resolu
tionen des Sicherheitsrats nachkommen kann, 

1. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu der 
Verifikationsmission der Vereinten Nationen fiIr Angola per 
6. Juli 1995, namentlich von den noch mJSstebenden Beiträgen 
in Höhe von 7.162.443 US-Dollar, und fordert alle Mitglied
staaten, die es betrifft, nachdrücklich auf, alles zu tun, um die 
Entricblung ihrer noch ausstehenden veranlagten Beiträge 
sicherzustellen; 

2. bringt Ihm Besorgnis:zum Ausdruck über die Finanzla
ge in bezug auf friedensichernde Tätigkeiten infolge der 
verspäteten Entrichtung von Beiträgen durch die Mitgliedstaa
ten, insbesondere MitgliedstaatM mit Beitragsrilckstllnn; 

3. forrJert alle MitglirDstaaten ntlChdrt.Icklich auf, alles zu 
ton, um die umgebende und vollständige Entrichtong ihrer 
veranlagten Beiträge fiIr die Verifikationsmission sicher
zustellen; 

4. schließt sich den Bemerkungen und Empfehlungen im 
Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und 
Haushaltsfrngen an; 

5. beschließt, als einstweilige Maßnahme bis zur Vorlage 
eines aktualisierten Haushaltsberichts dmch den Generalsekre
tär spätestens im September 1995 und eines diesbezüglichen 
detaillierten Berichts des Beratenden Ausschusses, fiIr die 
Finanzierung der Verifikationsmission während des Zeitraums 
vom 9. Februar bis 8. August 1995 auf dem Sonderkonto fiIr 
die Verifikationsmission der Vereinten Nationen in Angola 
anfIInglich den Betrag von 150 Millionen Dollar brutto 
(148 Millionen Dollar netto) bereitzustellen, worin der gemIiß 
Resolution 49/227 A der Generalversammlung bereits geneh
migte und bereitgestellte Betrag von 10,5 Millinnen Dollar 
brutto (9,9 Millionen Dollar netto) eingeschlossen ist, sowie 
den vom Beratenden Ausschuß gemilß der Versammlungs
resolution 49/233 A vom 23. Dezember 1994 genehmigten 
Betrag von 50 Millionen Dollar brutto (49.604.200 Dollar 
netto); 

6. beschließt tl14fJerr:iem, als Ad-hoc-Regelung und unter 
Berücksichtigung des gemilß Resolution 49/227 A bereits 
anteilmlißig aufgeteilten Betrages in Höbe von 10,5 Millionen 
Dollar brutto (9,9 Millionen Dollar netto), den zusätzlichen 
Betrag von 139,5 Millionen Dollar brutto (138,1 Millionen 
Dollar netto) für den Zeitraum vom 9. Februar bis 8. August 
1995 auf die Mitgliedstaaten entsprechend der Zusammen
setzung der Gruppen aufzuteilen, die in den Ziffern 3 und 4 
ihrer Resolution 43/232 vom 1. März 1989 festgelegt und von 
der Versammlung in ihren Resolutionen 44/192 B vom 21. De
zember 1989, 45/269 vom 27. August 1991, 46/198 A vom 
20. Dezember 1991 und 47/218 A vom 23. Dezember 1992 
sowie ihrem Beschluß 48/472 A vom 23. Dezember 1993 
geändert worden ist, und dabei die von der Versammlung in 
ihrer Resolution 49/19 B vom 23. Dezember 1994 festgelegte 
Beitragstsbelle fiIr das Jahr 1995 zu berl!cksichtigen; 
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7. bese 1Ptfemer, daß im Einklang mit ihrer Resolu-
tion 973 (X) v IS. Dezember 1955 das jeweilige Guthaben 
der MitgIi im SteuerausgIeicbsfonds aus den für den 
Zeitraum vom 9. Februar bis 8. August 1995 gebilligten 
veranschlagten . aus der Personalabgabe in Höhe 
von 1,4 Milli Dollar auf ihre anteiligen Beiträge nach 
Ziffer 6 hnllD ist; 

8. beseh! 1Pt, was den Zeitraum nach dem 8. August 
1995 betrifft, Generalsekretllr zu ermlIchtigen, bis zum 
31. Dezember 995 Verpflichtungen bis zu einem Höchst
betrag von 13,9 • ·onen Dollar brutto (13,3 Millionen Dollar 
netto) pro Mo einzugehen, wobei dieser Betrag nach dem 
in dieser Resol . on festgelegten Schema anteiImäßig auf die 
Mitgliedstaaten . en ist, vorbehaltlich eines Beschlusses 
des Sicbet· !las Mandat der Verifikationsmission aber 
den 8. August 1 95 hinaus zu verlllngern; 

9. bittet freiwillige Beiträge für die Verifikations-
mission in F von BlII7.8blungen sowie in Fonn von für den 
Generalsekretllr ~bmbaren Dienst- und Sachleistungen, die 
je nach Bedarf tsprechend dem von der Generalversamm
lung in ihren lutionen 431230 vom 21. Dezember 1988, 
44/192 A vom I. !Dezember 1989 und 451258 vom 3. Mai 
1991 festgele Verfahren zu verwalten sind; 

11. besc t, cIen Punkt "Finanzierung der Verifikations-
mission der ~ . ten Nationen für Angola" in die vorlllnfige 
Thgesordnung . . filnfzigsten Thgung aufzunehmen. 

106. Plenarsitvmg 
20. Jull1995 

4'I23L m:==eruDg der BeobaehteuIIIsskm der Vereinten 
N mGeorgien 

B13 

ersammlung, 

htmlfbmg des Berichts des Generalsekretllrs aber 
g der Beobachtennission der Vereinten 

·en14 und des entsprechenden Berichts des 
busses für Verwaltungs- und Haushalts-

auf die Resolution 8S4 (1993) des Si-
6.' August 1993, mit der der Rat die Entsen

ommandos von bis zu zehn Militärbeob
ten Nationen für einen Zeitraum von drei 

Monaten und Eingliederung des VOIIIUsJcmnmarulOS in eine 
Beobachtermiss on 'der Vereinten Nationen gebilligt hat, für 
den Fall, daß Rat eine solche Mission offiziell aufstellt, 

an Resolution 858 (1993) des Sicherheits
rats vom 24. Au 1993, mit der der Rat die Einrichtung der 
Beobach . on der Vereinten Nationen in Georgien 
beschlossen hat, sowie an die danach verabschiedeten Resolu-

tionen, mit denen der Rat das Mandat der Beobachtennission 
verlllngert hat, zuletzt Resolution 993 (1995) vom 12. Mai 
1995, 

ferner unter Hinweis auf ihre BeschlBsse 48/475 A vom 
23. Dezember 1993 und 48/475 B vom 5. April 1994 sowie 
ihre Resolutionen 481256 vom 26. Mai 1994 und 491231 A 
vom 23. Dezember 1994 Ober die FInanzierung der Be
obachtennission, 

erneut erk1ilrend, daß es sich bei den Kosten der Be
obachtennission um Ausgaben der Organisation handelt, die 
gemii8 Artikel 17 Absatz 2 der Charta der Vereinten Nationen 
von den Mitgliedstaaten zu tragen sind, 

unter Hinweis auf ihre frilheren Besch1Bsse dahin gehend, 
daß zur Deckung der Ausgaben der Beobachtermission ein 
anderes Verfahren anzuwenden ist als zur Deckung der 
Ausgaben des ordentlichen Haushalts der Vereinten Nationen, 

unter BerIlcksIchtigung der Thtsache, daß die wirtschaftlich 
weiter entwickelten LIJnder zur Leistung verblUtnismäßig 
gröBerer Beiträge in der Lage sind und daß die wirtschaftlich 
weniger entwickelten LIJnder in relativ begrenztem Maße 
imstande sind, zu einem solchen Einsatz beizutragen, 

eingedenk der sich aus Resolution 1874 (S-1V) der General
versammlung vom 27. Juni 1963 ergebenden besonderen 
Verantworbmg der Staaten, die stlJndige Mitglieder des 
Sicherheitsrats sind, für die FInanzierung solcher EinsIltm, 

eingedenk dessen, daß es unerläßIich ist, die Beobachter
missioo mit den erforderlichen Finanzmitteln auszustatten, 
damit sie ihren Aufgaben gemii8 den entsprechenden Resolu
tionen des Sicherheitsrats nachkommen kann, 

1. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu der 
Beobachtennission der Vereinten Nationen in Georgien per 
12. Juni 1995, namentlich von den noch ausstehenden Beiträ
gen in Höhe von 4.015.801 US-Dollar, und fordert alle 
Mitgliedstaaten, die dies betrifft, nachdriicklich auf, alles zu 
tun, um die Entrichtung ihrer noch ausstehenden veranlagten 
Beiträge sicherzustellen; 

2. bringt Ihre Besorgnis zum Ausdruck Ober die HnanzIa
ge in bezog auf friedensichernde Tiitigkeiten infolge der 
verspäteten Entrichtong von Beiträgen durch die Mitgliedstaa
ten, insbesondere Mitgliedstaaten mit BeitragstflckstlJnden; 

3. fowJert alle Mitgliedstaaten 1IIJChdrlJcklich at4. alles zu 
tun, um sicherzustellen, daß ihre veranlagten Beiträge für die 
Beobachtennission umgehend und vollstllndig entrichtet 
werden; 

4. schließt sich den Bemerkungen und Empfehlungen im 
Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen an; 

5. billigt ausnahmsweise die in der Anlage zu dieser 
Resolution enthaltenen Sonderregelungen für die Beobachter
mission betreffend die Anwendung des Artikels IV der 
Fmanzordnung der Vereinten Nationen, wonach Mittelbewil
Iigungen, die ZUI' Begleichung von Vetpflichtungen gegenOber 
Regierungen, die Kontingente und/oder logistische UnterstOt
zoog für die Mission zur Verfiigung stellen, Ober den in den 
Artike1n 4.3 und 4.4 der Fimmzotdnung vorgesehenen Zeit
raum weitergelten; 
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6. ersucht den Generalsekretär. alles Erforderliche zu 
veranlassen, um sicherzustellen, daß die Beobachtermission so 
effizient und sparsam wie möglich verwaltet wild; 

7. beschließt. auf dem Sonderkonto für die Beobachter
mission der Vereinten Nationen in Georgien den gemäß ihrer 
Resolution 491231 A bewilligten und aufgeteilten Betrag von 
6.880.136 Dollar brutto (6.468.136 Dollar netto) für den 
Zeitraum vom 14. Januar bis zum 15. Mai 1995 bereitzustel
len; 

8. beschließt tl1.fßerdem. für die Anfrechterhalwng der 
Beobachtermission wllhreod des Zeitraums vom 16. Mai 1995 
bis zum 12. Januar 1996 auf dem Sonderkonto einen Gesamt
betrag von 11.948.718 Dollar brutto (11.220.568 Dollar netto) 
bereitzustellen. worin der gemäß der Resolution 491231 A 
bewilligte und aufgeteilte Betrag von 3.440.068 Dollar brutto 
(3.234.068 Dollar netto) eingeschlossen ist; 

9. beschließt ferner. als Ad-hoc-Regelung und unter 
Berilcksicbtigung des gemäß ihrer Resolution 491231 A beJ:cits 
aufgetei1ten Betrages von 3.440.068 Dollar brutto (3.234.068 
Dollar netto) einen zusätzlichen Betrag von 8.508.650 Dollar 
brutto (7.986.500 Dollar netto) für den Zeitraum vom 16. Mai 
1995 bis zum 12. Januar 1996 auf die Mitgliedstaaten ent
sprechend der Zusammensetzung der Gruppen aufzuteilen. die 
in den Ziffern 3 und 4 der Versammlungsresolution 431232 
vom 1. März 1989 festgelegt und von der Versammlung in 
ihren Resolutionen 441192 B vom 21. Dezember 1989. 451269 
vom 27. August 1991. 461198 A vom 20. Dezember 1991 und 
471218 A vom 23. Dezember 1992 und in ihrem Beschluß 
481472 A vom 23. Dezember 1993 gelindert worden ist und 
dabei die in Versammlungsresolution 49119 B vom 23. De
zember 1994 festgelegte Beitragstabelle für die Jahre 1995. 
1996 und 1997 zu berücksichtigen; 

10. beschließt ferner. daß im Einklang mit ihrer Resolu
tion 973 (X) vom 15. Dezember 1955 das jeweilige Guthaben 
der Mitgliedstaaten im Steueransgleichsfonds ans den für die 
Beobachtermission gebilligten veranschlagten zusätzlichen 
Einnahmen ans der Personalabgabe in Höhe von 522.150 
Dollar für den Zeitraum vom 16. Mai 1995 bis zum 12. Januar 
1996 auf die anteiligen Beitrlige der Mitgliedstaaten nach 
Ziffer 9 anzurechnen ist; 

11. beschließt tl1.fßerdem. daß der jeweilige Anteil der 
Mitgliedstaate'! an den nicht verbrauchten Mitteln in Höhe von 
3.714.186 Dollar brutto (3.612.298 Dollar netto) für den 
Zeitraum vom 7. August 1993 bis zum 13. Januar 1995 auf 
ibre anteiligen Beitrlige nach Ziffer 9 anzurechnen ist; 

12. beschließt ferner. was den Zeitraum nach dem 
12. Januar 1996 betrifft, und vorbehaltlich eines Beschlusses 
des Sicherlteitsrats. das Mandat der Beobachtermission über 
den 12. Januar 1996 hinaus zu verlängern. den Generalsekretär 
zu ennächtigen, im Zusammenhang mit der Aufrechterluilwng 
der Beobachtermission für einen Zeitraum von 5.7 Mqnaten 
Verpf1ichtungen bis ZU einem Höehstbetrag von 1.334.500 
Dollar brutto (1.246.000 Dollar netto) pro Monat einzugehen. 
wobei dieser Betrag nach dem in dieser Resolution festgeleg
ten Schema anteilmäßig auf die Mitgliedstaaten aufzuteilen ist; 

13. bittet um freiwillige Beitrlige für die Beobachter
mission in Form von Barzahlungen sowie in Form von für den 
Genera!sekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen. die 

je nach Bedarf entsprechend dem von der Generalversamm
lung in ihren Resolutionen 431230 vom 21. Dezember 1988. 
441192 A vom 21. Dezember 1989 und 45/258 vom 3. Mai 
1991 festgelegten Verfahren zu verwalten sind; 

14. beschließt. den Ponkt "Finanzierung der Beobachter
mission der Vereinten Nationen in Georgien" in die vorläufige 
Thgesordnung ihrer fünfzigsten Thgung aufzunehmen. 

ANLAGE 

105. PlentusIIvmg 
12. Juli 1995 

SonderregeluDgen betreffend die Anwendung von 
ArtIkel IV der FInanzordnung der Vereinten Nationen 

1. Am Ende des in Artikel 4.3 vorgesehenen Zwölfmonats
zeitraums werden nlle nicht abgewickelten Verpf1ichtungen 
der jeweiligen Finanzperiode in bezug auf Lieferungen und 
Leistungen der Regierungen, für die Fordernngen eingegangen 
sind oder für die feste Brstattongssätze gelten, den Verbind
lichkeiten zugefillnt; diese Verbindlichkeiten werden auf dem 
Sonderkonto für die Beobachtermission der Vereinten Natio
nen in Georgien verbucht, bis die Zahlung erfolgt ist; 

2. a) Alle sonstigeo nicht abgewickelten Verpf1ichtungen 
der jeweiligen Finanzperiode gegenüber Regierungen ans 
Lieferungeo und Leistnngen sowie andere Verpflichtungen 
gegenüber Regierungen, für die die entsprechenden Forderun
gen noch nicht eingegangen sind, gelten noch Ablauf des in 
Artikel 4.3 vorgesehenen Zwö!fmonatszeitrnums für einen 
zusätzlichen Zeitraum von vier Jahren weiter; 

b) Wlihreod dieses VJerjabreszeitrnums eingehende For
derungen werden gegebenenfal1s wie in Ziffer 1 vorgesehen 
behandelt; 

c) Am Ende des zusätzlichen VJerjahreszeitraums werden 
nlle nicht abgewickelten Verpflichtungen anno11iert, und der 
dann noch verbleibende Restbetrag etwaiger dafür verfllgbar. 
gehaltener Mittelbewilligungen verfiillt 

491232. FlnanzIenmg der Beobaehtermlsskm der Vereinten 
Nationen In LiberIa 

B16 

Die Generalversammlung. 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über 
die Finanzierung der Beobachtermission der Vereinten 
Nationen in Liberin!7 und des entsprechenden Berichts des 
Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushalts
fragen!'. 

unter Hinweis auf die Resolution 866 (1993) des Si
cherheitsrals vom 22. September 1993. mit der der Rat die 
Beobachtermission der Vereinten Nationen in Liberia einge
richtet hat, sowie die danach verabschiedeten Resolutionen, 
mit denen der Rat das Mandat der Beobachtermission ver1lin
gert hat, zuletzt Resolution 985 (1995) vom 13. April 1995. 

" Damit wird dho ResolutIon 49!232 In _ VD des 0f/WßIkn 
PratokoUs der Generalvel'SlZlllmiung, Neunundvierzlgsts Tagung. Beilage 49 
(N49/49l. Bel. I. zu Resolution 49/232 A. 

11 Al49/YlIIAdd.2. 
18 Al49n861Add.1. 



r Hinweis auf ihren Beschluß 48/478 vom 
1993 über die Finanzierung der Beobachter
ihre danach verabschiedeten diesbezjjglichen 

zuletzt Resolution 491232 A vom.23. Dezember 

els auf ihre frOberen BeschlUsse dahin gehend, 
g der Ausgaben der Beobachtermission ein 
n anzuwenden ist als zur Deckung der 

OfI1ent1ichen Haushalts der Vereinten Nationen, 
, 

unter Be htIgung der Thtsacbe, daß die wirtschaftlich 
weiter en ckelten Länder zur Leistung verhältnismäßig 
größerer B . in der Lage sind und daß die wirtschaftlich 
weniger en ·ckelten Länder in relativ begrenztem Maße 
imstande sin zu solchen Einslitzeu beizutragen, 

elnge det sich aus Resolution 1874 (S-IV) der GeneraI-
versammlun vbm 27. Juni 1963 ergebenden besonderen 
Verantwo g der Staaten, die ständige Mitglieder des 
Sicherhei sind, für die Fmanzierung solcher Einsätze, 

elnged dessen, daß es uner1llßlich ist, die Beobachter-
mission mit deJI erforderlichen Finanzmilteln auszustatten, 
damit sie ~ufgaben gemliB den entsprechenden Resolu
tionen des Si berheitsrats nachkommen kann, 

1. Kenntnis von dem Stand der veranlagten 
Beiträge zu d Beobachtermission der Vereinten Nationen in 
Liberia per o. Juni 1995, namentlich von den noch aus
stehenden B iträgen in Höhe von 9.267.175 US-Dollar, und 
fordert alle . , die es betrifft, nachdriicklich auf, 
alles zu um die Entrichtung ihrer noch ausstehenden 
veranlagten eiträge sicherzustellen; 

2. gibt r Besorgnis Ausdruck über die Finanzlage in 
bezug auf fri . Tätigkeiten infolge der verspliteten 
Entrichtung n Beiträgen durch die Mitgliedstaaten, ins-
besondere tgljedstaaten mit Beitragsrilckständen; 

3. fo rt alle Mitgliedstaaten nachdrilckllch atif, alles zu 
tun, um die ebende und vo11ständige Entrichtung ihrer 
veranlagten Beiträge für die Beobachtermission sicher· 
zustellen; 

sich den Bemerkungen und Empfebhmgen im 
erl\tenden Ausschusses für Verwaltun~ und 

• T 

5. e~ ht.den GeneralsekretIIr, alles Erforderliche zu 
veranlassen, um sicherzustellen, daß alle mit dem Iiberia· 
nischen Fri zeß zusammenhängenden Aktivitäten der 
Vereinten N . onen koordiniert und so effizient und sparsam 
wie möglich erWaltet werden; 

6. besc ließt, für die Aufrechterbaltung der Beobachter· 
mission w des Zeitraums vom 14. Januar bis 13. April 
1995 auf de Sonderkonto für die Beobachtenniasion der 
Vereinten N ·onen in Liberia den gemäß Resolution 491232 A 
der Gen versammlung genehmigten und antei1mäßig 
aufgeteilten ettag von 4.781.400 Dollar brutto (4.533.300 
Dollar netto) bereitzustellen; 
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7. beschließt al.fPerdem, für die Aufrechterhaltung der 
Beobacbtermission wllhrend des Zeitraums vom 14. April bis 
30. Juni 1995 auf dem Sonderkonto den gemliB Resolution 
49/232 A genehmigten und antei1mäßig aufgeteilten Betrag 
von 3.695.200 Dollar brutto (3.442.200 Dollar netto) bereit
zustellen; 

8. beschließt femer, was den Zeitraum vom 1. Juli bis 
31. Dezember 1995 betrifft, für die Aufrechterhaltung der 
Beobachtermission auf dem Sonderkonto den Betrag von 
8.527.300 Dollar brutto (7.943.300 Dollar netto) bereit
zustellen und nach dem in Resolution 491232 A festgelegten 
Schema in monatlichen Thilbeträgen von 1.421.200 Dollar 
brutto (1.323.900 Dollar netto) auf die Mitgliedstaaten 
aufzuteilen und dabei die in Resolution 49/19 B vom 
23. Dezember 1994 festgelegte Beitragstabelle für die Jabre 
1995, 1996 und 1997 zu berlIcksichtigen, vorbeba1tlich eines 
Beschlusses des Sicherheitsrats, das Mandat der Beobachter
mission zu verUlngern; 

9. beschlit;fJt, daß im Einklang mit ihrer Resolution 973 
(Xl vom 15. Dezember 1955 das jeweilige Guthaben der 
Mitgliedstaaten im Steuerausgleicbsfonds aus den für den 
Zeitraum vom 1. Juli bis 31. Dezember 1995 für die Be
obachtermission gebilligten veranschlagten Einnahmen aus der 
PersonaIabgabe in Höhe von 584.000 Dollar auf ihre anteiligen 
Beiträge nach Ziffer 8 anzurechnen ist, was einem monst1icben 
Betrag von 97.300 Dollar entspricht; 

10. beschließt ll14fJerdem, daß der jeweilige Anteil der 
Mitgliedstaaten an dem Saldo der für den Zeitraum vom 
14. April bis 30. Juni 1995 vernnlagten Beiträge in Höhe von 
395.553 Dollar brutto (436.290 Dollar netto), das heißt der 
Differenz zwischen der in Resolution 491232 A gebilligten 
Ausgabeermllchtigung und der in Ziffer 7 dieser Resolution 
vorgesehenen Miltelbewilligung, auf ihre anteiligen Beiträge 
nach Ziffer 8 anzurechnen ist; 

11. bittet um freiwil\ige Beiträge für die Beobachter
mission in Form von BaI?ablungen sowie in Form von für den 
Generalsekretli annehmbaren Dienst· und Sachleistungen, die 
je nach Bedarf entsprechend dem von der Generalversamm
lung in ihren Resolutionen 431230 vom 21. Dezember 1988, 
44/192 A vom 21. Dezember 1989 und 45/258 vom 3. Mai 
1991 festgelegten Verfahren zu verwalten sind. 

105. PlellllTsitomg 
12. Juli 1995 

49/233. Verwaltnngs- und hausbglfsteebnfscbe Aspekte der 
FInanzIerung der Friedenssiclterungsefnslltze der 
Vereinten Nationen 

B'· 
Die Generalversammlung 

I 

HANDBUCH FÜR ERKUNDUNGSMISSIONEN 

macht sich die Absicht des Sekretariats V4 eigen, die 
Erstellung eines Handbucbs für Erkundungsmissionen ab-

" Damit wird dle Resolution 491233 In AbscIutIII VB des 0,ffIzielIen 
P_kolls der Genera/vel'$t11lll7llung. NeunundeletZlgsre Tagung, Beilag.49 
(Al49/49l, Bd. I, zu Resolution 491233 A. 



zuschließen, wie in den Ziffern 8 und 9 des Berichts des das Mandat der Operation verllingert bat, zuletzt die ResoIutio-
Generalsekretärs" beschrieben; nen 957 (1994) vom 15. November 1994 und 960 (1994) vom 

21. November 1994, 
n 

FINANZIERUNG VON AKTivITÄTEN AUPDBM GEBIET 
DER ÖFPEN1UCIIKI!lTSEIT 

macht sich den Vorscblag des Generalsekretärs zu eigen 
und ersucht den Informationsan""Chuß, die Politik des Sekreta
riats in bezog auf die Verbreitung von Informationen im 
Zusmnmenhang mit der Friedenssicherung zu OberprUfen; 

m 
GBMEINSAMER PBNSIONSFONDS DER VEREINTBN NATIONEN 

ersucht den Generalsekretllr, der Generalversammlung die 
Auffassungen des Gemeinsamen Rates für das Pensionswesen 
der Vereinten Nationen in bezog auf die Auswirkungen 
vcnzuJegen, welche die Mitgliedschaft verschiedener Katego
rien von Zivilpersonal der Friedeossicherungseinsätze im 
Fonds auf den Gemeinsamen Pensionsfonds der Vereinten 
Nationen hätte; 

IV 

BERHITSTBLLUNG VON DIENSTLEISTUNGEN AN Dm TRUPPEN 

T1IIJCht sich die Bemerkungen des Generalsekretllrs in bezog 
auf die Bereitstellung von Dienstleistungen an die Truppen 
durch Auftragnehmer vor Ort zu eigen; 

V 

TRANSPOIITABLE BEHELFSIJNTIlRKONFTB 

T1IIJCht sich die Bemerkungen des Generalsekretllrs ZU eigen; 

VI 

HANDBUCH FÜR OPERATIVB UNTERSTOTzUNG 

T1IIJCht sich die Absicht des Sekretariats ZU eigen, die 
Erstellung eines Handbucbs für operative Unterstlltzung 
abzuschließen. 

99. plentJrsltz;ung 
31. Mt.lrl.1995 

491235. FfnanzIenmg der OperatIon der Vereinten Natio
nen in Mosambik 

Die Generalversammlung, 
i 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs Ober 
die Fmanzierung der Operation der Vereinten Nationen in 
Mosambik" und des entsprecbenden Berichts des Beratenden 
Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen22, 

unter Hinweis auf Resolution 797 (1992) des Sicherheits
rats vom 16. Dezember 1992, mit der der Rat die Operation 
der Vereinteu Nationen in Mosambik eingerichtet bat, sowie 
die danach verabschiedeten Resolutionen, mit denen der Rat 

" A/48i94S und KlIrr.1. 
21 A/49/649 und Add.1 und 2. 
" A/491849. 

sowie unter Hinweis auf ihte Resolutionen 47 f224 A und B 
vom 16. März 1993 Ober die Fmanzierung der Operation und 
ihte darauffolgenden diesbezilglichen Resolutionen und 
Beschlllsse, zu1etzt Resolution 48/240 B vom 29. Juli 1994 und 
Beschluß 49/467 vom 23. Dezember 1994, 

erneut erkJilmuJ, daß es sich bei den Kosten der Operation 
um Ausgaben der Organisation handelt, die gemäß Artikel 17 
Absatz 2 der Charta der Vereinten Nationen von den Mitglied
staaten zu tragen sind, 

unter Hinweis auf ihte früheren Beschlüsse dahin gehend, 
daß zur Deckung der Ausgaben für die Operation ein anderes 
Verfahren anzuwenden ist als zur Deckung der Ausgaben des 
ordentlichen Haushalts der Vereinten Nationen, 

unter BeriJcksichtigung der Thtsache, daß die wirtschaftlich 
weiter entwickelten Länder zur Leistung verhältnismäßig 
größerer Beiträge in der Lage sind und daß die wirtschaftlich 
weniger entwickelten Länder in relativ begrenztem Maße 
imstande sind, zu einem solchen Einsatz beizutragen, 

eingedenk der sich aus Resolution 1874 (S-IV) der General
versammlung vom 27. Juni 1963 ergebenden besonderen 
Verantwortung der Staaten, die ständige Mitglieder des 
Sicherheitsrats sind, für die Finanzierung soleber EinsJltze, 

eingedenk dessen, daß es unerläßlich ist, die Operation mit 
den erforderlichen Finanzmi\teln auszustatten, damit sie ihten 
Aufgaben gemäß den entsprechenden Resolutionen des 
Sicherheitsrats nachkommen kann, 

1. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu der 
Operation der Vereinten Nationen in Mosmnhik per 
28. Februar 1995, namentlich von den noch ausstehenden 
Beiträgen in Höhe von 62.83 I .938 US-Do1lar, und fordert alle 
Mitgliedstaaten, die es betrifft, nachdrUcklich auf, alles zu tun, 
um die Entrichtung ihrer noch ausstehenden veranlagten 
Beiträge sicherzustellen; 

2. gibt Ihrer Besorgnis Ausdruck Ober die Finanzlage in 
bezug auf friedensichernde Tätigkeiten, insbesondere in bezug 
auf die Kostenerstattung an die truppen- und ausrilstung
stellenden Länder, infolge der verspliteten Entrichtung von 
Beiträgen durch die Mitgliedstaaten, insbesondere Mitglied
staaten mit Beitragsrilckständen; 

3. fordert alle Mitgliedsfll!rten nachdriJcklich auf, alles zu 
tun, um die umgehende und volIstllndige Entrichtung ihrer 
veranlagten Beiträge für die Operation sicherzustellen; 

4. gibt Ihrer tiefen Besorgnis Ausdruck Ober die späte 
Vorlage der Dokumentation, insbesondere des Haushaltsvoll
zugsberichts für den Zeitraum vom 1. Mai bis 15. November 
1994; 

5. gibt Ihrer Besorgnls'Ausdruck Ober die Venllgerungen 
bei der Bearbeitung und Erledigung von Anträgen auf Er
stattung der Kosten für von den truppenstellenden Staaten zur 
Verfügung gestellte kontingenteigene Ausrllstungsgegen
stände; 



Besnlntfonen - F6nfter Aossdmß JlI 

t sich den Bemerkungen und Empfeblungen im 
erntenden Ausschusses für Verwaltungs- und 

7. gibt ~ tiefen Besorgnis Ausdruck darüber, daß der 
Umstand, Milgliedstaaten ihre veranlagten Beitrilge nicht 
umgehend vollständig entrichtet haben, dazu führen 
könnte, daß Sonderkonto für die Operation der Vereinten 
Nationen in osamhik nicht über genügend liquide Mittel 
verfllgt, um mlinen Verbindlichkeiten, nachzukommen, 
insbesondere waS die truppenstellenden Länder betrifft; 

8. . e ht den Generalsekretllr, alle Möglichkeiten zur 
Sicherstellun der umgehenden Knstenerstattnng an die 
truppenstell ,de~ Länder zu sondieren; 

9.: bese rßt, fiIr die Liquidation der Operation während 
des Zei vom 16. November 1994 bis 31. März 1995 auf 
dem Sonderk tel fiIr die Operation der Vereinten Nationen in 
Mosambik n J;letrag von iosgesamt 40 Millionen Dollar 
brutto (39. .300 Dollar netto) bereitzustellen, worin die 
gemäß Reso . qn 481240 B der Generalversamm1ung mit 
vorheriger . ung des Beratenden Ausschosses geneh-
migte Aus htigung von 25 Millionen Dollar einge-
schlossen ist; 

10. bese r,8t at4/enIem, als Ad-hoc-Regelung den Betrag 
von 40 Milli ned Dollar brutto (39.053.300 Dollar netto) für 
den Zeitraum vOJll16. November 1994 bis 31. März 1995 auf 
die Mitgli entsprechend der Zusammensetzung der 
Gruppen die in den Ziffern 3 und 4 der Resolution 
43/232 der versamm10ng vom 1. März 1989 festgelegt 
und von der Ve!isammlung in ihren Resolutionen 44/192 B 
vom 21. De 1989, 45/269 vom 27. Angust 1991, 
46/198 A m ~.!l~ Dezember 1991 und 471218 A vom 
23. D IfJ92 sowie ihrem Beschluß 48/472 A vom 
23. Dezem 1993 geändert worden ist, wobei auf einen Teil 
dieses Betrag ,J!lImIich 13.529.400 Dollar brutto (13.209.200 
Dollar netto), den antei1mäßig auf den am 31. Dezember 1994 
endenden· entfallenden Betrag, die Beitragstsbelle für 
das Jahr 1 4 gewandt wird und auf den Restbetrag. das 
heißt 26.470. ,Dollar brutto (25.844.100 Dollar netto) fiIr 
den Zei vo\n 1. Januar bis 31. März 1995, die Beitrags-
tsbelle für Jahr 1995', , 

, 

11. besc lie..\it ferner, daß im Einklang mit ihrer Resolu
tion 973 (X) 00115. Dezember 1955 das jeweilige Guthaben 
der MitgIi im Steuerausgleichsfonds aus den für den 
Zeitraum vI. November 1994 bis 31. März 1995 gebil
ligten v hIlIgten Einnahmen aus der Personaiabgabe in 
Höhe von 9 6.700 Dollar auf ihre anteiligen Beitrilge nach 
Ziffer 10 hnen ist, wobei 320.200 Dollar davon 
antei1mäßig , am 31. Dezember 1994 endenden Zeit-
raum entf ubd der Restbetrag, das heißt 626.500 Dollar, 
auf den Zei ' vom 1. Januar bis 31. März 1995; 

~t, daß der jeweilige Anteil der Mitgliedstaa
t ~erbrauchten Mitteln für die Operation für den 

Zeitraum vo 1.1 November 1993 bis 30. April 1994 in Höhe 
von 4.458. I D\>llar brutto (4.258.900 Dollar netto) auf ihre 
anteiligen Be träl!e noch Ziffer 10 anzurechnen ist; 

I 

13. bese ejJt m4JenIem, daß die Verfllgung über die 
Verm6gensw ·fier Operation auf der Grundlage der folgen
den in der iheFlge ihrer Wichtigkeit angefllhrten Grund-

sätze nnd Politiken erfolgt, und ersucht den GeneraIsekretär, 
dementsprechend mit der Verfllgung zu beginnen: 

a) alle Ausrilstongsgegeostiinde, die den Anforderungen 
anderer Operationeo der Vereinten Nationeo entsprechen und 
die knstenwirksam transportiert werden können, werden auf 
diese Einsätze übertragen oder für die Verwendung bei 
kilnftigen Einsätzen bereitgehalten; 

b) die sonstigen AusrUstungsgegenstlinde werden auf 
Ersuchen an Organisationeo der Vereinten Nationeo sowie an 
nationale nnd internationale nichtstsatIiche Organisationen 
übertragen, die bereits in Mosambik tätig oder im Begriff sind, 
eine Präsenz in Mosambik einzurichten, und ihr Wert wird 
dem Sonderkonto der Operation der Vereinten Nationen in 
Mosambik entsprechend gutgeschrieben; 

c) alle verbleibenden Gegenstände, die nicht transportiert 
werden können, werden kommerziell "wie besehen" und am 
Ort im Einklang mit den standardisierten Verfahren der 
Vereinten Nationen verkauft; 

d) Vermögeoswerte oder AnIageo, die nicht demontiert 
werden können, einschließlich Flugplatzanlageo, werden der 
Regierung Mosambiks kostenlos übergeben; 

14. beschließt ferner, den Vorschlag des GeneraIsekretllrs 
anzunehmen. bestimmte Vermögeoswerte dem Minenrllum
programm kostenlos zu I!bergeben, wobei davon ausgegangen 
wird, daß sich ihr Thmsport nicht rentiert und daß sie nicht aus 
freiwilligen Bei1rilgen finanziert werden können; 

15. nimmt KenntnJsvon den Bemerkungen des Beratenden 
Ausschusses in Ziffer 26 seines Berichts sowie davon, daß im 
Zuge der Erörterung des von der Generalversammhmg in ihrer 
Resolution 49/233 vom 23. Dezember 1994 erbetenen Berichts 
des GeneraIsekretärs, der bis spätestens zum 31. März 1995 
vorgelegt werden muß, erneut gepriIft werden wird, ob die 
Verfahren zur Bewertung und ÜlieIiragung der Kosten für die 
Vermögeoswerte der Operation praktisch durcbfDhrbar sind, 
und bekräftigt, daß jeder Beschluß über die Vorgeheosweise 
bei der Übeitragung der Kosten der Operation dementspre
chend gefaSt werden wird; 

16. ersucht den Generalsekretlir, der Generalversammlung 
im Rahmen des Haushaltsvollzugsberichts im zusammetthang 
mit der Liquidation der Operation bis zum 31. Juli 1995 einen 
weiteren Bericht über die Verfllgung über das Vermögeo und 
die Schulden der Operation vorzu1egen; 

17. bittet um freiwillige Bei1riIge für, die Operation in 
Form von Barzahlungen sowie in Form von für den Ge
neralsekretlIr annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je 
noch Bedarf eotsprechend dem von der Genera1versammlung 
in ihren Resolutionen 431!Z30 vom 21. Dezember 1988, 
44/192 A vom 21. Dezember 1989 nnd 45/258 vom 3. Mni 
1991 festgelegten Verfahren zu verwalten sind; 

18. ersucht den GeneraIsekretär, alles Erforderliche zu 
veranlassen, um sicherzustelleo, daß alle mit der Operation 
znsammenhängenden Tlitigkeihen der Vereinten Nationen unter 
der Aufsicht seines Sonderbeauftragten koordiniert und so 
effizieot und sparsam wie möglich sowie im Einldaag mit dem 
jeweiligen Mandat verwaltet werden, und in seinen Bericht 
über die F"manzierung der Operation auch Infonnationen über 
die in dieser Hinsicht getloffenen Vorkehrungen IInfmnehmen; 
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19. beschließt. in die vorläufige Thgesordnung ihrer 
flbtfzigsten Thgung einen Punkt mit dem Titel "Fmanzierung 
der Liquidation der Operation der Vereinten Nationen in 
Mosambik" aufzunehmen. 

98. Plenarsitzung 
10. Mib7. 1995 

49/237. Fragen Im Zusammenhang mit dem Programm. 
haushaltsplan fiIr den Zweijahreszeitraum 1994-
1995 

Die Generalversammlung 

I 

INSTITUT DER VBRBINTBN NATIONEN 
FÜR ABROSTUNGSFORSCHUNG 

1. nimmt Kenntnis von der Mitteilung des GeneraJsekre. 
tärs23~ 

2. beschUeßt, die Höhe der zu Lasten des Instituts der 
Vereinten Nationen fiIr AbrDstungsforschung verbuchten 
Unterstfitzungskosten weiter zu verfolgen; 

11 

BESCHÄFTIGUNGSBEDINGUNOEN UND BEZOGE VON AMTs
TRÄGERN. Bm DENEN ES SICH NICIIT UM Sl!KRErARIATS
BEDIBNSTETE HANDEU': PENSIONSPLAN FÜR Dm MIT
GLIEDER DES IN'rnRNATlONALEN GmuClITSHOFS 

nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs" 
und macht sich die entsprecbenden Bemerkungen und Emp
fehlungen des Beratenden Ausschusses fiIr Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen" zu eigen; 

m 
ElNHErruCHE KoNFERENZDIBNSTB IN WIBN 

unter Hinweis auf ihre Resolution 441201 A vom 
21. Dezember 1989. in der sie sich der Auffassung des 
Generalsekretärs anschloß. daß eine einzige Konferenzbe.. 
treuungseinrichtung im Internationalen Zentrum Wien vom 
Gesichtspunkt der Kostenwirksamkeit aus betrachtet die idesle 
Lösung darsteIJen wlIrde. 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 48/218 A und 
48/222 A vom 23. Dezember 1993. in denen sie die Notwen· 
digkeit der möglichst baldigen Schaffung einheitlicher Kon
ferenzdienste in Wien unterstrich, 

TlIJCh Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über 
die revidierten Voranschläge fiIr die Konferenzdienste in· 
W'lCD'" und des entsprechenden Berichts des Beratenden Aus
schusses fiIr Verwaltungs- und Haushaltsfragen27. 

" NC.5I49IS7. 
24 NC.5I4918. 
" SIebeN49n1Addl1. 
" NC.5/49f24. 
27 N49n1Add9. 

1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den venmscblag
ten Nettoerspamissen, die sich infolge der Schaffung der 
vorgescbJagenen einzigen Konferenzbetreuungseinrichtung in 
Wien insgesamt fiIr den Haushalt der Vereinten Nationen und 
den Haushalt der Organisation der Vereinten Nationen fiIr 
industrielJe Entwicklung ergeben; 

2. nimmt Kenntnis von den veransch1agten zusätzlichen 
Kosten in Höhe von 324.100 US-DoJJar netto. die sich infolge 
der vorgeschlagenen einzigen Konferenzbetreuunhtung 
in Wien fiIr den Zweijabreszeitraum 1994-1995 fiIr den 
Haushalt der Vereinten Nationen ergeben; 

3. schließt sich den Bemerkungen und Empfeblungen in 
dem Bericht des Beratenden Ausschusses fiIr Verwaltungs
und Haushaltsfragen an; 

4. ersucht den Generalsekretär. mit der Schaffung der 
von den Vereinten Nationen verwalteten einheitlichen Konfe
renzbetreuungseinrichtung im Internationalen Zentrum Wien 
auf der Grundlage der folgenden Elemente und Kriterien zu 
beginnen: 

a) Übertragung der Dienstposten der Konferenzdienste 
der Organisation der Vereinten Nationen fiIr industrielJe 
Entwicklung auf der Grundlage des derzeitigen StelJenp1ans 
der Organisation der Vereinten Nationen fiIr industrielJe 
Entwicklung an die Vereinten Nationen mit Wirkung vom 
1. April 1995; 

b) Schaffung der einheitlichen Konferenzbetreunngsein
richtung unter den Haushaltskapiteln 25E.C (Konferenz- und 
Bibliotheksdienste, Wien) und 251 (Büro der Vereinten Na
tionen in Wien) im Rahmen der vorhandenen Finanzmittel. 
unter BerUcksichtigung der höheren Einnabmeu aufgrund der 
von der Organisation der Vereinten Nationen fiIr industrielJe 
Entwicklung erstatteten Kosten fiIr von den Vereinten Natio
nen bereitgestellte Dienste; 

c) Untersuchung der Ursachen fiIr den hohen Anteil an 
unbesetzten SteIJen in der Laufbahagruppe Höherer Dienst, 
bevor irgendein Vorschlag in bezog auf den StelJenplan fiIr die 
Konferenzdienste in Wien gemacht wird; 

d) Überprilfung im Rahmen seines Entwurfs des Pro
grnmmbmJsbaltsplans fiIr den Zweijahreszeitraum 1996-1997 
des Personalhedarfs fiIr die Konferenzbetreuung sowie des 
Organigramms der einheitlichen Konfereozdienste im Büro der 
Vereinten Nationen in Wien auf der Grundlage der neuesten 
Auftragsstatisti und der entsprechenden Leistungsnormen 
der Vereinten Nationen fiIr die Konferenzbetreuung, unter 
Berilcksichtigung der derzeitigen und zukiInftigen Anfnrderon
gen an die Konferenzbetreuung in Wien; 

5. ersucht den Generalsekretär mifJerdem. dringend 
kostenwirksame technologische Neuerungen fiIr die ein
heitlichen Konferenzdienste in Wien vorzunehmen; 

6. ersucht den Generalsekretär ferner. weiterhin die 
Durchfllbrharkeit der Aus1agerung von Thilen der Konferenz
dienste am Amtssitz und an allen Dienstorten ZU prüfen. mit 
dem Ziel. im Programmhaushalt fiIr den Zweijabreszeitraum 
1996-1997 und in den darauffolgenden Haushalten weitere 
Kosteneinsparungen berbeizufflbren; 
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KMIULlI'!RUNG DER TÄTIGKI!lT.BN UNTBR DEN KAPI
WrAaTElLUNG WOO'SCHAFTS- UND SozIAL-

0N/lN UND GRUNDSATZPOL1TISC ANALYSE) 
luprABTElLUNG UNTERS'I'OTzUNGS- UND FOH
S1!J! FÜR Dm ENTwICKLUNG) DES PROGRAMM
fI\lR DEN ZWBDAHRESZE1TRAUM 1994-1995 GE
Lt)TION 48/228 ADER GENERALVERSAMMLUNG 

, 

nimmt IGeimtilis von dem Bericht des Generalsekretärs'". 

99. plenarsitzung 
31. Milrz1995 

der Vorrechte und lmmunItiIten der 
ten der Vereinten Nationen sowie der 

rorgaulsationen und der diesen verwandten 
lrga)JnIBIltionen 

Die Gene mJ~rsammlung, 
in Be tg/,ng ihrer fröheren Resolutionen über die 

Achtung der bltIlChte und Immunitliten der Bediensteten der 
Vereinten N . onen sowie der Sonderorganisationen und der 
diesen v dto/n Organisationen, 

mit Genu tu/,ng Kenntnis nehmend von der Verabschie
dung der Ko vdntion über die Sicherheit von Personal der 
Vereinten N . oJien und beigeordnetem Personal"', 

, 

1. Kbmtnü von dem Bericht des GeneralsekrettI 
über die Ach 'g der Vorrechte und Immunitliten der Bedien
steten der Vi • \en Nationen sowie der Sonderorganisationen 
und der di n v\'tWandten Organisationen30; 

2. be gt I die Zunahme der Gefahren, denen sich 
Personal der en.mten Nationen, DanleDtlich die Mitarbeiter 
von friede . chtmden und hUDlanitilren Einsälzen, sowie 
0rtskrIifte ge jlbersehen, und begrüßt in dieser Hinsicht das 
Interinstiunio eIJe Ad-hoc-'Ireffen über Sicherheitsfragen, das 
vom Sicher eitt)koordinator der Vereinten Nationen vom 
16. bis 19. Iai 11994 in New York einberufen werde, und 
fordert den i:rWaltungsauSlIChuß fDr Koordinierung nach
drücklich , den kooperativen interinatitutionellen Ansatz 
auszubauen, ~::e Sicherheit des Personals der Vereinten 
Nationen inl ten System sicherstellen wird; 

3. beg~' die Mitteilung des Generalsekretärs über 
Streßbewälti 1 und die in Ziffer 10 dieser Mitteilung 
enthaltenen hläge und ersucht den Generalsekretllr, inl 
Z gF't dem Entwurf des Prognnnmhausbal1Splans 
für den Z 'J 'traum 1996-1997 erforderlichenfaIls 
Finanzierun sv hläge vorzulegen. 

99. Plenars/tvmg 
! 31. Milrz1995 

FIru~tirrnng der MIssIon der Vereinten Nationen 

Die Gene !il~ersammlung, 

, nach Be ung des Berichts des Generalsekretärs über 
die . gl der Mission der Vereinten Nationen in Haiti" 

.. Alc.sJ49 ,! I 

.. Rose 4;r" Anlage. 
" Alc.5149~ Kmr.! und Add.!. 
"Alc.5149 6. 
" Al49131 'und Kmr.!. 

Z1 

und des entsprechenden Berichts des Berstenden Ausschusses 
für Verwaltungs- und Haushaltsfragen33, 

unter Hinweis auf die Resolution 862 (1993) des Si
cherheitsrats vom 31. August 1993, mit welcher der Rat die 
Entsendung eines aus hllchstens dreißig Personen bestehenden 
Vorauskommandos gebillig\ hat, mit dem Auftrag, den Bedarf 
zu ermitteln und die mögliche Entsendung des ZivilpoIizei
und Militlirhilfeanteils der vorgeschlagenen Mission der Ver
einten Nationen in Haiti vorzubereiten, und mit der er be
schlossen hat, daß das Mandat des Vorauskommandos nach 
einem Monat abläuft, 

sowie unter Hinweis auf die Resolution 867 (1993) des 
Sicherheitsrats vom 23. September 1993, mit welcber der Rat 
die Einrichtung und sofortige Entsendung der Mission für 
einen Zeitraum von sechs Monaten genehmigt hat, mit der 
Maßgabe, daß eine Verlllngerung über fünfundsiebzig 'llIge 
hinaus nur nach einer Oberprofung durch den Rat erfolgen 
würde, der ein Bericht des GeneralsekrettI zugrunde zu legen 
ist, aus dem hervorgeht, ob bei der Durcbfflhrung der zwischen 
dem Präsidenten der Republik Haiti und dem Oberbefehls
haber der Streitkräfte Haitis am 3. Juli 1993 geschlossenen 
Vereinb~j! von Governors bland" und der inl Pakt von 
New York'" enthaltenen politischen Abmachungen maß
gebliche Fortschritte erzielt worden sind oder nicht, 

ferner unter Hinweis auf die Resolution 940 (1994) des 
Sicherheitsrats vom 31. Juli 1994, mit weicher der Rat, tätig 
werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen, 
die Mitgliedstaaten ermiIchtigt hat, eine multinationale 1iuppe 
unter einer vereinten Einsatzfilbrung zu bilden und in diesem 
Rahmen alle erforderlichen Mittel einzuse!zen, um die 
Ausreise der militlirischen Führungsspitze aus Haiti in 
Übereinstimmung mit der Vereinhsrung von Governors Island, 
die umgehende Rückkehr des rechtmllBig gewählten Prä
sidenten und die Wiederherstellung der rechtmäßigen Behflr
den der Regierung von Haiti zu erleichtern und ein sicheres 
und stabiles Umfeld zu schaffen und aufrechtzuerhalten, 
welches die DurcbfObrung· der Vereinbarung von Governors 
bland erm6glichen würde, und mit welcher er die Aufstellung 
eines aus hllchstens sechzig Personen bestehenden Vor
IlIlSkI'mmandos, einschließlich einer Gruppe von Beobachtern, 
gebilligt hat, mit dem Auftrag, die entsprechenden Mecha
nismen für die Koordinierung mit der Multinationalen 1iuppe 
zu schaffen, die Überwachung der Einsätze der 1iuppe zu 
übernehmen, den Bedarf zu ermitteln und die Dislozierung der 
Mission der Vereinten Nationen in Haiti nach Abschluß des 
Anftrags der Multinationalen Truppe vorzubereiten, 

unter Hinweis auf die Resolution 964 (1994) des Si
cherheitsrats vom 29. November 1994, mit welcher der Rat 
den Generalsekretllr ermiIchtigt hat, die Personalstlirke des 
Vorauskommandos der Mission schrittweise bis auf flInfhun
dert Personen zu erhöhen, um die weitere PlanunBder Mission, 
die Benennung der Bedingungen, die für den Ubergang von 
der Multinationalen Truppe gegeben sein müssen, und die 
Vorbereitung auf den tatsächlichen Übergang zu erleichtern, 
sowie Gute Dienste zur Eneichung der vom Rat in Resolution 
940 (1994) gebilligten Ziele zur Verfügung zu stellen, 

" Al49/869 • 
.. S/26063; siehe Ojfkftll Records uf the &curlty Cowrc/l, Forty-elghlh 

Year. Sllpplementjor July. August muI September 1993. 
" SI262'1I; siehe Ojfkftll &cords uf the &curlty Cowrc/l, Forty-elghlh 

Year. Supplementjor July. August muI September 1993. 
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sowie unter Hinweis auf die Resolution 975 (1995) des c) vor der O'bernabme von Verpflichtungen nach 
Sicherheitsrats vom 3D. Januar 1995, mit welcher der Rat den Abschnitt IV der Resolution 49/233 A der Generalversamm
Generalsekretllr ermächtigt hat, bis zu sechstausend Soldaten lung vom 23. Dezember 1994 die Zustimmung des Beratenden 
und neunhundert ZivilpoIizisten zu dislozieren, und das Ausschusses einzuholen; 
Mandat der Mission wn einen secbsmonaligen Zeitraum bis 5. bekriiftigt ihre Resolution 49/233 A, insbesondere 
zum 31. Juli 1995 verllingert hat, deren Abschnitt 11 betreffend kontingenteigene Ausrilstungs-

ferner unter Hinweis auf ihren Beschluß 48/477 vom gegenstllnde, und nimmt zur Kenntnis, daß die derzeitigen 
23. Dezember 1993, ihre Resolution 48/246 vom 5. April ::::r:!~?~~""~~m. tatbder~on denfllr 
1994 und ihren Beschluß 49/468 vom 23. DezeTnber 1994 Ober """" ... uw ...... ~ .. ~_ 
die Finanzierung der Mission, von der Generalvmsammlung im Einklang mit ihrer Resolution 

erneut erkllirend, daß es sich bei den Kosten der Mission 
wn Ansgaben der Organisation handelt, die gemlIß Artikel 17 
Absatz 2 der Charta der Vereinten Nationen von den Mitglied
staaten zu tragen sind, 

unter Hinweis auf ihre frDheren Beschlllsse dahin gehend, 
daß zur Deckung der Ausgaben fIlr die Mission ein anderes 
Verfahren anzuwenden ist als zur Deckung der Ansgaben des 
ordentlichen Haushalts der Vereinten Nationen, 

unter Berllcksichllgllllg der 'Iktsache, daß die wirtschaftlich 
weiter entwickelten UIoder zur Leistung verbiiItnismliBig 
größerer Beiträge in der Lage sind und daß die wirtschaftlich 
weniger entwickelten UIoder in relativ begrenztem Maße 
imstande sind, zu einem solchen Einsatz beizutragen, 

eingedenk der sich aus ResoIution 1874 (8-IV) der General
versammlung vom 27. Juni 1963 ergebenden besonderen Ver
antwortnng der Staaten. die ständige Mitglieder des Sicher
heitsrats sind, fIlr die F'manzierung solcher EinsJitze, 

eingedenk dessen, daß es unerlllßlich ist, die Mission mit 
den erforderlichen Finanzmitteln auszustatten, damit sie ihren 
Aufgaben gemlIß den entsprechenden Resolutionen des Sicher
heitsrats nachkommen kann, 

1. gibt Ihrer Besorgnis Ausdruck über die Finanzlage in 
bezog auf friedensicherode Tätigkeiten, vor a1lem was die 
Kostenerstatbmg an IrUppeostellende UIoder betrifft, infolge 
der versplIteten Entrichtung von Beiträgen durch die Mitglied
staaten, insbesondere Mitgliedstaaten mit BeitragsrfIckst; 

2. fonfert alle Mitgliedstaatm nachdrilcklich azif, alles zu 
tun. wn sicherzustel1en, daß ihre veranlagten Beiträge fIlr die 
Mission der Vereinten Nationen in Haiti umgehend und 
vo11stiindig entrichtet werden, was zur operativen Wtrksamkeit 
der Mission beitragen wird; 

3. scldleßt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser 
Resolution den Bemerkungen und Empfehlungen im Bericht 
des Beratenden Ausschusses fIlr Verwaltungs- und Haushalts
fragen an; 

4. nimmt mit Besorgnis Kenntnis von den im Bericbt des 
Beratenden Ausschusses aufgeworfenen diesbezf1glichen 
Fragen und ersucht das Sekretariat, 

a) die Arbeit der Generalversammlung und das Beraten
den Ausschusses zu erleichtern, indem es rechtzeitig ent
sprechende Berichte in allen Amtssprachen der Organisation 
bereitstellt und indem es angefonlerte ZusaIziJIformaten 
und ErkIllrungen rasch beibtingt; 

b) sich genauestens an die Bescball'ungsvorschriften zu 
halten; . 

49/233 A ZU dieser Frage ZU fassenden Beschluß nicht pri\judi
zieren; 

6. unterstreicht, wie wichtig die Koordioierung zwischen 
der Mission der Vereinten Nationen in Haiti, der interna
tionalen Zivllmission in Haiti und allen an der Durcbfilhruog 
des Hi1fsprogramms in Haiti beteiligten Organisationen und 
Organen ist, damit eine rationellere Verwendung der aus 
freiwilligen und veranlagten Beiträgen bereitgestellten Mittel 
erreicht wird und Doppelarbeit und Mittelverschwendung 
vermieden werden; 

7. ersucht den Generalsekretllr, alles Erforderliche zu 
veranlassen, wn sicherzustellen, daß die Mission so effizient 
und spamam wie möglich verwaltet wird; 

8. beschlleßt, auf dem in ihrem Beschluß 48/477 genann
ten Sonderkonto einen Betrag von 44.200 U8-Dollar brutto 
(42.500 Dollar netto) bereitzustellen, der gemlIß ihrer Resolu
tion481246 fIlrdenZeitraum vom 1. bis 31. Juli 1994 geoeh
migt und aufgeteilt wurde; 

9. beschließt aqIIerdem, fIlr den Einsatz der Mission 
wllbrend des Zeitraums vom 1. August 1994 bis zum 
31. Januar 1995 auf dem Sonderkonto eineo Gesamtbetrag von 
5.902.500 Dollar brutto (5.707.100 Dollar netto) bereit
zustellen, unter Einschluß des gemäß der Resolution 48/246 
fIlr den Zeitraum vom 1. August bis zum 31. Dezember 1994 
genebmigten und antei1mllßig aufgeteilten Betrages von 
221.000 Dollar brutto (212.500 Dollar netto), des vom 
Beratenden Ausschuß fIlr den Zeitraum vom 19. September bis 
zum 18. Dezember 1994 gemlIß der Resolution 48/229 der 
Generalversammlung vom 23. Dezember 1993 genehmigten 
Betrages von 1.347.000 Dollar brutto (1.217.900 Dollar netto) 
sowie des vom Beratenden Ausschuß fIlr den Zeitraum vom 
1. Dezember 1994 bis zum 31. Januar 1995 gemäß der 
Resolution 48/229 genehmigten rednzierten Betrages von 
4.334.500 Dollar brutto (4.276.700 Dollar netto); 

10. beschließtfemer, fIlr den Einsatz der Mission wIIbreod 
des Zeitraums vom 1. Februar bis zum 31. Juli 1995 auf dem 
Sonderkonto einen Gesamtbetrag von 151.545.100 Dollar 
brutto (149.579.700 Dollar netto) bereitzustellen, worin der 
vom Beratenden Ausschuß fIlr den Zeitraum vom 1. bis zum 
28. Februar 1995 gemäß der Resolution 48/229 genehmigte 
Betrag von 3.720.700 Dollar brutto (3.409.600 Dollar netto) 
eingeschlossen ist; 

11. beschUeßt, als Ad-hoc-Regelung. den Betrag von 
151.545.100 Dollar brutto (149.579.700 Dollar netto) fIlr den 
Zeitraum vom 1. Februar bis zum 31. Juli 1995 auf die Mit
gliedstaaten entsprechend der Z11!!ll11!mensetzung der Gruppen 
aufzuteilen, die in den Ziffern 3 und 4 der Resolution 43/232 
der Generalversammlung vom 1. März 1989 festgelegt und 
von der Versammlung in ihren Resolutionen 44/192 B vom 
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1 89,451269 vom 27. August 1991,461198 A 
vom 20. Dejrenjber 1991 und 47/218 A vom 23. Dezember 
1992 und' ~ Beschluß 48/472 A vom 23. Dezember 
1993 geIin orden ist, und dabei die in Versammlungsre
solution 49/ 9 B vom 23. Dezember 1994 festgelegte Beitrags
tabeIIe t1lr • I 1995, 1996 und 1997 zu berOcksichtigen; 

I 

12. bes mtJerdem, daß im Einklang, mit ihrer 
Resolution 3 (X) vom 15. Dezember 1955 das jeweilige 
Guthaben ·tgliedstnnten im Steuerausgleichsfonds aus 
den t1lr die • on gebilligten veranschlngteu Einnnhmen aus 
der Perso in Höhe von 1.965.400 Dollar t1lr den 
Zeitraum v 1 Fehruar bis zum 31. Juli 1995 auf die anteili-
gen Bei Mitgliedstanten nach Ziffer 11 anzurechnen 
ist; 

ferner, daß der jeweilige Anteil der Mit
nicht verbrauchten Mitteln in Höhe von 
(26.700 Dollar netto) t1lr den Zeitraum 

septe\nber 1993 bis zum 31. Juli 1994 auf ihre 
e nach Ziffer 11 anzurechnen ist; 

cht den Generalsekretllr, bis Ende August 1995 
Hl\usJ1allsvloranschlllge vorzulegen, um der Geneml

Beschlußfassung lIber die endgJlltige Höhe 
den Zeitraum nach dem 31. Juli 1995 zu 

16. freiwillige Beiträge t1lr die Mission in Form 
von B sowie in Form von t1lr den Generalsekretär 
annehm enst- und Sachleistungen, die je nach Bedarf 
ent8plec von der Geuemlversammlong in ihren Res0-
lutionen 4 ~om 21. Dezember 1988, 441192 A vom 
21. 1 89 und 45/258 vom 3. Mai 1991 festge!egten 
Verfahren alten sind; 

I 

beB h. t, den Punkt "Finanzierung der Mission der 
o in Haiti" in die vorläufige Thgesordnung 

Thgung aufzunehmen. 

99. P/enarsltvmg 
31. M/Jrd995 

Ffm~eruJllgder Beobaehtermlsslon der Vereinten 
In ThdsrblIdstan 

Die Gen~raE: 

ac!=~~g des Berichts des Generalsekretärs über 
F g der Beobachtennission der Vereinten 

hikistan36 und des entsprechenden Berichts 

des Berntendeu Ausschusses t1lr Verwaltongs- und IJansbal\s
fragen31, 

eingedenk der Resolution 968 (1994) des Sicherheitsrats 
vom 16. Dezember 1994, mit der der Rat beschlossen bat, t1lr 
einen Zeitraum von bis zu sechs Moonten die Beobachter
missinn der Vereinten Nationen in 1ltdschikistan einzurichten, 
mit der Maßgabe, daß sie nur dann über den 6. Fehruar 1995 
hinaus weitergefilhrt werde, wenn der GenemIsekretär dem Rat 
bis zu diesem Zeitpunkt berichte, daß die Parteien übereinge
kommen seien, die am 17. September 1994 in Thheran 
unterzeicbnete Vereinbarung lIber eine vorläufige Waffenruhe 
und die Einstellung anderer feindseliger Handlungen an der 
tadschikisch-afghanischen Grenze und im Inneren des Landes 
t1lr die Dauer der Gespräche'" zu verliingern, und daß sich die 
Parteien weiter auf eine wirksame Waffenruhe, die nationale 
Aussöhnung und die Förderung der Demokratie verpflichteten, 

anerkennend, daß es sich bei den Kosten der Beobachter
mission um Ausgaben der Organisation handelt, die gemäß 
Artikel 17 Absatz 2 der Charta der Vereinten Nationen von 
den Mitgliedstnnten zu tragen sind, 

sowie in der Erw/Jgung, daß zur Deckung der Ausgaben t1lr 
die Beobachtermission ein anderes Verfahren anzuwenden ist 
als zur Deckung der Ausgaben des ordentlichen Haushalts der 
Vereinten Nationen, 

unler Berllcksichtlgung der 'IlItsache, daß die wirtschaftlich 
weiter entwickelten Lllnder zur Leistung vethllltnismllßig 
größerer Beiträge in der Lage sind und daß die wirtscbaftlich 
weniger entwickelten LIInder in relativ begrenztem Maße 
imstande sind, zu einem solchen Einsatz beizutragen, 

eingedenkder sich aus Resolution 1874 (S-IV) derGeueml
versammlung vum 27. Juni 1963 ergebenden besonderen 
Verantwortung der Staaten, die stlindige Mitglieder des 
Sicherheitsrats sind, t1lr die F'manzierung solcher Ejns!ltze, 

eingedenk dessen, daß es unerläßlich ist, die Beobachter
mission mit den erforderlichen Finanzmitteln auszustatten, 
damit sie ihren Aufgaben gemäß den entsprechenden Resolu
tionen des Sicherheitsrats nachkommen kann, 

1. achließt sich den Bemerkungen und Empfehlungen im 
Bericht des Berntenden Ausschusses t1lr Verwaltongs- und 
Hausha1tsfragen an; 

2. ersucht den Generalsekretllr, alles Erforderliche zu 
veranIassen, um sicherzustellen, daß die Beobachtermission 
der Vereimen Nationen in Thdscbikistan so effizient und 
sparsam wie möglich verwaltet wird; 

3. jimJert alle Mitgliedstaaten 1/QChdrlJcklich mif, alles zu 
tun, um sicherzustellen, daß ihre veranlagten Beiträge flIr die 
Beobachtermission vollstlindig und pfInktIich entrichtet 
werden; 

4. beschließt, auf dem Sonderkonto t1lr die Beobachter
mission der Vereinten Nationen in 1ltdschikistan t1lr den 
Einsatz der Beobachtermission wiibreud des Zeitraums vom 
16. Dezember 1994 bis zum 26. April 1995 einen Betrag von 
3.251.200 US-DoUar brutto (3.123.600 Dollar netto) bereit
zustellen, worin der gemäß Ziffer 1 a) der Resolution 48/229 

" Al49J868. 
,. S/1994Il11l2, Anhang I; _ OjJicial_rds oflhe SecurlIy Coundl, 

Forty-nInIh year. Supplenumtfor JuIy, August anti &ptembsr 1994. 



24 Gemmol''''''lliiIhmg-NOIIIIIIIUI.leizlple~ 

der Generalversammlung vom 23. Dezember 1993 Ober un
vorhergesehene und außergewöhnliche Ausgaben fIlr den 
Zweijahreszeitramn 1994-1995 genehmigte Betrag von 
1.759.700 Dollar brutto (1.711.800 Dollar netto) und der mit 
vorheriger Zustimmung des Beratenden Ausschusses gemäß 
Abschnitt IV Ziffer 2 der Versammlungsresolution 49/233 A 
vorn 23. Dezember 1994 geneIunigte Betrag von 651.600 Dol
lar brutto (611.600 Dollar netto) eingeschlossen sind; 

5. beschließt flI4IJerdem, als Ad-hoc-Regelung, den 
Betrag von 3.251.200 Dollar brutto (3.123.600 Dollar netto) 
fIlr den Zeitramn vom 16. Dezember 1994 bis zum 26. April 
1995 auf die Mitgliedstaaten entsprechend der Zusammenset
zung der Gruppeu aufzuteilen, die in den Ziffern 3 und 4 der 
Resolution 431232 der Generalversammlung vom 1. MiIrz 
1989 festgelegt und von der Versammlung in ihren Resolutio
nen 441192 B vorn 21. Dezember 1989, 45/269 vorn 
27. August 1991, 46/198 A vorn 20. Dezember 1991 und 
47/218 A vom 23. Dezember 1992 und in ihrem Beschluß 
48/472 A vom 23. Dezember 1993 geändert worden ist, wobei 
auf einen Thil dieses Betrages, nämlich 394.100 Dollar brutto 
(378.600 Dollar netto), den anteiImlißig auf den am 
31. Dezember 1994 endenden Zeitramn entfallenden Betrag, 
die Beitragstabelle fIlr das Jahr 19944 angewandt wird und auf 
den Restbetrag, das heißt 2.857.100 Dollar brutto (2.745.000 
Dollar netto) fIlr den Zeitramn vorn 1. Januar bis einscbIielllich 
26. April 1995, die Beitragstabelle fIlr das Jahr 1995'; 

6. beschließt ferner, daß im EinklAng mit ihrer Resolu
tion 973 (Xl vom 15. Dezember 1995 das jeweilige Guthaben 
der Mitgliedstaateo im Steuerausgleichsfonds aus den fIlr den 
Zeitramn vom 16. Dezember 1994 bis einschließlich 26. April 
1995 gebilligten veranschlagten Einnabmeo aus der Personal
abgabe in Höhe von 127.600 Dollar auf ihre anteiligen 
Beiträge nach Ziffer 5 anzurechnen ist, wobei 15.500 Dollar 
der Betrag ist, der anteilmäßig auf den am 31. Dezember 1994 
endenden Zeitramn entlliIlt und der Restbetrag, das heißt 
112.100 Dollar, der auf den Zeitramn vom 1. Januar bis ein
schließlich 26. April 1995 entfallende Betrag; 

7. beschließt, vorbehaltlich eines Beschlusses des 
Sicherheitsrats, das Mandat der Beobachtermission Ober den 
vom Rat in seiner Resolution 968 (1994) genehmigten Zeit
raum hinaus ZU ver1llngern, fiIr den weiteren Einsatz der Be
obacbtermission während des Zeitramns vom 27. April 1995 
bis zum 30. Juni 1996 den Betrag von 1O.000.200.DolIar 
brutto (9.547.000 Dollar netto) zu bewilligen, der mir einem 
Satz von monatlich 717.400 Dollar brutto (681.900 Dollar 
netto) nach dem in dieser Resolution festgelegten Schema zu 
veranlagen ist; 

8. bittet um freiwillige Beiträge fIlr die Beobschter
mission in Form von Barzahlungen sowie in Form·von fIlr den 
Geoeralsekretär annehmbaren Dienst,. und Sachleistungen die . ' Je nach Bedarf entsprechend dem von der Geoeralversamm-
lung in ihren Resolutionen 431230 vom 21. Dezember 1988, 
44/192 A vom 21. Dezember 1989 und 451258 vom 3. Mai 
1991 festgelegten Verfahren zu verwalten sind; 

9. beschließt, den Punkt "FInanzierung der Beobachter
mission der Vereinten Nationen in Tadschikistan" in die 
vorläufige Tagesordnung ihrer fflnfzigaten Thgong auf
zuneIunen. 

99. Pienarsitvmg 
31. Mtb7,I995 

49/241. ZgJj!ugg einer HeImkebrbeIhlIfe an BedJ""sMe, die 
In Ihrem Heimatland leben, jedoch an einem 
Dienstort Im Ausland tIitlg sind 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des Berichts des Geoeralsekretllrs Ober 
die Zahlung einer Heimkehrbeihilfe an Bedienstete, die in 
ihrem HeimatIand leben, jedoch an einem DieDStort im 
Aus1and tlItig sind", 

unter Hinweis auf Abschnitt ll.D ihrer Resolution 481224 
vom 23. Dezember 1993 Ober das gemeinsame System der 
Vereinten Nationen, worin sie die Kommission fIlr den 
internationalen 6ffentlichen Dienst ersucht bat, die Verfa1mms.. 
weisen der Organisationen des gemeinsamen Syatems der 
Vereinten Nationen hinsichtlich der Gewährung von Auslands
vergOnstigongen an Bedienstete weiter zu untersuchen, die in 
ihrem Heimatland leben, jedoch an einem Dienstort im 
Ausland tlItig sind, mit dem Ziel, die Verfahrensweisen der 
OIganisationen mit denen der Vereinten Nationen in Einklang 
zu bringen, und der Geoeralversammlung auf ihrer einund
fllnfzigsten Thgong dazu Empfehlungen vorzulegen, 

im HInbUck auf den Beschluß des Verwaltungsgerlchts der 
Vereinten Nationen in Urteil Nr. 656, Kremer, Gormlon, 

1. bekriiftlgt ihren Beschluß, wonach die Heimkehrbei
hilfe und andere Aus1andsvergllnstigongen Bediensteten 
vorbehalten sind, die in einem anderen Land als ihrem Heimat
land sowohl arbeiten als auch leben; 

2. blll1gt die in der Anlsge zu dieser Resolution entbaIte
nen Änderungen des Persona1statuts der Vereinten Nationen; 

3. beschlleß/, die Frage des Anspruchs auf eine Heim
kehrbeihilfe und andere Auslandsvergilnstigongen von 
Bediensteten, die in ihrem Heimatland \eben, jedoch an einem 
Dienstort im Ausland tlItig sind, auf ihrer einundfünfzigsten 
Tagung im Lichte des in Abschnitt ll.D ihrer Resolution 
48/224 angeforderten Berichts der Kommission fIlr den 
internationalen öffentlichen Dienst erneut zu prf1fen. 

ANLAGE 

100. Pienarsitvmg 
6. Aprtll995 

Änderungen des PersonalstatuCs der Vereinten Nationen 

Artikel I!! 

GehOlter und domit zusammenhlJngende Zulagen 

In Artikel 3.2 a) ist der erste Satz durch den folgenden 
Wortlaut zu ersetzen: 

"ArtIkel 3.2: a) Der Generalsekretär legt die Moda1itllten 
und Bediogungen fIlr die Gewährung einer Erziehungsbei
hilfe an einen Bedienateten fest, der außerhalb des Landes 
lebt, das anerkanntennaßen sein Heimatstaat ist, und der 
auch seinen Dienst außerbaib seines anerkannten Heimat
staates versieht und dessen unterhaltsberechtigtes Kind 

" AfC.!jf49/59. 



vollzeitlic e Schule, Universitlit oder ähnliche 

!anertil,' :~=1' ~htung besucht, die nach Auffassung des ue dem Kind die Wtederanpassung im 
Heimatstaat des Bediensteten erleichtern 

wird." 

ArtIkel V 

rlaub und Sonderurlaub 

h folgenden Wortlaut zu ersetzen: 

Anspruchsberechtigten Bediensteten wird 
. JaIrre ein Heimaturlaub gewllbrt. Im Falle 
g an eigens bezeichneten Dienstorten mit 
• 'gen Lebens- und Arbeitsbedingungen ist 
htigten Bediensteten der Heimaturlaub 
alle zwölf Monate zu gewähren. Keinen 
Heimatur1aub hnben Bedienstete, deren 

offizieller Di oder deren gewöhnlicher Wohnsitz 
während Tätigkeit fftr die Vereinten Nationen sich in 
ihrem H . befindet." 

I g NzumPent»l4lstatut 

Helmkehrbe/htlfe 

folgenden Wortlaut zu ersetzen: 

, zu deren Repatriierung die Organisation 
is nnd die zum Zeitpunkt ihres Ausscheidens 

aufgrund ihrer Tätigkeit fftr die Vereinten 
I~mwb des Staates leben, dessen staats-

brbeihi1fe. Bedienstete, die fristlos ent1as
, halten jedoch keine Heimkehrbeihilfe. Der 

die Gewährung einer Heimkehrbeihilfe ist 
geg$ßn, wenn der anspruchsberechtigte Bedien

Land des Dienstortes in ein anderes Land 
. e Bedingnngen und Begriffsbestimmungen 
Ansp.ruchsberechtignng nnd den erforderli
der Übersiedlung werden im einminen vom 
festgelegt' 

1D8J\tzh1rw1Jl des internationalen Gerlcltts zur 
TD',-D der Verantwortllclten fiIr die seit 1991 

eltsgebiet des cltemallgen Jugoslawien 

~~=~seh=wenm Verstllße gegen das humani. tIire t 

A 

Die Gene Illv rsammlung, 

in Anen g der Notwendigkeit eines raschen Be-
schlll8SeS 11 n Fmanzierungsmodus des Internationalen 
Gerichts zur Ver:Il gnng der Verantwortlichen fftr die seit 1991 
im Hohei~bie des ehemaligen Jugoslawien begangenen 
schweren Vi~ gegen das humanitlite Völkerrecht, 

1. trifft de Beschluß, ihre Prüfung der Frage der 
Finanzierung Internationalen Gerichts zur Verfolgnng der 
Verantwort1i h fftr die seit 1991 im Hoheitsgebiet des 
ebemaligen J 1awien begangenen schweren Verstöße gegen 
das humani ölkerrecht auf ihrer wiederaufgenommenen 

'gs 'Thgung im Juni 1995 fortzusetzen, um 

2S 

splitestens bis zum 14. Juli 1995 einen Beschluß lIber alle noch 
offenen Fragen, insbesondere llber den Finanzierungsmodus, 
zu treffen; 

2. beschließt, den Generalsekretär zu ermäcbtigen, fftr 
den Zeitraum vom 15. Apri1 bis zum 14. Juli 1995 VeJ'o 
pflichtongen in Höhe eines zusIItzlichen Betrages von 
7.095.000 US-Dollar einzugclten, um dem Gericht die Fortset
zung seiner Tätigkeit bis zum 14. Juli 1995 zu ermöglichen, 
unbescbadet der von der Generalversammlung gegebenenfalls 
getIoffenen Beschlilsse zum FllUlllZierungsmodns des Gerichts. 

B 

Die Genenlllversammlung, 

101. Plenarsitzung 
13. Aprlll995 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 47/235 vom 
14. September 1993 und 481251 vom 14. April 1994, 

sowie unter Hinweis auf ihren Beschluß 49/471 A vom 
23. Dezember 1994, mit dem sie den Generalsekretilr ermäch
tigt hat, zns/!tzliche Verpflichtungen in Höhe von 7 Millionen 
US-Dollar einzugclten, um es dem Internationalen Gericht zur 
Verfolgung der Verantwortlichen fftr die seit 1991 im Hobnits
gebiet des ehemaligen Jugoslawien begangenen schweren 
Verstöße gegen das humanitlite Völkerrecht zu ermöglichen, 
seine Tiitigkeit bis zum 31. MlIrz 1995 fortzusetzen, unbeschn
det etwaiger Beschllisse der Versammlung zu haushalts- und 
verwaltongstechnischen Angelegenheiten sowie zum Fi
nanzierungsmodus, 

feststellend, daß eine sichere und stnhile Finanzierung des 
Internationalen Gerichts gewährleistet sein muß, damit es seine 
Rolle in vollem Umfang nnd wirksam erflIlIen kann, 

1IfJCh Behandlung des Berichts des Genera\sekretllrs llber 
die Finanzierung des Internationalen Gerichts'" und des 
entsprechenden Berichts des Beratenden Ausschusses fftr 
Verwa1tongs- und Haushaltsfragen41

, 

1. schlUifJt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser 
Resolution den Bemerkungen und Empfehlungen im Bericht 
des Beratenden Ansscbusses fftr Verwa1tongs- und Haushalts
fragen an; 

2. beschließt, bis zu einer weiteren Prüfung der Frage 
durch den Beratenden Ausschuß im Znsamme1lhnng mit den 
Haushaltsvoranschlligen fftr das Internationale Gericht zur 
Verfolgnng der Vemntwortlichen fftr die seit 1991 im Hoheits
gebiet des ebemallgen Jugoslawien begangenen schweren 
Verstöße gegen das humanitlite Völkerrecht fftr den Zwei
jahteszeinaum 1996-1997 und vorbebaltlich des Abschlll8SeS 
des Neueinstofungsprozesses die drei Dienstposten leitender 
Ermittlungsbeamter zu genehmigen, die die Aufgabe hnben, 
aufboher Ebene unnhblingige Ermittlungen durchzufllhren und 
die neun Ermittlungsgruppen in der Anklagebehörde zu 
beaufsichtigen; 

3. ersucht den Genera1sekretllr, den Personalbedarf fftr 
die e1ektronlschen Unterstiltzungs- und KpmnmniJcationsdien-

.. NC.5!49/42. 
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ste in der Kanzlei zu überprüfen, um sicherzustellen, daß ihre 
Orgauisationsstruktur den von ihr wahrzunehmenden Auf
gaben entspricht; 

4. erklilrt erneut, daß Fragen der Geschäftsordnung und 
der Beweisregeln des Internationalen Gerichts vom Interna
tionalen Gericht zu entscheidende Angelegenheiten sind; 

5. ersucht den Generalsekretllr, im Zusammenhang mit 
der nlichsten Hausbaltsvorlage flIr das Internationale Gericbt 
zuslItzliche Angaben über die Kosten einer unentgeltlicben 
Bereitstellung von Rechtsberatung vorzulegen, wie in Ziffer 30 
des Berichts des Berstenden Ausscbusses angeführt; 

6. ersucht den Generalsekretär f114ßerrkm, im zlIsammom
hang mit der nlichsten Hallsbaltsvorlage flIr das Internationale 
Gericbt Informationen und/oder Vorschläge betreffend die 
langfristigen Erfordernisse flIr die Vollstreckung der Straf
urteile und den Zeugenscbutz vorzuIegen; 

7. ersucht das Internationale Gericbt und den Interna
tionalen Gerichtshof, im Hinblick auf Einsparungen bei den 
Verwaltungsdiensten die Verhandlungen über gemeinsame 
Verwaltungsvorkebrungen fortzusetzen; 

8. ersucht das Internationale Gericbt, Leitlinien flIr die 
Inanspruchnahme und den Einsatz von Sachverständigen in 
den Kammern zu erarbeiten; 

9. steIltIesr, daß der geschlitzte Mittelbedarf flIr Zah
lungen an den Gaststaat flIr die Hafteinrichtungen flIr die 
Angeklagten im Zweijabreszeitraum 1994-1995 den tatsächli
chen F'lXkosten und den geschlitzten varinblen Kosten ent
spricbt; 

10. betont, daß darauf zu acbten ist, daß die Einstellung 
von Personal flIr das Internationale Gericbt in genauer Obei
elnstimmung mit dem Persona1statut und der Personalordnung 
der Vereinten Nationen sowie unter Berücksichtigung der 
Artikel 8, 100 und 101 der Charta der Vereinten Nationen 
erfolgt und daß das Internationale Gericbt Berster und Sach
verständige auf möglichst breiter geographischer Grundlage 
heranzieht; 

11. dankt den Regierungen und sonstigen Stellen, die 
freiwillige Beiträge flIr das Internstionale Gericbt bereitgestellt 
haben; 

12. bittet die Mitgliedstaaten und andere in Betracht 
kommende Stellen, weitere flIr den Generalsekretllr annehm
bare freiwillige Beiträge flIr das Internationale Gericbt 
bereitzustellen; 

13. ersucht den Generalsekretär, genaue Leitlinien 
betreffend die Bedingungen fIIr die Annahme von Beiträgen 
und die Verwendung von Mitteln flIr das Internationale 
Gericbtberauszugeben; 

14. ersucht den Generalsekretär f114ßerrkm, in könftige 
Haushaltsvorlagen flIr das Internationale Gericht Informatio
nen über in Form von Geld- oder Sachleistungen bereit
gestellte freiwillige Beiträge und Angaben über deren Zweck
bestimmung aufzunehmen; 

15. erklilrt erneut, daß die Annahme von freiwilligen 
Beiträgen in Form von Sachleistungen oder Personal sowie 
von freiwilligen finanziellen Beiträgen mit der Notwendigkeit 

vereinbar sein muß, jederzeit die Unpartei1ichkeit und Un
ahhllngigkeit des Internationalen Gerichts zu gewllbrleisten, 
und daß solche Beiträge als Ergänzung zu den veranlagten 
Beiträgen anzusehen sind; 

16. ersucht den Generalsekretär, in seinen nlicbsten 
Bericht über das Internstionale Gericbt detaillierte Informatio
nen über die Annahme und die Verwendung von freiwilligen 
Beiträgen, insbesondere in Form von Sachleistungen oder 
Personal, gemllß Ziffer 15 aufzunehmen; 

17. bekr4ft1gt, daß es gemäß Artikel 17 der Charta der 
Generalversammlung obliegt, den Haushaltsp1an der 0rganisa
tion und die Aufteilung ihrer Ausgaben auf die MitgliOOstasten 
zu prüfen und zu genehmigen; 

18. verleiht erneut Ih1IIr Besorgnis dmlJber Ausdruck, daß 
die dem Sicberheitsrat vom Sekretariat gegebenen Ratschläge 
hinsicbtlicb des F'manzierungsmodus des Internationalen 
Gericbts die in Artikel 17 der Charta festgelegte Rolle der 
Generalversammlung nicht berücksichtigt haben; 

19. erklilrt erneut, daß die Ausgaben des Internationa1en 
Gerichts aus zuslItzlichen Mitteln auf der Grundlage der 
venmlagten Beiträge zu bestreiten und durch ein eigenes 
Sonderkonto außerhalb des ordentlicben Haushalts zu fi
nanzieren sind; 

20. beschUeßt, auf dem in Resolution 471235 der General
versamm1ung genannten Sonderkonto flIr das Internationale 
Gericbt flIr den Zeitraum vom 1. Januar 1994 bis zum 
31. Dezember 1995 einen Betrag von insgesamt 43.991.600 
US-Dollar brutto (39.095.900 Dollar netto) bereitzustellen, 
worin die Ausgabe- beziehungsweise Verpflichtungsermllchti
gung von 26.175.000 Dollar gemäß den Versamm1ungs
resolutionen 481251 vom 14. April 1994 und 49/242 A vom 
13. April 1995 und den Versamm1ungsbeschlÜ8sen 49/471 A 
und B vom 23. Dezember 1994 und 6. April 1995 sowie der 
1993 verbraucbte Betrag von 276.200 Dollar eingeschlossen 
sind; 

21. beschließt ll14fJerrkm, als Ad-hoc- und Ausnahme
Regelung, daß die Mitgliedstaaten auf ihren jeweiligen Anteil 
an den Guthaben aus früheren Haushalten der Schutztruppe der 
Vereinten Nationen in einer Gesamtböbe von 21.995.800 
Dollar brutto (19.547.950 Dollar netto) verzicbten und 
infolgedessen einer Anhebung der veranlagten Beiträge flIr 
einen künftigen Haushaltszeitraum der Truppe um einen 
Betrag in gleicher Höbe zuatimmen, der von dem gemäß 
Resolution 461233 der Generalversamm1ung vom 19. März 
1992 geschaffenen Sonderkonto flIr die Truppe auf das 
Sonderkonto flIr das Internationale Gericbt zu überweisen 1st; 

22. beschließt lerner, den Betrag von 21.995.800 Dollar 
brutto (19.547.950 Dollar netto) flIr den Zeitraum vom 
!.Januar 1994 bis zum 31. Dezember 1995 anteilmllßig auf die 
Mitgliedstaaten aufzuteilen, wobei auf einen ThiI dieses 
Betrages, nämlich 6.130.350 Dollar brutto (5.528.100 Dollar 
netto), den antei1mäßig auf den um 31. Dezember 1994 
endenden Zeitraum entfallenden Betrag, die Beitragstabelle flIr 
das Jahr 19944 angewandt wird und auf den Restbetrag, das 
beißt 15.865.450 Dollar brutto (14.019.850 Dollar netto) flIr 
den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 1995, die 
Beitragstabelle flIr das Jahr 1995'; 

23. beschUeßt, daß im Einklang mit ihrer Resolution 973 
(X) vom 15. Dezember 1955 das jeweilige Guthaben der 



Mitj~-tjm_1m Steuerausgleichs aus den fiIr das 
. bt gebiI1igten 'I'C1'II!IllChI Einnahmen 

PerlIO\m~:abe in Höhe von 2.447.850 Dollar fiIr den 
1. anuar 1994 bis zum 31. Dezember 1995 auf 

. der MitgJiedstaaten nach Ziffer 22 
obei 602.2S0 Dollar nnteiImIIßig auf den sm 

'zeJIllhIF 1994 endenden Zeitrnum entfallen und der 
""" I.."...· t 1.845.600 Dollar, auf den Zeitrnum vom 

31. Dezember 1995; 

GeneraIsekretiI diese Mittel mit einem 
~:samkeit und Effizienz zu verwalten; 

25. besc , daß die fiIr das in Ziffer 19 gennnnte 
Sonderkonto willigenden Mittel fiIr den Zweijabreszeit-
raum 1996- 9 ,deren Höhe wIIhrend ihrer fIInfzigsten 
Tagunmig~:t~:ist, ehenfalls auf die in den Ziffern 21 und 
22 VOI eise zu finanzieren sind; 

26. e Oeneralsekretllr, sm Ende eines jeden 
Zweijalm~\Im\ms.lIPgleslells aber im Mai 1996 beziehungs
weise im 998, einen HaushaltsvoDzugsbericht vor
zulegen; 

27. besc t, den Fmaozierungsmndus des interna
tionalen GerlF~ auf ihrer zweinndfllnfzigsten Thgung zu 
iIberpriIfen; 

OeneraIsekretII, bis zum 30. November 
~s4Jili~e fiIr den Mittelbedarf des lnternationa1en 

weijahreszeitraum 1996-1997 vorzulegen; 

29. bese iJ' in die vorlllnfige 'Thgesordnung ihrer 
fiInfzigsten g den Punkt "F'maozierung des Interna-
tionalen Gerl bts Verfolgung der Verantwortlichen fiIr die 
seit 1991 . 'tsgebiet des ehemaligen Jugoslawien 
begangenen T Verstöße gegen das humanltiire Völker-
recht" v gen. 

106. Plenmsitomg 
20. Juli 1995 

491245. ~;~: der Beobaddeiwlsslonder Vetelnten 
N fDr Irak und Kuwaft 

Die Gene ulv rsammJung, 

.~g des Berichts des Cleneralsekretl iIber 
der Beobachtermission der Vereinten 
und KnwaIt" und des entsprechenden 

e;~~~~ Ausschusses fiIr Verwaltungs- und 

unterH 
daßZIß' 
anderes Vi 
Ausgaben 

auf ihre frtlheren BeschlUsse dshin gebend, 
der Ausgaben fiIr die Beobschlermission ein 

anzuwenden ist als ZIß' Deckung der 
• hen Haushalts der Vereinten Nationen, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 451260 vom 3. Mai 
1991 iIber die Finanzierung der Beobachtennlssion sowie auf 
ihre danach verabschiedeten diesbezüglichen Resolutionen, 
zuletzt Resolution 48/242 vom 5. April 1994, 

ferner unter Hinweis auf ihren Beschluß 49/477 vom 
31. März 1995, 

erneut erkliJrend, daß es sich bei den Kosten der Be
obachlermission wn Ausgaben der Organisation handelt, die 
gemllß Artikel 17 Absatz 2 der Charta der Vereinten Nationen 
von den Mitgliedstaaten zu tragen sind, 

unter Berllcksichtlgung der 'ThIsache, daß die wirtscbaftlich 
weiter entwickelten Länder ZIß' Leistung verblIJtnismllBlg 
größerer Beiträge in der Lage sind und daß die wirtschaftlich 
weniger entwickelten Länder in relativ begrenztem Maße 
imstande sind, zu einem solchen Einsatz beizutragen, 

eingedenk der sich aus Resolution 1874 (S-lV) der Genera1-
versammlung vom 27. Juni 1963 ergebenden besonderen 
Verantwortung der Staaten, die stIIndige Mitglieder des 
Sicherheitsrats sind, fiIr die Fmaozierung solcher Bin!!l!tzc, 

mit dem Ausdruck Ihres Dankes fiIr die erheblichen 
freiwilligen Beitrllge, welche die Regierung Knwaits fiIr die 
Beobschtermission geleistet hat, und fiIr die Beitrllge anderer 
Regierungen, 

eingedenk dessen, daß es unerläßIich ist, die Beobachter
mission mit den erforderlichen Finanzmitteln auszustatten, 
damit sie ihren Aufgaben gemllß den entsprechenden Resoln
tionen des Sicherheitsrats nachkommen kann, 

1. nJmmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge fiIr die 
Beobachtermission der Vereinten Nationen fiIr Irak und 
Knwait per 12. Juni 1995, einschließlich der ausstehenden 
Beitrllge in Höhe von 27.668.567 US-DoUar; 

2. dankt der Regierung Knwaits emeutfilr den Beschluß, 
ab 1. November 1993 zwei Drittel der Kosten der Beobachter
mission zn bestreiten; 

3. schließt sich den Bemerkungen und Empfehlungen im 
Bericht des Bemtenden Ausschusses fiIr Verwaltungs- und 
HanshaItsfragen an; 

4. ersucht den Oeneralsekretllr, a1les Btforderliche zu 
venml_. wn sicherzustellen, daß die Beobachtetmission so 
efl:'izient und sparsam wie möglich verwaltet wird; 

5. fonlert alle M'ttgJiedSIaateD nachdrIlcklich rlI4f, a1les zu 
ton, wn sicherzustellen, daß ihre veran1agten Beitrllge flIr die 
Beobachtermission wngebend und in voller Höhe entrichtet 
werden; 

6. bewilligt den Betrag von 33 Millionen Dollar brutto 
(31.876.800 Dollar netto) fiIr die Anfrechterhaltnng der 
Beobachlermission wllhrend des Zeitraums vom 1. Mai bis 
zum 31. Oktober 1994, wobei zwei Drittel dieses Betrages, 
also 21.251.200 Dollar, aus freiwilligen Beitrllgen der Regie
rung Kuwaits finanziert werden; 

7. beschließt, fiIr die Anfrechterbaltung der Beobachter
mission wIIhrend des Zeitraums vom 1. Mai bis zum 
31. Oktober 1994 auf dem in Resolution 451260 der General
versammlung gennnnten Sonderkonto den von der Versamm-
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lung in Ziffer 17 ihrer Resolution 48/242 genehmigten Betrag 
von 11.748.800 Dollar brutto (10.625.600 Dollar netto) 
bereitzustellen; 

8. beschlUifJt tl14Perdem, als Ad-hoc-Rege1ung, den 
Betrag von 11.748.800 Dollar brutto (10.625.600 Dollar netto) 
antei1mäßig auf die Mitgliedstaaten aufzuteilen, worin der 
bereits gemäß Ziffer 17 der Resolution 48/242 der Generalver
sammlung anteilmäßig aufgeteilte Betrag von 11 Millionen 
Dollar brutto (9.876.800 Dollar netto) eingeschlossen ist; 

9. beschUeßt ferner, daß im Einklang mit ihrer Resolu
tion 973 (X) vom 15, Dezember 1955 die den Mitgliedstaaten 
unter Anrechnung auf ihre anteiligen Beiträge nach Ziffer 8 
bereits gutgeschriehenen BetrIige in Höhe von insgesamt 
1.123.200 Dollar ihr jeweiliges Guthaben im Sleuerausgleichs
fonds aus den fiIr die Beobachtermission gebilligten ver
anschlagten Einnahmen aus der Persona1abgabe fiIr den 
Zeitraum vom 1. Mai bis zum 31. Oktober 1994 darstellen; 

10. bewlU/gt den Betrag von 43 Millionen Dollar brutto 
(41.279.200 Dollar netto) fiIr die AufrechterhaItung der 
Beobachtermission wlIhrend des Zeitraums vom 1. November 
1994 bis zum 30. Juni 1995, wobei zwei Drittel dieses Betra
ges, also 27.519.500 Dollar, aus freiwilligen Beiträgen der 
Regierung Kuwaits finanziert werden; 

11. beschließt, den Betrag von 15.480.500 Dollar brutto 
(13.759.700 Dollar netto) bereitzusteJlen, der einem Dritte1 der 
Kosten fiIr die AufrechterhaItung der Beobachtermission 
wlihrend des Zeitraums vom 1. November 1994 bis zum 
30. Juni 1995 entspricht, worin der gemllß Ziffer 18 der 
Resolution 48/242 der Generalversammlung und ihrem 
Beschluß 49/477 genehmigte und anteilmäßig aufgeteiIte 
Betrag von 9.133.600 Dollar brutto (8.m.900 Dollar netto) 
eingeschlossen ist; 

12. beschUeßt fl14Perdem, als Ad-hoc-Regelung und unter 
BerOcksichtigung des gemllß Ziffer 18 der Resolution 48/242 
der Generalversammlung bereits anteilmiißig auf die Mitglied
staaten aufgeteilten Betrages von 9.133.600 Dollar brutto 
(8.777.900 Dollar netto) den Betrag von 6.346.900 Dollar 
brutto (4.981.800 Dollar netto) fiIr den Zeitraum vom 
1. November 1994 bis zum 30. Juni 1995 auf die Mitgliedstaa
ten entsprechend der Zusammensetzung der Gruppen auf
zuteilen, die in den Ziffern 3 und 4 der Versammlungs
resolution 43/232 vom 1. März 1989 festgelegt und von der 
Versammlung in ihren Resolmionen 44/192 B vom 
21. Dezember 1989, 451269 vom 27. August 1991, 461198 A 
vom 20. Dezember 1991 und 47/218 A vom 23. Dezember 
1992 und in ihrem Beschluß 481472 A vom 23. Dezember 
1993 geändert worden ist, und dabei die in der Versamm
lungsresolution 49119 B vom 23. Dezember 1994 festgelegte 
BeitragstabeUe fiIr die Jahre 1995, 1996 und 1997 zu berück
sichtigen; 

13. beschUeßt ferner, daß im Einklang mit ihrer Resolu
tion 973 (X) vom 15. Dezember 1955 dss jeweilige Guthaben 
der Mitgliedstaaten im Steuerausgleichsfonds aus den ver
anschlagten zusätzlichen Einnahmen aus der Personalabgabe 
in Höhe von 1.365.100 Dollar, die fiIr den Zeitraum vom 
1. November 1994 bis zum 30. Juni 1995 gebilligt worden 
sind, auf die anteiligen Beiträge der Mitgliedstaaten nach 
Ziffer 12 anzurechnen ist; ! 

14. beschUeßt, den jeweiligen Anteil der Mitgliedstaaten 
an einem Drittel der nicht verbrauchten Mittel fiIr den Zeit
raum vom 1. November 1993 bis zum 31. Oktober 1994 in 
Höhe von 1.237.600 Dollar brutto (1.065.900 Dollar netto) auf 
ihre anteiligen Beiträge fiIr den Zeitraum vom 1. November 
1994 bis zum 30. Juni 1995 anzurechnen und dabei den den 
Mitglioostaaten unter Anrechnung auf ihre anteiligen Beiträge 
fiIr den Zeitraum vom 1. November 1994 bis zum 31. März 
1995 bereits gutgeschriebenen Betrag von 2,6 Millionen Dollar 
zu berUcksichtigen, wobei der Rest der nicht verbrauchten 
Mittel der Regierung Kuwaits gotzuschreiben ist; 

15. bew/U/gt den Betrag von 60 Millionen Dollar brutto 
(57.386.000 Dollar netto) fiIr die Aufrechterhaltung der 
Beobachtermission vom 1. Juli 1995 bis zum 30. Juni 1996, 
wobei zwei Drittel dieses Betrages, also 38.257.300 Dollar, aus 
freiwilligen Beiträgen der Regierung Kuwaits finanziert 
werden, vorbehaltlich einer Überpr!ifung durch den Si
cherheitsrat in bezug auf die Frage der Beendigung oder 
FortflIhrung der Beobachtermission; 

16. ermlJchtlgrden Generalsekretllr, filrden Zeitnmm vom 
1. Juli 1995 bis zum 30. Juni 1996 Verpflichtungen in Höhe 
von 1.811.900 Dollar brutto (1.594.100 Dollar netto) pro 
Monat einzugehen, was einem Drittel der Kosten fiIr die 
Aufrechterhaltung der Beobachtermission entspricht, und 
genehmigt die antei1mäBige Aufteilung dieses Betrages im 
Einklang mit dem in dieser Resolution festgelegten Schema, 
wobei die übrigen zwei Drittel in Höhe von 3.188.100 Dollar 
aus freiwilligen Beiträgen der Re;ierung Kuwaits zu fi
nanzieren sind, vorbehaltlich der Uberprüfung durch den 
Sicherheitsrat; 

17. blnet um freiwillige Beiträge fiIr die Beobachfero. 
mission in Form von Barzahlungen sowie in Form von fiIr den 
GeneraIsekretlI annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die 
je nach Bedarf entsprechend dem von der Generalversamm
lung in ihren Resolutionen 431230 vom 21. Dezember 1988, 
44/192 A vom 21. Dezember 1989 und 451258 vom 3. Mai 
1991 festgelegten Verfahren zu verwalten sind; 

18. beschließt, in die vorlliufige Thgesordnung ihrer 
fünfzigsten Thgung unter dem Punkt "Finanzierung der 
Aktivitäten aufgrund der Resolution 687 (1991) des 
Sicherheitsrats" den Unterpunkt "Beobachtermission der 
Vereinten Nationen fiIr Irak und Kuwait" aufzunehmen. 

105. Plenarsitvmg 
12. Juli 1995 

491246. Fbumzlerung der Beobachtermfsslon der Vereinten 
Nationen In EI Snlvador 

DIe Generalversammlung, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretllrs über 
die Finanzierung der Beobachtermission der Vereinten 
Nationen in EI Salvador .... und des entsprechenden Berichts des 
Beratenden Ausschusses fiIr Verwaltungs- und Haushalts
fragen", 

UTIler Hinweis auf die Resolution 693 (1991) des Si
cherheitsrats vom 20. Mai 1991, mit der der Rat die Be-

.. A/49/S18/Add.1. 
" A/49/4581Add.l und Add.lIKmr.1. 
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temrissjon der Vereinten Nationen in m Salvador 
und die Ratsresolution 129 (1992) vom 
• t der der Rat das Mandat der Beobachter-

'~T'-T und ausgeweitet bat, sowie auf die danach 
lutionen, mit denen der Rat das Mandat 

f'rlä)llgertbat, zuletzt Resolution 961 (1994) vom 

r lnweis auf ihre Resolutionen 471Z23 vom 
16. März 19 3 d 47/234 vom 14. September 1993 sowie 

mission, 

4 i468 A vom 23. Dezember 1993 und 49/405 
1994 über die Finanzierung der Beobachter-

~e~~~;~ daß es sich bei den Kosten der Be
tf on Ausgaben der Organisation handelt, die 

17 Absatz 2 der Charta der Vereinten Nationen 
. n zu tragen sind, 

e auf ihre friIheren Beschlüsse dahin gehend, 
der Ausgaben der Beobachtermissinn ein 

r1=~anzuwenden ist als zur Deckung der 
eh • chen Haushalts der Vereinten Nationen, 

unter B htlgung der Thtsache, daß die wir1schaftlich 
weiter entwi ke ten Länder zur Leistung verhliJtnismäRig 
größerer Bei in der Lage sind und daß die wirtschaftlich 
weniger eo Länder in relativ begrenztem Maße 
imstande sin einem solchen Einsatz beizutragen. 

eingedenk der sich aus Resolution 1874 (S-IV) der General
verssmmlun v m 27. Juni 1%3 ergebenden besonderen 
Verantwo Staaten, die ständige Mitglieder des 
Sicherhei t1lr die Fmanzierung solcher Einslitze. . 

n, daß es unerläßlich ist, die Beobachtet'-
~'~I~--r 

erforderlichen Finanzmittelo auszustatten, 
n h offenen Verbindlichkeiten nachkommen 

enntnIs vom Stand der Beiträge zu der 
ternt$s'iq,n der Vereinten Nationen in m Salvador per 

26. Juni 1995 entlich von den noch ausstehenden Beiträ
gen in Höhe vo 23.643.957 US-Dollar, und fordert alle 
Mitgli n, . e dies betrifft, nachdrücklich auf, alles zu 
tun, um die E tri htung ihrer noch ausstehenden veranlagten 
Beiträge sich llen: 

2. brln Besorgnis zum Ausdruck über die Finanzla-
ge bei den . nsichernden Tätigkeiten infolge der ver-
späteten Entri h g von Beiträgen durch die Mitgliedstaaten, 
insbesondere . . edstaaten mit Beitragsrflckstlinden: 

e Mitgliedstaaten nachdrilck1ich mif, alles ZU 

tellen, daß ihre veranlagten Beiträge t1lr die 
si n umgehend und vollständig entrichtet 

hen Abschluß ihrer LiquidatioJlSPhase zu 

t h den Bemerkungen und Empfehlungen im 
.et1~,den Ausschusses t1lr Verwaltun~ und 

, insbesondere denjenigen in Ziffer 5 des 

von dem nicht verbrauchten Rest der 
will~!J.l!eln t1lr den Zeitraum vom 1. Dezember 1993 

bis zum 31. Mai 1994 in Höhe von 542.100 Dollar brutto 
(534.500 Dollar netto): 

6. beschließt t1lr den Einsatz der Beobachtermission 
wiibrend des Zeitraums vom 1. Juni bis zum 30. November 
1994 auf dem Sonderkonto fIIr die Beobachtennission der 
Vereinten Nationen in m Salvador den Betrag von 11.704.200 
Dollar brutto (10.397.300 Dollar netto) bereitzustellen, unter 
Einschluß des von der Generalverssmmlung in ihrer Resolu
tion 48/243 vom 5. April 1994 genehmigten Betrages von 
3.895.900 Dollar brutto (3.612.300 Dollar netto), des in ihrem 
Beschluß 49/405 genehmigten Betrages von 5.643.700 Dollar 
brutto (5.040.800 Dollar netto) und des reduzierten Betrages 
von 2.164.600 Dollar brutto (1.744.200 Dollar netto), der vom 
Beratenden Ausschuß gemäß den Bestimmungen der Ver
samm1ungsresolution 48/229 vom 23. Dezember 1993 über 
unvorhergesehene und außerordentliche Ausgaben t1lr den 
Zweijahreszeitraum 1994-1995 genehmigt wurde; 

7. beschließt tuifJerdem, als Ad-hoc-Rege\ung, den 
Betrag von 11.704.200 Dollar brutto (10.397.300 Dollar netto) 
t1lr den Zeitraum vom 1. Juni bis zum 30. November 1994 auf 
die Mitgliedstaaten entsprechend der Zusammensetzung der 
Gruppen mrl'znteilen, die in den Ziffern 3 und 4 ihrer Resolu
tion 43/232 vom 1. März 1989 festgelegt und von der Ver
sammlung in ihren Resolutionen 44/192 B vom 21. Dezember 
1989, 45/269 vom 27. August 1991, 46/198 A vom 
20. Dezember 1991 und 47/218 A vom 23. Dezember 1992 
sowie in ihrem Beschluß 48/412 vom 23. Dezember 1993 
gelindert worden ist, und dabei die Beitragstabelle t1lr das Jahr 
19944 zu berOcksichtigen: 

8. beschließt ferner, daß im Einklang mit ihrer Resolu
tion 973 (X) vom 15. Dezember 1955 das jeweilige Guthaben 
der Mitgliedstaaten im Steuerausgleicbsfonds aus den t1lr den 
Zeitraum vom 1. Juni bis zum 30. November 1994 gebilligten 
veranschlagten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe 
von 1.306.900 Dollar auf ihre anteiligen Beiträge nach Ziffer 7 
anzurechnen ist; 

9. beschließt, t1lr den Einsatz der Beobachtennission 
wiibrend des Zeitraums vom 1. Dezember 1994 bis zum 
30. April 1995 auf dem Sonderkonto den Betrag von 
4.634.000 Dollar brutto (4.080.500 Dollar netto) bereit
zustellen: 

10. beschließt tuifJerdem, als Ad-hoc-Rege\ung, den 
Betrag von 4.634.000 Dollar brutto (4.080.500 Dollar netto) 
t1lr den Zeitraum vom 1. Dezember 1994 bis zum 30. April 
1995 nach dem in Ziffer 7 festgelegten Schema auf die 
Mitgliedstaaten aufzuteilen, wobei auf einen Thil' dieses 
Betrages, nlIml.ich 951.351 Dollar brutto (837.718 Dollar 
netto), den antei1mäßig auf den am 31. Dezember 1994 
endenden Zeitraum entfallenden Betrag, die Bei1ragstabeIle t1lr 
das Jahr 1993 angewandt wird und auf den Restbetrag, das 
heißt 3.682.649 Dollar brutto (3.242.782 Dollar netto) t1lr den 
Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. April 1995, die Beitrags
tabelle fllr das Jahr 1994: 

11. beschließt ferner, daß im EinJc1ang mit ihrer Resolu
tion 973 (X) das jeweilige Guthaben der Mitgliedstaaten im 
Steuerausgleichsfonds aus den fllr den Zeitraum vom 
1. Dezember 1994 bis zum 30. April 1995 gebilligten ver
anschlagten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 
553.500 Dollar auf ihre anteiligen Beiträge nach Ziffer 10 
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anzurechnen ist, wobei 113.632 Dollar der IIJ)Iej)mUßig lIIIf den 
am 31. Dezember 1994 endenden Zeitramn entfallende Betrag 
ist und der Restbetrag. das heißt 439.868 Oollar. lIIIf den 
Zeitraum vom 1.1anuar bis zum 30. April 1995 entfällt; 

12. beschlilf:Jt. ftIr die Uquidation der Beobachtennission 
wllhrend des Zeitraums vom 1. bis zum 31. Mai 1995 lIIIf dem 
Sonderkonto den Betrag von 113.300 Dollar brutto (95.400 
Dollar netto) bereitzustellen; 

13. beschließt fl14Peniem, als Ad-hoc-Rege1ung. den 
Betrag von 113.300 Dollarbmtto (95.400 Dollar netto) ftlrden 
Zeitraum vom 1. bis zum 31. Mai 1995 nach dem in Ziffer 7 
festgelegten Schema und unter Berücksichtignng der Beitrags
tnbelle ftIr das 1ahr 1995 anteiImäßig lIIIf die Mitgliedstaaten 
aufzuteilen; 

14. beschließt ferner. daß im Einklang mit ihrer Resolu
tion 973 (X) das jeweilige Guthaben der Mitgliedstaaten im 
Steuerausgleichsfonds aus den ftIr den Zeitraum vom 1. bis 
zum 31. Mai 1995 veranschlngteo Einnabmoo aus der Perso
nalabgabe in Höhe von 17.900 Dollar lIIIf ihre anteiligen 
Beiträge nach Ziffer 13 anzurechnen ist; 

15. beschließt, daß der jeweilige Anteil der Mitgliedstan
ten an den nicht verbrauchten Mitteln ftIr den Zeitraum vom 
1. Dezember 1993 bis zum 31. Mai 1994 in Höhe von 542.100 
Dollar brutto (534.500 netto) lIIIf ihre anteiligen Beiträge nach 
Ziffer 7 anzurechnen ist; 

16. enucht den GeoeraIsekretär. in seinen Bericht über die 
Verfügnng über die Vermögenswerte der Beobacbtermission 
Infonnationen über die ordnungsgemliBe Bucbfilhrung ftIr jede 
Übertragung von Ausrllstung von Friedenssicherungseinslllzen 
lIIIf Aktivitäten des ordentlichen Haushalts aufzunehmen; 

17. beschUeßt. daß die Verfügnng über die Vermögeos
werte der Beobachtermission im Einklang mit Abschnitt Vß 
Ziffer 1 der Resolution 49/233 A der Generalversammlung 
vom 23. Dezember 1994 zu erfolgen bat; 

18. beschließt fl14Peniem, den Punkt "Finanzierung der 
Beobacbtermission der Vereinten Nationen in EI Salvador" in 
die vorläufige Tagesordnung ihrer fllnfzigsten Thgung 
aufzunehmen. 

105.PlenarsItvmg 
12. Juli 1995 

49/247. FInanzierung der MissiOD der Vereinten NatiODen 
fIlr das Refenmdnm In Westsehara 

Die Generalversammlung. 

nach Behatullung des Berichts des GeneralseJaetlIrs über 
die Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen ftIr das 
Referendum in Westsebara46 und des entsprechenden Berichts 
des Berntenden Ausschusses ftIr Verwaltungs- und Haushalts
fragen". 

unter Hinweis lIIIf die Resolution 690 (1991) cles Si
cherheitsrats vom 29. April 1991. mit der der Rat die Mission 
der Vereinten Nationen ftIr das Referendum in Westsabara 

.. Al491SS9/Add.l und Kmr.!. 
'" Al49mllAdd.l. 

eingerichtet bat, sowie die danach verabschiedeten Resolutio
nen, zuletzt Resolution 1002 (1995) vom 30.1uni 1995. 

sowie unter Hinweis lIIIf ihre Resolution 45/266 vom 
17. Mai 1991 und ihre Beschlüsse 47/451 A, B und C vom 
22. Dezember 1992 beziehungsweise 8. April und 
14. September 1993. 48/467 vom 23. Dezember 1993 und 
49/466 A und B vom 23. Dezember 1994 beziehungsweise 
6. April 1995 über die Fmenzierung der Mission. 

erneut erldlJrend. daß es sich bei den Kosten der Mission 
um Ausgsben der Organisation hnndelt, die gemäß Artikel 17 
Absatz 2 der Charte der Vereinten Nationen von den Mitglied
staaten zu tragen sind, 

unter Hinweis lIIIf ihre frOberen Beschlüsse daltio gehend, 
daß zur Deckung der Ausgaben fIIr die Mission ein anderes 
Verfahren anzuwenden ist als zur Deckung der Ausgaben des 
ordendichen Haushalts der Vereinten Nationen. 

unter Berllckslcht/gung der 'faIsacbe, daß die wirtschaftlich 
weiter entwickelten Länder zur Leistung verllliltoismäßig 
gröBerer Beiträge in der Lage sind und daß die wirtschnftIich 
weniger entwickelten Länder in relativ begrenztem Maße 
imstande sind, zu einem solchen Einsatz heizutragen, 

eingedenk der sich aus Resolution 1874 (S-1V) der General
versammlung vom 27. 1uni 1963 ergehenden besonderen 
Verantwortung der Staaten, die ständige Mitglieder des 
Sicherheitsrats sind, fIIr die Fmenzierung solcher Einsätze, 

eingetknk dessen, daß es unerlllßlich ist, die Mission mit 
den erforderlichen FinanZlDitteln auszustatten, damit sie ihren 
Aufgaben gemäß den entsprechenden Resolutionen des 
Sicherheitsrats nachkommen kann, 

1. nimmt Kenntnis vom Stand der Beitrilge zu der 
Mission der Vereinten Nationen ftIr das Referendum in 
Westsabara per 7.1uli 1995. namentlich von den noch aus
stehenden Beiträgen in Höhe von 20.270.659 US-Dollar. und 
fordert alle Mitgliedstaaten. die dies betrifft, nachdrllcklich 
1IIIf. alles zu tun, um die Entrichtung ihrer noch ausstehenden 
veranlagten Beil1ilge sicherzustellen; 

2. gibt Ihrer Besorgnis Ausdruck über die Finanzi"!!" bei 
den ftiedensicberoden TIitIgkeiten, insbesondere in bezug lIIIf 
die Kostenersllittung an truppen- und ausrllstungstellende 
Staaten, infolge der verspäteten Entrichtung von Beiträgen 
durch die Mitgliedstaaten. insbesondere Mitgliedstaaten mit 
BeitragsrUckstlinden; 

3. /orden alle Mitgliedstaaten nachdrlJcldich wif, alles ZU 
tun. um sicherzustellen, daß ihre veranlagten Beitrilge für die 
Mission umgebend und vollstllndig entrichtet werden; 

4. schliRJlt sich den Bemerkungen und Empfehlungen im 
Bericht des Beratenden Ausschusses ftIr Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen an; 

5. ersucht den Generalsekretär. alles Erforderliche zu 
veranlassen. um sicherzustellen, daß die Thlppe so effizient 
und sparsam wie möglich verwaltet wird; 

6. beschließt. ftIr den Einsatz der Mission wllbreod des 
Zeitraums vom 1. Dezember 1994 bis zum 31. Mai 19951111f 
dem Sonderkonto ftIr die Mission der Vereinten Nationen fIIr 
das Referendum in Westsabara den gemäß dem Beschluß 



PeJjteralversamm1llng vom 6. April 1995 geneh-
28.839.700 Dollar brutto (26.556.300 

~iZU8tellJep; 

7. bese Il1fIJerdem, als Ad-hoc-Regelung, den 
Be1rag von .83.700 DoUar brutto (26.556.300 Dollar netto) 
fDr den' vom 1. Dezember 1994 bis zum 31. Mai 
1995 auf die n entsprechend der ZlIsammenset-
ZUPg der mrl'zlltei1en, die in den Ziffern 3 und 4 ihrer 
Resolution 4 2 vom 1. März 1989 festgelegt und von der 
Versanunlun Ihren Resolutionen 44/192 B vom 
21. D 1 89,451269 vom 27. August 1991, 46/198 A 
vom 20. 1991 und 471218 A vom 23. Dezember 
1992 und in . BeschluS 481472 A vom 23. Dezember 
1993 gelln ist, wobei auf einen Thil dieses Betra-
ges, nämlich.91 7 Dollar brutto (4.523.326 Dollar netto), 
den ante' . auf den am 31. Dezember 1994 endenden 
Zeitraum en Betrag, die Beitragstabelle fDr das Jahr 
19944 ang t wird und auf den Restbetrag, das heißt 
23.927.433 II brutto (22.032.974 Dollar netto) fDr den 
Zeitraum v 1. Januar bis einschließlich 31. Mai 1995, die 
Beitragstabe e das Jahr 1995'; 

8. bes t ferne~, daß im Einklang utit ihrer Resolu-
tion 973 (X) 15. Dezember 1955 das jeweilige Guthaben 
der Mitgliedsi(aatJ!n im Steuerausgleichsfonds aus den fDr den 
Zeitraum v 1. Dezember 1994 bis einschließlich 31. Mai 
1995 enmschlagten Einnahmen aus der Personal-
abgabe in e von 2.283.400 Dollar auf ihre anteiligen 
BeitriIge . er 7 anzurechnen ist; 

9, bese 
Zeitraums v 
dengemliß . 
4.806.600 
zustellen; 

Ie. t, fDr den Einsatz der Mission während des 
1. bis zum 30. Juni 1995 auf dem Sonderkonto 

BeschluS 49/466 B genehmigten Betrag von 
brutto (4.426.000 Dollar netto) bereit-

10. bese Ie t Il1fIJerdem, als Ad-hoc-Regelung, den 
Betrag von 4 .600 Dollar brutto (4.426.000 Dollar netto) 
fDr den Zei vom 1. bis zum 30. Juni 1995 nach dem in 
dieser Resol '0 festgelegten Schema anteiImäßig auf die 
Mitgli . en; 

t ferner, daß im Einklang mit ihrer Resolu
. eweilige Guthaben der Mitgliedstaaten im 

iljbsf{mt:ls aus den veranschlngten Einnahmen aus 
g in Höhe von 380.600 Dollar, die fDr den 
1 bis einschließlich 30. Juni 1995 bewilligt 

die anteiligen Beitrllge der Mitgliedstaaten 
anpnecJilnen ist; 

12. bese i t, fDr den Einsatz der Mission während des 
Zeitraums vo 1. Juli bis zum 30. September 1995 auf dem 
Sonderkonto de Betrag von 16. m.500 Dollar brutto 
(15.288.300 netto) bereitzustellen; 

t fl14IIerdem, als Ad-hoc-Regelung, den 
.500 Dollar brutto (15.288.300 Dollar netto) 

Zein:m)m om 1. Juli bis zum 30. September 1995 nnch 
lution festgelegten Schema anteiImäßig auf 

tgliclds1)lIItl\,n aufzuteilen; 

14. beBe ferner, daß im Einklang mit ihrer Resolu-
tion 973 (X). 'eweilige Guthaben der Mitgliedstaaten im 
SteuerausgI;gl~'==: aus den veranschlngten Einnahmen aus 
der Persoru In Höhe von 1.489.200 Dollar, die fDr den 
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Zeitraum vom 1. Juli bis einschließlich 30. September 1995 
bewilligt worden sind, auf ihre anteiligen Beitrllge nach 
Ziffer 13 anzurechnen ist; 

15. beschließt, vorbehaltlich einer Verllingerung des 
Mandats der Mission durch den Sicherheitsrat Ober den 
30. September 1995 hinaus den Generalsekretär zu ermäch
tigen, fDr den Einsatz der Mission in der Zeit nach dem 
30. September 1995 Verpflichtungen bis zu einem Höchst,. 
betrag von 5.592.500 DoUar brutto (5.096.100 Dollar netto) 
monntlich einzugeben, wobei dieser Betrag nach dem in dieser 
Resolution festgelegten Schema anteiImäßig auf die Mitglied
staaten aufzuteilen ist; 

16. bittet om freiwillige Beitrilge fDr die Mission in Form 
von Barzahlungen sowie in Form von fDr den Generalsekretär 
annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach Bedarf 
entsprechend den von der Genera1versanunlung in Ihren 
Resolutionen 431230 vom 21. Dezember 1988 und 44/192 A 
vom 21. Dezember 1989 festgelegten Verfahren zu verwalten 
sind; 

17. beschUeßt, den Punkt "F'manzierung der Mission der 
Vereinten Nationen fDr das Referendum in Westsahara" in die 
'Thgesordnung ihrer fllnfzigsten Thgung aufzunebmen. 

106. Plenarsitzung 
20. Juli 1995 

4!11248. Flrumztenmg der Schulzlruppe der Vereluten 
Natloneu, der Operation der Vereinleü Natiouen 
znr WIederherstellu des VertrauDs In KroatIen, 
der Pril.veativelnsatztrnppe der Vereluten Natio
uen und des Hauptqnartiers der Frfedeusb:uppen 
der Vereluten Nationen 

Die Generalversammlung, 

Kenntnis nehmend von den Berichten des Generalsekretärs 
über die Finanzierung der Schutztruppe der Vereinten Natio
nen" und den einscblligigen Berichten des Beratenden Aus
schusses f1Ir Verwaltungs- und Haushaltsfragen49, bis zu einer 
detaillierten Behandlung dieser Berichte auf der t1Infzigaten 
Thgung der Genera1versanunlung, 

unter Hinweis auf die Resolutionen des Sicherheitsrats 727 
(1992) vom 8. Januar 1992 und 740 (1992) vom 7. Februar 
1992, in denen der Rat die Entsendung einer Gruppe von 
Verhlndungsoffizieren nach Jugoslawien zur Förderung der 
Aufrechterhaltung der Waffenruhe gebilligt hat, 

sowie unter Hinweis auf die Resolution 743 (1992) des 
Sicherheitsrats vom 21. Februar 1992, mit der der Rat die 
Truppe aufgestellt hat, und die danach verabschiedeten 
Resolutionen, mit denen der Rat ihr Mandat verlängert hat, 

ferner unter Hinweis auf die Resolution 981 (1!195) des 
Sicherheitsrats vom 31. März 1995. mit der der Rat fDr einen 
am 30. November 1995 endenden Zeitraum die als "UNCRO' 
bezeichnete Operation der Vereinten Nationen zur WJ.ederher
stellung des Vertrauens in Kroatien geschaffen hat, 

.. Af491S401Ad42-4. 

.. Af49/928 und AfC.5I49/SR.63. 
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unter Hinweis auf die Resolution 982 (1995) des Si
cherheitsrats vom 31. März 1995, mit der der Rat das Mandat 
der Schutztruppe der Vereinten Nationen in Bosnien und 
Herzegowina um einen zusIitzlichen, am 30. November 1995 
endenden Zeitraum verlllngert hat, 

sowie unter Hinweis auf die Resolution 983 (1995) des 
Sicherheitsrats vom 31. März 1995, mit der der Rat be
schlossen hat, daß die Schutztruppe der Vereinten Nationen in 
der ehemaIigenjugosJawischen Republik MakedoDien ki1nftig 
die Bezeichnung "Prliventiveinsatztruppe der Vereinten 
Nationen" tragen und daß ihr Mandat bis zum 30. November 
1995 fortbestehen werde, 

ferner unter Hinweis auf alle Resolutionen des Sicherheits
rats, in denen eine Erhöhung der genehmigten TruppenstlIrke 
der Schutztruppe der Vereinten Nationen vorgesehen wurde, 
zul.etztResolution 998 (1995) vom 16. Juni 1995, mit der eine 
Anfstoolamg des Personals der Friedenstruppen der Vereinten 
Nationen!Schutztruppe der Vereinten Nationen um bis zu 
12.500 znslltzlicbe Soldaten genehmigt wurde, um die 'Ii'lIppe 
mit einer Schnelleingreifkapazität auszustatten, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 46/233 vom 19. März 
1992 über die F'manzierung der 'Ii'lIppe sowie auf ihre spilteten 
diesbezüglichen Resolutionen und Beschlllsse, zuletzt Resolu
tion 49/228 vom 23. Dezember 1994. 

erneut erkliirend, daß es sich bei den Kosten der Truppe um 
Ausgahen der Organisation handelt, die gemäß Artikel 17 
Absatz 2 der Charta der Vereinten Nationen von den Mitglied
staaten zu tragen sind, 

unter Hinweis auf ihre frIIheren Beschlllsse dahin gehend, 
daß zur Deckung der Ausgaben fiIr die 'Ii'lIppe ein anderes 
Verfahren anzuwenden ist als zur Deckung der Ausgaben des 
ordentlichen Haushalts der Vereinten Nationen, 

unter BerlJckslchtlgung der 'Thlsache, daß die wirtschaftlich 
weiter entwickelten Länder zur Leistung verbllJtnismllßig 
gröBerer Beiträge in der Lage sind und daß die wirtscbaftlich 
weniger entwickehen Länder in relativ begrenztem Maße 
imstande sind, zu einem solchen Einsatz beizutragen, 

eingedenk der sich aus Resolution 1874 (S-1V) der General
versammlung vom 27. Juni 1963 ergebenden besonderen 
Verantwortung der Staaten, die stäodige Mitglieder des 
Sicherheitsrats sind, fiIr die Finanzierung solcher Eins!ltze. 

mit Genugtuung feststellend, daß bestimmte Regierungen 
freiwillige Beitrllge fUr die 'Ii'lIppe entrichtet haben, 

eingedenk dessen, daß es unerlllßlich ist, die Truppe mit 
den erforderlichen Finanzmittelo auszustatten, damit sie ihren 
Aufgaben gemIIß den entsprechenden Resolutionen des 
Sicherheitsrats nachkommen kann, 

1. nimmt Kenntnis vom Stand der Beiträge zu der 
Schutztruppe der Vereinten Nationen per 10. Juli 1995, 
namentlich von den noch ausstehenden Beiträgen in Höbe von 
862,2 Millionen US-Dollar, was 22,5 Prozent der gesamten 
veranlagten Beiträge fUr den Zeitraum von der Aufstellung der 
'Ii'lIppe bis zum 30. Juni 1995 entspricht, stellt fest, daß etwa 
16 Prozent der Mitgliedstaaten ihre veranlagten Beitrllge in 
voller Höbe entrichtet haben, und fordert alle anderen betrofiil
neu Mitgliedstaatoo auf, insbesondere diejenigen mit Beitrags-

rtlckstllnden, die Zahlung ihrer noch ausstehenden veranlagten 
Beitrllge sicherzustellen; 

2. gibt ihrer Besorgnis Ausdruck über die Finanzlage bei 
den friedensichernden Tätigkeiten, vor allem was die Kosten
erstattungen an die truppenstellenden Länder betrifft, die durch 
die verspiltete Entrichtung von veranlagten Beiträgen durch die 
Mitgliedstaaten verursacht wird; 

3. forrJert alle Mitgliedstaaten nachdrtlcklich aqf, alles zu 
tun, um sicherzustellen, daß ihre veranlagten Beitrllge fUr die 
Truppe umgehend und vollständig entrichtet werden; 

4. schließt sich den Anmerkungen und Empfehlungen in 
den Berichten des Beratenden Ausschusses fUr Verwaltungs
und Hausbaltsfragen an; 

5. ersucht den Genera1sekretlir, alles Erforderliche zu 
veranlassen, um sicherzustellen, daß die 'Ii'lIppe so effizient 
und sparsam wie möglich verwaltet wird; 

6. beschließt, das mit ihrer Resolution 46/233 eing~ 
richtete Sonderkonto fUr die Verbucbung der Einna1unen und 
Ausgaben der Schutztruppe der Vereinten Nationen, der 
Operation der Vereinten Nationen zur Wiederherstellung des 
Vertrauens in Kroatien, der Prliventiveinsatztruppe der 
Vereinten Nationen und des Hauptquartiers der Friedens
truppen der Vereinten Nationen zu outzen; 

7. beschließt OlfPerdem, fUr.den Zeitraum vom 1. April 
bis zum 30. Juni 1995 auf dem in Ziffer 6 genannten Sonder
konto den gemIIß ihrer Resolution 491228 genehmigten und 
anteilmIIßig aufgeteilten Betrag von 404.194.500 Dollar brutto 
(401.106.600 Dollar netto) bereitzustellen; 

8. beschließt ferner, fUr den Einsatz der Truppe wiihrend 
des Zeitraums ,vom 1. Juli bis zum 30. November 1995 auf 
dem Sonderkonto einen Betrag von insgesamt 673.657.500 
Dollar brutto (668.511.000 Dollar netto) bereitzustellen; 

9. beschließt, als Ad-hoc-Regelung, den Betrag von 
673.657.500 Dollar brutto (668.511.000 Dollar netto) fUr den 
Zeitraum vom 1. Juli bis zum 30. November 1995 auf die 
Mitgliedstaaten entsprechend der Zusammensetzung der 
Gruppen aufzuteilen, die in den Ziffern 3 und 4 der Resolution 
43/232 der Generalversammlung vom 1. März 1989 festgelegt 
und von der Versammlung in ihren Resolutionen 44/192 B 
vom 21. Dezember 1989, 451269 vom 27. August 1991, 
46/198 A vom 20. Dezember 1991 und 471218 A vom 
23. Dezember 1992 und in ihrem Beschluß 48/472 A vom 
23. Dezember 1993 gelindert worden ist, und dabei die in 
Versamm1ungsresolution 49/19 B vom 23. Dezember 1994 
festgelegte Beitragstabelle fUr das Jahr 1995 zu bertlcksiehti
gen; 

10. beschließt fl14ßerrJem, daß im Einklung mit ihrer 
Resolution 973 (X) vom 15. Dezember 1955 das jeweilige 
Guthaben der Mitgliedstaaten im Steuerausgieichsfonds aus 
den fUr die Truppe gebilligten veranschlagten Einna1unen aus 
der Personalabgabe in Höhe von 5.146.500 Dollar fUr den 
Zeitraum vom 1. Juli bis zum 30. November 1995 auf die 
anteiligen Beiträge der Mitgliedstaaten nach Ziffer 9 an
zurechnen ist; 

11. nimmt davon Kenntnis, daß den Schlltzungen des 
Generalsekretärs zofolge fUr die Verstllrkung der 'Ii'lIppe mit 
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einer Schnellein für den Zeitraum vom 1. Juli bis 
zum 31. WS (lesamtmittel von bis zu 297.112.600 
Dollar brutto ( 7 .290.800 Dollar netto) erforderlich sein 
werden und daß die Generalversammlung auf ihrer fllnfzigsten 
Thgung eine e g ende Überprilfung aller Berichte des 
GeneraIse v ehmen wird; 

12. beschl rßt im Zusammenhang mit Abschnitt IV 
Ziffer 3 ihrer ution 49/233 A vom 23. Dezember 1994, 
den General zu erml!chtigen, für die Verstärkung der 
Truppe mit ein hnelleingreifkapazität für den Zeitraum 
vom 1. Juli bis 30. November 1995 Verpflichtungen bis 

vo 100 Millionen Dollar brutto (99.569.800 
ehen; 

13. besc t at4Ierdem, als Ad-hoc-Regelung, den 
Betrag von 1 'onen Dollar brutto (99.569.800 Dollar 
netto) für den vom 1. Juli bis zum 30. November 
1995 auf die Mi n entsprechend der Zusammenset-
zung der. teilen, die in den Ziffern 3 und 4 der 
Resolution 43 2 estgelegt und von der Generalversamm-
lung in ihren 0 utionen 44/192 B, 45/269, 46/198 A und 
47/218 A und" Beschluß 48/472 A gelindert worden 
ist, und dabei . . Versammlungsresolution 49/19 B festge-
legte Bei U für das Jahr 1995 zu berOcksichtigen; 

t emer, daß im Einklang mit ihrer Resolu
j(j' eilige Guthaben der Mitgliedstaaten im 

foMs aus den für die Truppe gehilligten 
veranschJagten . ~abrnen aus der PersonaJabgabe in Höhe 
von 430.200 D~den Zeitraum vom 1. Juli bis ein
schlieBJiCh. 30. ov, 1995 auf die anteiligen Beitrlige der 
Mitgliedstaaten . Ziffer 13 anzurechnen ist; 

15. nimmJ von dem Beschluß des Generalsekre-
tärs, für die in 15 c) des Dokuments A/49/540/Add.4 
beschriebenen Ire ein Unterkonto des Sonderkontos für 
die Sehu . Vereinten Nationen einzurichten; 

16. bittet 
Sonderkontos 
Form von B 
neralsekretllr 

iwiJlige Beitrlige auf das Unterkonto des 
d e Schutztruppe der Vereinten Nationen in 

gen sowie in Form von für den Ge
Dienst- und Sachleistungen, die im 

F ung und den Finanzvorscbriften 
'(1 en zu verwalten sind; 

17. besch • die Prüfung der Frage, wie mit den nicht 
verbrauchten 'Ue ftIr den Zeitraum vom 1. Juli 1993 bis 
zum 30. 1994 zu verfahren ist, zurilckzusteUen, bis 
sie auf ihrer Thgung Gelegenheit bat. die in den 
DokumentenN 9 fAdd.2undA/49/540/Add.3entba1tenen 
Berichte sowie Bige AktoaIisierungen des Dokuments 
A/49/540/Add.3 ,die entsprechenden Berichte des Beraten-
den Aussch v llständig zu prüfen; 

iwiJlige Beitrllge für die Truppe in Form 
wie in Form von für den Generalsekretllr 
- und Sachleistungen, die je nach Bedarf 
von der Generalversammlung in ihren 

Resolutionen 43 vom 21. Dezember 1988,44/192 A vom 
21. Dezember 1 89 und 45/258 vom 3. Mai 1991 festgelegtlin 
Verfahren zu ten sind; 

19. besc . t.' Punkt "Finanzierung der Schutztruppe 
der Vereinten N '1en, der Operation der Vereinten Nationen 
zur WIederh II .1 g des Vertrauens in Kroatien, der Priiven-

tiveinsatztruppe der Vereinten Nationen und des Hauptquar
tiers der Friedenstruppen der Vereinten Nationen" in die 
vor1llufige Thgesordnung ihrer fllnfzigsten 1lIgung auf-
zwmebmen, 

106. Plerwrsitzung 
20. Juli 1995 

49/249. VerwaItungs- und !ums,"dtsteclndsche Aspekte der 
Fbumzlerung der FrIedenssJcheuliigseb,slllze der 
Vereinten Nationen 

A 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolution 3101 (XXVllI) vom 
11. Dezember 1973 und ihre splIteren Resolutionen betreffend 
die Zusammensetzung der bestehenden Gruppen, zuletzt 
Resolution 47/218 A vom 23. Dezember 1992, sowie ihren 
Beschluß 48/472 A vom 23. Dezember 1993, 

nach Eriullt des Ersuchens von BeIarus um seine Neuein
stofung von Gruppe B nach Gruppe C, 

1. begrl4ßt mit großer Genugtuung den freiwiJJigen 
Beschluß der Regierung Portogals. Portogal von Gruppe C 
nach Gruppe B neu einzustufen; 

2. beschJJe.ßt, als Ad-hoc-Regelung. von dem freiwilligen 
Beschluß der Regierung PortogaJs Kenntnis zu nehmen und 
Portugal den MitgliMstaate'l zuzuordnen, auf die in Ziffer 3 b) 
ihrer Resolution 43/232 vom 1. Mllrz 1989 Bezug genommen 
wird, und im Einklang mit diesem Beschluß seinen Anteil an 
den aus veranlagten Beitrilgen finanzierten Kosten für Frie
denssicherungseinslJtze auf der Grundlage der durch die 
Beitragstabelle bestimmten Siitze wie folgt aufzuteilen: 
35 Prozent ab 1. Juli 1995. SO Prozent im Jahr 1996,70 Pro
zent im Jahr 1997, 85 Prozent im Jahr 1998 und 100 Prozent 
im Jahr 1999 und in den darauffolgenden Jahren; 

3. beschlleßt lllIfJerdem, das Ersuchen von BeIarus um 
Neueinstofung von Gruppe B nach Gruppe C auf ihrer 
wiederaufgenommenen neunundvierzigsten Thgung zu prüfen 
und spätestens auf ihrer fDnfzigsten Thgung einen Beschluß 
darf1ber ZU fassen. 

B 

Die Generalversammlung, 

106. Plerwrsitzung 
20. Ju/l1995 

unter Hinweis auf ihre Resolution 3101 (XXVllI) vom 
11. Dezember 1973 und ihre spllleren Resolutionen betreffend 
die Zl1sammeosetzung der Gruppen für die Aufteilung der 
Ausgaben für FriedenssicherungseinslJtze. zuletzt Resolution 
47/218 A vom 23. Dezember 1992, sowie ihren Beschluß 
48/472 A vom 23. Dezember 1993, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 49/249 A vom 
20. Juli 1995 und ihren Beschluß 49/470 A vom 23. Dezember 
1994, 



34 

unter BeriJcksichligung der entsprechenden Bestimmungen 
im Bericht des Fünften Ausschusses vom 19. Juli 1995 über 
die verwaltungs- und haushaltstechnischen Aspekte der 
Fmanzierung der Friedenssicherungseinslltze der Vereinten 
Natiunen", 

nach Behandlung des Ersuchens von Belarus um seine 
Neueinstufung von Gruppe B nach Gruppe C, 

in Anbetracht dessen, daß die Hochrangige, allen Mitglied
staaten offenstehende Arbeitsgruppe für die FinMzlage der 
Vereinten Nationen unter anderem Fragen prüft, die für diese 
Angelegenheit von Belang sind, und im Hinblick auf die 
unterschiedlichen Auffassungen, die darüber zum Ausdruck 
gebracht wurden, 

1. beschließt, als Ad-hoc-Sonderregelung, Belarus den 
M'1gIiedstaaten znznordnen, auf die in Ziffer 3 c) der Resolu
tion 43/232 der Generalversammlung vom 1. März 1989 
Bezug genommen wird, wobei sie davon ausgeht, daß die 
Verringerung der Beiträge in U8-Do11ar, mit denen Be\arus ab 
1. Juli 1995 veranlagt wird, den zusätzlichen Betriigen in 
U8-DolIar entspricht, mit denen Portugal gemäß Versamm
lungsresolution 491249 A veranlagt wird, mit der Maßgabe, 
daß dieser Beschluß nach Bedarf angepaßt wird, um ihn mit 
kilnftigen einschlägigen Beschlüssen der Generalversammlung 
in Einklang zu bringen; 

2. nimmt Kenntnis von der erldärten Absicht Be\arus' 
betreffend die Handhabung seiner Zablungsr6ckstllnde. 

107. Plenarsilzung 
14. September 1995 

491250. UnteIstiilz""gsknuto filr FrledeDSSleherungseln
sätze 

Die Generalversammlung, 

Ullter Hinweis auf ihre Resolutionen 45/258 vom 3. Mai 
1991, 47/218 A vom 23. Dezember 1992, 48/226 A vom 
23. Dezember 1993,48/226 B vom 5. April 1994 und 48/226 
C vom 29. Juli 1994 und die Beschlüsse 48/489 vom 8. Juli 
1994 und 49/469 vom 23. Dezember 1994, 

nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über 
das Unterstlltzungskoto für Friedenssicherungseinslitze" und 
der entsprechenden Berichte des Beratenden Ausschusses für 
Verwaltungs- und Haushaltsfragen", 

erneut erkliirend, daß die Verwaltung und die Haushalts
tlIhrung der Friedenssicherungseinsiltze weiter verbessert 
werden müssen, 

1. schließt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser 
Resolution den Bemerkungen und Empfehlungen im Bericht 

., A/49/947. 
" A/451493. A/47/6S5 und Korr.!. A/48/470/Add.!, A/C.5I48169 sowie 

A/49n17und Korr.! und 2. 
51 A/4518O!. A/47199O. A/481757. A/411/9SS. A/49mS und A/49/904. 

des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushalts
fragen" an; 

2. beschll4lt, daß die Mittel des Unleisliltzungskontos 
für den ausschließIicbe'! Zweck der Finanzierung des Bedarfs 
an personellen und nichtpersonellen Ressourcen zur UntersliIt
zung der Friedenssicherungseinsätze am Amtssitz zu verwen
den sind und daß jede Änderung dieser Einschtinkung der 
vorherigen ZUstimmung der Generalversammlung bedarf; 

3. beschließt a1f/Jerdem, den derzeitigen Finanzierungs
modus des Unleisliltzungskuntos in Höhe von 8,5 Prozent der 
geschätzlen Kosten für den zivilen Anteil jedes Friedens
sicherung8"insatzes beizubehalten, mit der Maßgabe, daß 
dieser Prozentsatz jlihrlich und erstmals spätestens im Frilhjabr 
1996 überprüft wird, wobei der vom Rat der Rechnungsprüfer 
vorzulegende Bericbt zu berUcksichtigen ist; 

4. bekrllftigt, daß nach Genehmigung des Haushalts eines 
Friedenssicberungseinsatzes die so genehmigten Beträge in 
bezog auf das Unleisliltzungskonto bewilligte Mittel sind und 
damit dem Generalsekretär zur Verfilgung stehen, vorbehalt
lich der von der Generalversammlung festgelegten konkreten 
Verwendung und Zweckbestimmung; 

5. bekr/ifllgt CU4/krdem, daß die Höhe der Mittel ein
deutig von den Einnahmen im Untersliltzungskonto abhiagt 
und daß es daher dem Genem1sekretiir obliegt, sicherzustellen, 
daß der Betrag der Einnabmen im Untersliltzungskonto zu 
keinem Zeitpunkt überschritten wird; 

6. beschli~, daß der Generalsekretär der Generalver
sammlung über den Beratenden Ausschuß einmal jllbrlich 
einen Bericht zur Prüfung und Annalune vorlegt, der Angaben 
über die Verwendung der Mittel des Untersliltzungskontos im 
vorangegangenen Kalendetjabr und über die vorgesch1agenen 
Ausgaben für den anscbließenden Zwölfmonatszeitraum ab 
dem 1. Juli entblIIt und worio die vorgeschlagenen Planstellen, 
einschließlicb einer tabellarischen Darstellung der Besoldungs
gruppenstruktor, und die voraussichtlichen Ausgsben für den 
nicht dienstpostenbezogenen Mittelbedarf nach Ausgabenart 
angeführt werden; 

7. beschUtiflt a1f/Jerdem, unter Berücksichtigung der 
erwähnten Verantwortung des Generalsekretärs, sicher
zustellen, daß die AusglIben von den Hinnabmen gedeckt 
werden, den Generalsekretär zu ermächtigen, Dienstposten zu 
verlegen und zu streichen, je nach dem Bedarf an den jeweili
gen Funktionen, und ersucbt ihn, der Generalversammlung zu 
Informationszwecken darüber alle sechs Monate Bericht zu 
erstatten; 

8. beschJi4lt ferner, daß Die~ die aus dem 
Untersliltzungskonto finanziert werden, in Übereinstimmung 
mit der Charta der Vereinten Nationen, der Finanzordnung und 
den Finanzvorschriften der Vereinten Nationen, dem Personal
statut und der Personalordaung der Vereinten Nationen und 
den einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung zu 
besetzen und zu verwalten sind, einscbließlich gegebenenfalls 
der Einstufung und Ausschreibung von Posten, die für mehr 
als neunzig Tage bewilligt wurden; 

" A/49/904. 
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9. ersucht Rat der Recbnungsprllfer, bis zum 
31. Oktober 199 . Generalversammlung einen vor1liufigen 
Bericht über . l1hrung des Unterstl1tzungskontos vor-
zulegen, unter auch über die Angemessenheit der 
F"manzierung . g , . chts der gemachten Erfahrungen, unter 
BerIlcksiCh . g' von zuständigen zwischenstaatUchen 
Organen getro . n Maßnahmen, des entsprechenden 
konsequenten der H\IIlUIII1"eSSOurcen für die von der 
Versammlung en bmigten Zwecke und der Bestätigung 
dessen, daß die . hen Regelungen für die AnsteIlnng 
von Personal • g mit der befristeten Natur der 
Dienstposten 

11. gene 
Beibehaltung 
Kenntnis von 
Höheren . 

Mitgliedstaaten auf unentgeltlicher Basis 
n gsdienste innerhalb der Haupt-

• herungseinsätze bereitstellen, und 

~
. 7 ihrer Resolution 481226 C ent-
den GeneraIsekretli 

gi, für den Zeitraum ab 1. Juli 1995 die 
3 bereits bewilligten Posten und nimmt 
, erlegung von 10 Poaten (5 Posten des 
. d S Posten des Allgemeinen Dienstes) 

tungs- und UnterstUtzungsilienst der 
g und Logistik der F.,ldeinslitze der 

. edenssicherungaeinslltze zur Abteilung 
Recbnun (3 Posten des Höheren Dienstes und 2 Posten 
des Allgemein Di ) sowie zur Abteilung F"manzierung 
von Friedenssi h insätzen (2 Posten des Höheren 
Dienstes und 3 os des Allgemeinen Dienstes) der Haupt-
abteilung Verw : g und Management; 

, 

gt: rdem auanahmsweise für den Zeitraum 
b zum 31. Januar 1996 die Umwandlung 

Zeitpersonal in befriatete Dienstposten, 
e vom GeneraIsekretIi in seinem Bericht'" 

orgo~~eJlCI4;Z' ecke unter anderem auch zur Ausstattung 
, Iizei mit Personal, mit der Maßgabe, daß 

diese Dienstposten besetzende Personal 
~aufem, sofern die Generalversammlung 

t~ eine die Behandlung dieses Personal
des Herbatteils ihrer fllnfzigsten Thgung 

einer g I terzogen wird, und zwar auf der Grundla-
ge von ci>. onen, die vom Genera1sekretli im 
Rahmen der . legten Verfahren bereitgestellt werden, 
unter anderem . in Ziffer 12 genannten 61 Dienstposten 
(unter hließlich einl'& Organigramms mit 
Angaben über ·tige Anzahl, die Besoldungsgruppe 
und die Funkti DienS1[los!en), sowie auf der Grundlage 
des in Ziffer 3 an eforderten Berichts des RatI'& der Rech
nungsprilfer; 

14. geM Ist,·e Mittel für Zeitpersonal, einscbließUch 
der Position des So beraters des GeneraIsekre1It (319.600 
US-Dollar), (157.500 Dollar), Dienstreisen 
(90.000 Dollar A i1dung (372.500 Dollar) und Gemein
same Dienste 4. 8.200 Dollar) für den Zeitraum vom 
1. April bis 3 Dezember 1995. 

i 
I 

106. Plenarsilvmg 
20. Juli 1995 

4'/251. FInanzIerung des InternationaIen Strafgerfdrts zur 
VerfoJguug der Personen, die fiir V6Ikermord und 
andere schwere Verstöße gegen das bumanltl[re 
VlIlkerrecht Im Hoheitsgebiet Rnandaa zwischen 
dem 1. Jannar 1994 und dem 31. Dezember 1994 
verantwortllch sind, sowie mand!seher Staats
angeb.lIrIgeJ; die fDr wlIhrend desselben ZeItranms 
Im Hoheitsgebiet von Nacltbarstaaten begangenen 
Villkermord und andere derartige VerstlIße ver
antwortlich sind 

Die Generalversammlung, 

1IQCh Beluuullung der Resolution 955 (1994) des Si
cherheitsrats vom 8. November 1994 über die Einrichtung des 
lnternationa\en Stmfgerichts zur Verl'olgung der Personen, die 
für Völkermord und andere schwere Verstöße gegen das 
humanitllre VöJkerrecht im Hoheitsgebiet Ruandas zwischen 
dem 1. Januar 1994 und dem 31. Dezember 1994 verant
wortlich sind, sowie ruandischer Staatsangehöriger, die für 
wtihrend desselben Zeitrauma im Hoheitsgebiet von Nachbar
ataaten begangenen Völkermord und andere derartige Verstöße 
verantwortlich sind, worin der Rat das Statut des Interna
tionalen Gerichts für Ruanda verabscbiedet hat, 

sowie 1IQCh Beluuullung der Resolution 977 (1995) des 
SicherheitsIats vom 22. Februar 1995, in der der Rat be
schlossen hat, daß vorbehaltlich des Abschlusses entsprechen
der Vereinbarnngen zwischen den Vereinten Nationen und der 
Regierung der Vereinigten Republik 1lmsania das Interna
tionale Gericht für Ruanda seinen Sitz in Aruscha haben wird, 

ferner nach Behtuullung des Berichts des Generalsekretärs 
über die F"manzierung des Internationalen Gerichts für 
Rnanda'" sowie der diesbezüglichen Bemerkungen und 
Empfehlungen des Vorsitzenden des Beratenden Ausschusses 
für Verwaltungs- und Hausbaltsfragen"', 

unter Berflckstchttgung der von den Mitgliedstaaten im 
FOnften Ansschuß der Generalversammlnng zum Ausdruck 
gebrachten Auffassungen"', 

1. schließt steh vorbehaltlich der Bestimmungen dieser 
Resolution den von dem Vorsitzenden des Ausschusses 
vorgelegten Bemerkungan und Empfehlungen des Beratenden 
Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen an; 

2. betont, wie wichtig es ist, daß das Internationale 
S1rIIfgericht zur Verfolgung der Personen, die für Völkermord 
und andere schwere Verstöße gegen das humanitllre Völker
recht im Hoheitsgebiet Ruandas zwischen dem 1. Januar 1994 
und dem 31. Dezember 1994 verantwortlich sind, sowie 
ruandischer Staatsangehöriger, die für während desselben 
Zeitrauma im Hoheitsgebiet von Nachbarstaaten begangenen 
Völkermord und andere derartige Verstöße verantwortlich 
sind, Ober eine gesicherte und stabile F"manzierung vert1lgt, 
damit 1'& seine Aufgaben vollstllndig und wirksam ert1IIlen 
kann; 

3. beschließt, daß die Ausgaben des Internationalen 
Gerichts für Ruanda aua zusiltzlichen Mitteln auf der Grundla-

" Alc.sJ49168 • 
.. SIehe AIC.5I49JSR.6S. 
" Siehe AlC.5I49JSR.6S und 66. 
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ge der veranlagten Beiträge zu bestreiten und durch ein eigenes 
Sonderkonto außerhalb des ordentlichen Haushalts zu fi
nanzieren sind; 

4. beschließt flI4jerdem, auf dem Sonderkonto fiIr das 
Internationale Gericht fiIr Ruanda fiIr den Zeitraum bis zum 
31. Oktober 1995 einen Betrag von insgesamt 13.467.300 US
Dollar brutto (12.914.900 Dollar netto) bereitzustellen, worin 
die vom Beratenden Ausschuß genehmigte Ausgabe- bezie
hungsweise Verpflichtungsermächtigung von 2914.900 DoIIar 
eingeschlossen ist; 

5. beschließtfemer, als Ad-hoc- und Ansnahmeregelung, 
daß die Mitgliedstaaten unbeschadet der Bestimmungen von 
Ziffer 12 ihrer Resolution 49120 B vom 12 Juli 1995 auf ihren 
jeweiligen Anteil an den Guthaben aus frnheren· Haushalten 
der Hilfsmission der Vereinten Nationen fiIr Ruanda in einer 
Gesamthöhe von 6.733.650 Dollar brutto (6.457.450 Dn11ar 
netto) verzichten und infolgedessen einer Anhebung der 
veranlagten Beiträge fiIr einen kI1nftigen Haushaltszeitraum 
der HUfsmission um einen Betrag in gleicher Höhe 7tJstimmen, 
der vom Sonderkonto der Hilfsmission der Vereinten Nationen 
fiIr Ruanda auf das Sonderkonto des Internationalen Gerichts 
fiIr Ruanda zu ü!lerweisen ist; 

" 

6. beschließt, den Betrag von 6.733.650 Dollar brutto 
(6.457.450 Dollar netto) filrdenZeitraum bis zum 31. Oktober 
1995 im Einklang mit der in ihrer Resolution 49/19 B vom 
23. Dezember 1994 festgelegten Beitragstabelle fiIr das Jahr 
1995 anteiImäßig auf die Mitgliedstaaten aufzuteilen; 

7. beschließt flI4jerdem, daß im Einklang mit ihrer 
Resolution 973 (X) vom 15. Dezember 1955 das jeweilige 
Guthaben der Mitgliedstaaten im Steueransgleicbsfonds aus 
den veranschlagten Einnahmen aus der Personalabgabe in 
Höhe von 552.400 Dollar fiIr den Zeitraum bis zum 
31. Oktober 1995, die fiIr das Internationale Gericht fiIr 
Ruanda gebilligt worden sind, auf die anteiligen Beiträge der 
Mitgliedstaaten nach Ziffer 6 anzurechnen ist; 

8. beschließt ferner, daß unheschadet der Bestimnumgen 
von Ziffer 12 der Resolution 49120 B die fiIr das in Ziffer 3 
genannte Sonderkonto zu bewilligenden Mittel fiIr den Zeit
raum vom 1. November bis zum 31. Dezember 1995 und fiIr 
den Zweijahreszeitraum 1996-1997, deren Höhe wilhrend ihrer 
fünfzigsten Tagung festzusetzen Ist, ebenfalls auf die in den 
Ziffern 5 und 6 vorgesehene Weise zu finanzieren sind; 

9. beschließt, den Bericht des Generalsekretärs auf ihrer 
fünfzigsten Tagung weiter zu behandeln und dabei auch 

aktualisierte Informationen über die Einrichtung des interna
tionalen Gerichts fiIr Ruanda und den in diesem Zusammen
hang gegebenen Bedarf zu prüfen; 

10. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer fünfzigsten Tagung einen Bericht über den Mittelbe
darf des Internationalen Gerichts fiIr Ruanda fiIr den Zwei
jahreszeitraum 1996-1997 vorzu1egen; 

11. ermlichtlgt den Generalsekretllr, die erforderlichen 
Regelungen zu treffen, einschließlich der Unterzeichnung 
eines Mietvertrages und der Erteilung von Bauanfträgen fiIr 
die Räumlichkeiten des Internationalen Gerichts fiIr Ruanda 
sowie der Gewllhrung von Dienstvertrligen fiIr bis zu zwölf 
Monate, um sicherzustellen, daß dem Gericht angemessene 
Einrichtungen und das erfonlerliche Personal zur Verfügung 
stehen, und der Generalversammlung bierüber Bericht zu 
erstatten; 

12. begrqJJt die bereits geleisteten Beitrllge an den 
Freiwilligen Fonds zur Unterstützung der Tlltigkeit des mit 
Resolution 955 (1994) des Sicherheitsmts eingerichteten 
Internationalen Gerichts fiIr Ruanda und bittet die Mitglied
staaten und andere interessierte Parteien um freiwi11ige 
Beiträge fiIr das Internationale Gericht in Form von Barzah
lungen sowie in Form von fiIr den Generalsekretllr annehm
baren Dienst- und Sachleistungen; 

13. beschließt, den Finanzierungsmodus fiIr das interna
tionale Gericht fiIr Ruanda auf ihrer zweiundfünfzigsten 
Tagung zu überprüfen; 

1~. ersucht den Generalsekretllr, sm Ende eines jeden 
Zweijahreszeitraums, splltestens aber im Mai 1996 beziehungs
weise im Mai 1998, einen Haushaltsvo11zugsbericht vor
zulegen; 

15. beschließt, den Punkt "Fmanzierung des interna
tionalen Strafgerichts zur Verfolgung der Personen, die fiIr 
Völkermnnl und andere schwere Verstöße gegen das humani
täre Vö1kerrecht im Hoheitsgebiet Ruandas zwischen dem 
1. Januar 1994 und dem 31. Dezember 1994 verantwortlich 
sind, sowie ruandischer Stantsangehöriger, die fiIr wiihrend 
desselben Zeitraums im Hoheitsgebiet von Nachbarstaaten 
begangenen Völkermnnl und andere derartige Verstöße 
verantwortlich sind" in die vorläufige Thgesordnung ihrer 
filnfzigsten Tagung aufzunehmen. 

106. Plenarsilzung 
20. Ju/11995 
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A. WAHLEN UND ERNENNUNGEN 

leDDjmjj von Mitgliedern des Beratenden Aus. 
Verwaltnngs. nnd Haushaltsfragen 

Auf ihrer 106 I ~ am 20. Juli 1995 ernannte die 
Generalv ~ auf Empfehlung des FUnften Aus-
schusses' Wo gl töckl (Deutschland) fIlr eine am 20. Juli 
1995 beginnen e d am 31. Dezember 1995 endende 
Amtszeit' zum . ied des Beratenden Ausschusses fIlr 
Verwaltungs- un altsfragen. 

Damit geh dem Beratenden Ausschuß fIlr 
Verwaltungs- altsfragen folgende Mitglieder an: 
Ahmad FIUhi RI (Syrische Arabische Republik)·.·. 
loan BARAC ( ien)···. Leonid Efimovich BIDNYI 
(Russische F: n)··. G6rard BIRAUD (Frankreich)·. 
Simon Khoam (Kamerun)··. Jorge J086 
DUHALT (U ) • Inga Eriksson FOGH (Schweden)··. 
Nonna GÖIC ESTENOZ (Kuba)··. Yuji KUMAMA-
RU (Japan)·. e MAIOA (Mali)···. E. Besley 
MAYCOCK ( rb ~) •• *. C. S. M. MSELLE (Vereinigte 
Republik11ms ) *.. Ranjit RAE (Indien)·. Linda S. 
SHENWICK (14 re' igte Staaten von Amerika)··. Wolfgang 
STÖCKL CD .. und YU Mengjia (China)·. 

• ~bls31. 1995. 
.. ~bls31. 1996. 

... ~bls31. 1997. 

von Mitgliedern des BeItragsaus. 

Aufihrer98.1e . gamlO.Märzl995emanntedie 
Generalv ~ auf Empfehlung des Fünften Aus
schusses' Enriq e oret Echeverrfa (Kuba) fIlr eine am 
10. März 1995 . nde und am 31. Dezember 1995 
endende Amts t Mitglied des Beitragsansschusses. 

Damit gehöre , Beitragsausschuß folgende Mitglieder 
an: Thrak B . A (Tunesien)·. UIdis BLUKIS 
(Lettland)···. S 0 CHAPARRO RUIZ (Chile)·. Yuri A. 
CHULKOV ( s he FiJderation)· •• David BTUKET 
(Uganda) •• •• eU witt FRANClS (Australien)·. Igor V. 
ooUMID!lNY U rJJne)···. Wllliam Grant (Vereinigte 
Staaten von Ame •••• Alvador GURGEL DE ALENCAR 
(BrosiUen)··. KAWA! (Japan)···. U Yong 
(China) ••• Van MENON (Slngapur)·.·. Eurique 
MORET E (Kuba)·. Mohamed Mahmoud 

I A/49/432/A 
, Damit \wd 49/309 In Abschnitt IX.A des 0jfIzIe1lml 

Protokolls dtJr Gene g. Neunundvierzigste Tagung. Beilage 49 
(A/49/49l. Bd. I zu _JL ~9/309 A. 

, A/49/6YI/Add. .= ... 4. 

OULD EL GHAOtmI (Mauretanien)·. Dimitri RALUS 
(Grlechenland)*. Ugo SESSI (Italien)··. Agha SHAHl 
(Pakistan)·· und Adrien TEIRUNCK (Belgien)··. 

• AmtszoIt bis 31. Dezember 1995. 
•• AmtszoIt bis 31. Dezember 1996. 

••• AmtszoIt bis 31. ))ewnber 1997. 

49/314. Emennnngvon Mitgliedern des Ausschussesfilr 
das PensioDSWesen der Vereinten Nationen 

Aufihrer97. Plenarsitzung am 28. Februar 1995 ernannte 
die Generalversammlung nuf Empfehlung des Fünften Aus
schusses" die folgenden Personen fIlr eine am 31. Dezember 
1997 endende, dreijlihrige Amtszeit zu Mitgliedern des 
Ausschusses fIlr das Pensionswesen der Vereinten Nationen: 
V1jay Gokhale (Indien) und Carlos Dante Riva (Argentinien). 

Damit gehören dem Ausschuß fIlr das Pensionswesen der 
Vereinten Nationen auf Ernennung durch die Generalver· 
sammlung fIlr eine am 31. Dezember 1997 endende. dreijlih. 
rige Amtszeit folgende Personen an: VJjay OOKHALE 
(Indien). Tadanori INOMATA (Japan). Vladimir v. 
KUZNETSOV (Russische FiJderation). Philip Richard Okanda 
OWADE (Kenia). Carlos Dante RIVA (Argentlnien). Susan 
SHEAROUSE (Vereinigte Staaten von Amerika). C1ive SlTIT 
(Vereinigtes KiJnigrelch Großbritannien und Nordirland) und 
EI Hassane ZAHID (Marokko). 

4'/316. Wahl VDD zwölf MitglIedern des WeitemlIbrnngs. 
rats 

Auf ihrer 97. Plenarsitzung am 28. Februar 1995 wIihIte die 
Generalversammlung auf der Grundlage der Wahlvorschllige 
des Wirtschafts- und SoziaInits7 und gemäß Ziffer 8 ihrer 
Resolution 3348 (XXIX) vom 17. Dezember 1974 Albanien 
fIlr eine am 28. Februar 1995 beginnende und am 
31. Dezember 1997 endende, dreijlihrige Amtszeit zum 
Mitglied des Welternlihrungsrats. 

Auf derselben Sitzung beschloß die Generalversammluilg. 
den Punkt 16 a) auf der Thgesordnung ihrer neunundvierzig
sten Tagung ZU belassen. um ZU einem späteren Zeitpunkt 

• Damit wird der Besoh1u1I 491314 In Abschnitt IX.A des 0jfIzIeIImI 
Protokolls dtJr Generalversmnmlung, Neunundvlerztg8te Tagung. Beilage 49 
(A/49/49l, Bd. I zu Beschluß 49/314 A. 

• A/49/6S6/Add.1.Zlffer4. 
, Damit wird der Besoh1u1I 49/316 In Abschnitt IX.A des 0jfIzIeIImI 

ProtokJJlls dtJr Generalvenammlung, Neunundvlerztg8te Tagung, Beilage 49 
(A149/49l, Bd.I zu Besoh1u1I491316 A. 

7 Siebe BescbIulI des __ und SozlaInus 1!l9SJ202 vom 9. Febtuar 
1995; _ auch A/49f11i1l1Add. 2. 
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Wahlen fIir die zwei noch nicht besetzten Sitze im WeIt
ernährungsrat fIir die neunundvierzigste Tagung sowie fIir die 
zwei noch nicht besetzten Sitze fIir die achtundvierzigste 
Thgung abzuhalten. 

Damit gehören dem Weltemäbrungsrat die folgenden 
zweiunddreißig Mitgliedstaaten 80: ALBANIEN.··. ANGOLA···. BANGLADESCH* •• BRASD..IEN ••• CIllNA··. 
DOMlNIKANlSCHE REPUBLIK···. ECUADOR·. 
FRANKREICH.. GUINEA-BISSAU·. HONDURAS···. 
INDIEN·. lNDONESIEN···. IRAN (ISLAMISCHE RE
PUBLIK)·. ITALIEN·. JAPAN*. KENIA.... KOLUM
BIEN···. LIBERIA··. MALAWI··. MARSHALLIN
SELN* ••• MEXIKO··. NIGERIA·. NORWEGEN". PAKI
STAN... PERU·. RUSSISCHE FÖDERATION···. SU
DAN**. TUNESIEN·. TÜRKEI**. UGANDA···. UN
GARN. und VEREINIGTE STAAIEN VON AMERIKA··. 

• AmtszeIt bis 31. De:zem!>er 1995. 
•• AmtszeIt bis 31. De:zem!>er 1996. 

... AmtszeIt bis 31. De:zem!>er 1997. 

49/318. Ernennung von Mitgliedern des Konferenzaus· 
schusses 

B' 

Auf ihrer 96. Plenarsitzung am 26. J80uar 1!1!15 nahm die 
Generalversammlung Kenntnis von der von ihrem Präsidenten 
im ~h1uß an weitere Konsultationen mit den jeweiligen 
ReglOnaigruppen vorgenommenen Emennun~ der Bahamas 
und der Islamischen Republik Iran zu Mitgliedern des Konfe.. 
ren v!1Isschusses fIir eine am 31. Dezember 1997 endende 
Amtszeit 

C 

Auf ihrer 97. Plenarsitzung am 28. Februar 1!1!15 nahm die 
Generalversammlung Kenntnis von der von ihrem Präsidenten 
im ~h1uß an weitere Konsultationen mit der zustIlndigen 
RegIOnalgruppe vorgenommenen ErnennunglO von St Vmcent 
und ~ Grenadinen zum Mitglied des Konferenzausschusses 
fIir eme am 31. Dezember 1997 endende Amtszeit 

Damit gehören dem Konferenzausschuß die folgenden 
einundzwanzig Mitgliedstaaten an: ÄGYPTEN*·. BAHAMAS···. BELGIEN···. CHILE··. FIDSCHI·. FRANK
REICH··. GABUN*·. GHANA···. GRENADA •• IRAN 
(ISLAMISCHE REPUBLIK)···. JAPAN··. JORDANlEN·. 
LETILAND···. MAROKKO •• NIGER". ÖSTERREICH •• 
PAKISTAN··. RUSSISCHE FÖDERATION.·. SENE
GAE···. ST. VINCENT UND DIE GRENADINEN··. und 
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA·. 

• . AmtszeIt bis 31. De:zem!>er 1995. 
•• AmtszeIt bis 31. De:zem!>er 1996. 

••• AmtszeIt bis 31. De:zem!>er 1997. 

• Damit wild der BescbloB 491318 in _ IX.A des o.tJI<k/len =. :~Ia:"~~.,;:eunund'""Tdgste TaJiUIIII. Beilage 49 

, SieII10 Af49/I09. 
10 SleheAf49/109/Add.1. 

49/322. Wahl eines MitglIeds des InternatIonalen Gerichts
hofs 

A 

Die Generalversammlung auf ihrer 96. Plenarsitzung am 
26. Januar 1!1!15 und der Sicherheitsrat auf seiner 3493. Sit· 
zung desselben Datums wlihlten gemiiß den Artikeln 2 bis 4 
7 bis 12 sowie 14 und 15 des Statuts des International~ 
Gerichtshofs. gemiiß den Regeln 150 und 151 der Geschäfts.. 
ordnung der Versammlung und gemiiß den Regeln 40 und 61 
der !orUiufi~ ~~dnung ~ Rates unabhängig 
vonemander em Mitglied des Gerichtshofs fIir eine am 
5. Februar 1997 endende Amtszeit, um den dureh den Tod von 
Nilrolai Konstantinovich Thrassov (Russische Föderation) 
freigewordenen Sitz zu besetzen". Folgende Person wurde 
gewlihlt: VIadlen S. Vereshchetin (Russische Föderation). 

B 

Die Generalversammlung auf ihrer 104. Plenarsitzung am 
21. Juni 1995 und der Sicherheitsrat auf seiner 3546. Sitzung 
desselben Datums wlihlten gemiiß den Artikeln 2 bis 4 7 bis 
12 sowie 14 und 15 des Statuts des Internationalen aerichts
hofs, gemiiß den Regeln 150 und 151 der Geschäftsordnung 
der Versammlung und gemiiß den Regeln 40 und 61 der 
vorläufigen Geschäftsordnung des Rates unabhängig vonein
ander ein Mitglied des Gerichtshofs fIir eine am 5. Februar 
1997 endende Amtszeit, um den durch den Tod von Roberto 
Ago (Italien) freill\lwordenen Sitz zu besetzen". Folgeode 
Person wurde gewlihlt: Luigi Ferrari Bravo (Italien). 

C 

Die Generalversammlung auf ihrer 105. Plenarsitzung am 
12. Juli 1995 und der Sicherheitsrat auf seiner 3552. Sitzung 
desselben Datums wlihlten gemiiß den Artikeln 2 bis 4 7 bis 
12 sowie 14 und 15 des Statuts des Internationalen Gerichts
hofs, gemiiß den Regeln 150 und 151 der Geschllftsordnung 
der Versammlung und gemiiß den Regeln 40 und 61 der 
vorläufigen Geschäftsordnung des Rates unabhängig vonein
ander ein Mitglied des Geriehtshofs fOr eine am 5. Februar 
2000 endende Amtszeit, um den mit dem Rücktritt von Sir 
Robert Yewdall Jennings (Vereinigtes Königreich Groß. 
britannien und Nordirland) freigewordenen Sitz zu besetzen". 
Folgende Person wurde gewählt: Rosalyn Higgins (Vereinigtes 
Königreich Großbritannien und Nordirland). 

Damit gehören dem Internationalen Gerichtshnf folgende 
Mitglieder an: Mobammed BEDJAOUI (Algerlen)*. Präsident; 
Stephen M. SCHWEBEL (Vereinigte Stoo.ten von Amerika)" 
Vizepräsident; Shigeru ODA (Japan)·"·. Giloort 
GUILLAUME (Frankrelch) ••• Mohamed SHAHABUDDEEN 
(Gurana)·. Andr6s AGUILAR MAWDSLEY (Venezuela)·". 
Christopher WEERAMANTRY (Sri Lanka)"*. Raymond 
RANJEVA (Madagaskar)... G6za HERCZBGH (Un
garn)···. sm Jiuyong (China).... Carl-August 
FLEISCHHAUER (Deutschlarul)· ••• Abdul G. KOROMA 
(Sierra Leone).··. VIadlen S. VERESHCHETIN (Russische 

11 N491827.sn99S/33, N49JB28.S/199S/34 und Add.1, N49m.9-
S/199S/3S und N491837..SfI99sn4. 

u N49f909.S/1995/448, N49/910..Sf199S/449, Af49/9U.sn995/450 und 
N49/921..Sf199S/490 und Add.1. 

u N49/931.sn99S/S27. N49/932..Sf19951528, Af49/933..Sfl99S/529 und 
N49/94O..Sf1995/SS6 und Add.1. 
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F6t1eratl,on)*. .• Ferrari. BRAVO (Italien). und Rosalyn 
lllGGJIIJS (14 ''gteS KOnlgreich GroßbrltllnnJen und 
Nordirlfiru;l)** • 

desselben Zeitraums Im HoheItsgebiet von Nach
barstaaten begaugenen VMkennord und undere 
derartige Verstliße verantwortlich sind 

• I l"IIIliZIIIIi bis • FebnJar 1997. 
.jUDI_ ~ • FeJiruar 2000. 

bls

1 

. FebnJar2003. 
•• ... 

49/323. i===' :vo=n~fIInfundzwanzIg: MltgUedern der ~ Ad-hoc-ArbeIIsgt uppe zur 
des Grundsatzes der ZallInngsf/lhlg-

keIt 

ADt' ihrer 103. Plenarsitzung am 24. und 25. Mai 1995 
wilblte die Generalversammlung im Einklang mit Artikel 12 
des Statuls des Internationalen Gerichts ffIr Ruanda" die 
folgenden sechs Personen ffIr eine mit zweimonatiger Vor
ankOndigung kurz vor der Verfahrenseröffnung beginnende 
vierjllhrige Amtszeit zu 'Richtern der Strafkammern des 
InternationaJen Strafgerichts zur Verfolgung der Personen, die 
ffIr Völkermord und undere schwere Verstöße gegen das 
humanilllre Völkerrecht im Hoheitsgebiet Ruandas zwischen 
dem 1. 1anuar 1994 und dem 31. Dezember 1994 verant
wortlich sind, sowie ruandiscber Staatsangehöriger, die ffIr 
während desselben Zeitraums im Hoheitsgebiet von Nachbar
~ begangenen Völkermord und andere derartige Verst6ße 
verantwortlich sind: Lennart ASPEGRBN (Schweden), Larty 
KAMA (Senegal). T. H. KHAN (Bong/adesch), Yakov A. 
OSTROVSKY (Russische FIJderation), Navanethem PILLAY 
(SiJdqfrika) und W"tlliam H. SEKULE (Vereinigte Republik 
TansanIa). 

~eraJ~ihr~i!lC97=. a~=~ vorg'; 

199511f1i fo1~g ~1=: der geutIIß 
richteten, Z • 

49/325. BestlItigung der Ernennung des Generalsekretilrs 
der Band""- und EntwickbmgskoDt'erenz der 
Vereinten Nationen 

Auf ihrer 107. Plenarsitzung am 14. September 1995 
bestlItigte die Generalversammlung auf Vorschlag des Ge
neralsekretiirs" die Ernennung von Rubens Ricupero zum 

sedIs Richtern des lDtematIona1en Generalsekretii:r der Handels- und EntwicklungskoDt'erenz der 

YII 
das 

zur VerfoJgnng der Persoueu, die fiIr Vereinten Nationen ffIr eine am 15. September 1995 beginnen
und undere schwere VerstIIße gegen de und am 14. September 1999 endende vierjllhrige Amtszeit 

VIIIkerreebt Im Hoheftsgebiet 
dem L JIUIlI81' 1994 und dem 

1994 verantwortlich sind, sowie "J!mnIntIon 9S5 (1994) des Slchethelts! .... AnIago. 
Staatsangehllrlgw.; die fiIr wIIhrend "SIehe Al49f1.42. . 

31. 

B. SONSTIGE BESCHLÖSSE 

B~ ulme Oberwei.wmg an lIiIum HIIU]1Iaua8c1ufJ 

49/402. t:t~,~der~'llI~g:es::"rdnnng und Zuwelsuug der 

BIO 

Ir ~~t::. :::g am 28. Februar 1995 beschloß 
.V< ung auf Vorschlag des Generalsekretlirsl1

, 

die Anwendung von Regel 40 der 
ZusaIzgegenstan "Finanzierung des 

Mr&eriichts zur Verfolgung der Personen, die 
uD andere schwere Verstöße gegen das hu

'6lb~\ltim Hoheitsgebiet Ruandas zwischen dem 
dem 31. Dezember 1994 verantwortllch 

e :==ber Staatsangehöriger, die ffIr wilbrend 
Z I im Hoheitsgebiet von Nschbarstaaten 

'ordund andere derartige Verst6ße verant-

wort1ich sind" lu die 'Thgesordnung ihrer neunundvierzigsten 
'.llIgung mri'zlluebmen und ihn dem Filuften Ausschuß zu
zuweisen. 

Auf derselben Sitzung beschloß die Generalver
sammlung iWf Vorschlag des Generalsekretäml8

, unter Ver
zicht auf die Anwendung von Regel 40 der OeschlIftsordnung, 
eluen Zusatzgegenstan "Wahl von Richtern des Intema
tlunalen Strafgerichts zur Verfolgung der Personen, die ffIr 
Völkermord und undere schwere Verstöße gegen das humani
Illre Völkerrecht im Hoheitsgebiet Ruandas zwischen dem 
1.1anuar 1994 und dem 31. Dezember 1994 verantwortlich 
sind, sowie ruandischer Staatsangehöriger, die ffIr während 
desselbeu Zeitraums im Hoheitsgebiet von Nachbarstaaten 
begangenen Völkermord und andere derartige Verstöße 
verantwortllch sind" lu die 'Thgesordnung ihrer neunund
vierzigsteu 'llIgung aufzunehmen und ihn unmittelbar im 
Plenum zu behandelu. 

.. Ebd., ZIIl'er 3. 
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Ebenfalls auf derselben Sitzuug beschloß die GeneralVcr- Vierten Weldiauenkonferenz Ma1Inabmen fIIr Gleichberechti
sammlung auf Vorscblag ~ GeneralsekretlI19

, die Be- gung, Entwicklung und Frieden", den folgenden Organisatio
handlung des Thgesordmmgspunktes 17 b) "Bmcmnung von nen BeobachtenIIatu fIIr die 'Thilnabme an der Konferenz zu 
Mitgliodom des Boitragsausschusses" wiedetauwm,mmen und gowIIbron: der Asiatischen BntwicJdungsbank, der Beratungs-
dioson Gegenstand dem FIlnfton AusscbuB zuzuweisen. gruppe fIIr internationale Agrari'oIBcbung, der Commonwealth

Auf ihrer 99. PIonarsitzung sm 31. MIItz 1995 bescblo.B·die 
General~ersalllll!hmg aufVorscblag des Geru:raIsela:et, die 
Bobandlung des '1lIgesordnungspunktlls 15 c) "Wahl eines Mit
glieds des Jntemationa1en Gorichlsbofes" wiedoraummobmen 
und diesen Gegenstand unmiUoIbar im Plenum zu behandeln. 

Auf derselben Sitzung bescbloß die Generalversamm
lung auf Antrag Norwegens", die Bebandlung des Tages
ordnungspunktlls 37 b) "WJrtscbaflssondorbilfe fIIr bestilDlDIe 
Lllnder odor Regionen" wiederaufzunebmen und diesen 
Gegenstand unmiUoIbar im Plenum zu behandolu. 

Auf ihrer 102. Plenarsitzung sm 21. April 1995 beschloß 
die Generalversammlung aufVorscblag des OeneralsekreIIi, 
die Bobandlung des 'IlIgesordnungspunktlls 97 "FiIrderung der 
Frau" wiederaufamebme und diesen Gegenstand unmittelbar 
im Plenum zu bebondeln. 

Auf ihrer lOS. PIonarsitzung BIll 12.luli 1995 bescbloß die 
Generalversamrn1ung aufVorscblag des CleneraJsekretI, die 
Bebandlung des 'IlIgesordnungspunktlls 17 a) "Ernennung von 
M"ttgliOOern des Beratenden Ausschusses fIIr Verwaltungs- und 
Hausbaltsftagen" wiederaufamebme und dioson Gegenstand 
dem FIlnfton AusacbuB zuzuweisen. 

C 

Auf ihrer 107. Plenarsitzung sm 14. September 1995 
bescbloß die Generalversammlung auf Vorscblag des Oe
neraIsekretlIrsl$, unJer Verzicht auf die Anwendung von RogoI 
40 der Gescbllftsordnung, unter Punkt 17 der Tagesordnung 
(Bmeimungen zur Bes .... znng freiwerdender Sitze in den Ne
benorganen und andere Emenmmgen) einen Zusatzgegenstan 
"BesWigung der Ernennung des Oeneralsekretil der Handels
und Entwicldungskouferenz der Vereinten Nationen" in die 
'IlIgesordnung mdZunebmen und ihn 'mmjttelbar im Plenum zu 
bebandoln. 

4'/48Z. Vorllluflge GescbIIft&ordmmg der Vierten Welt
fmmmk .. "felWZ: MaRnabmeg fDr GleIchbereddI. 
gung, Entwieklung und Frieden 

Auf ihrer 102. PIonarsitzung sm 21. April 1995 billigte die 
Generalversammlung aufEmpfebIung der Kommission fIIr die 
ReclttgsteDung der Frau", dem VOIbereitungsgrernium fIIr die 
Vierte Weltfrauenknufere die vorläufige ClescbIftsonInug 
der Vierten Weltfnmenkonferenz: MaßnAhmen fIIr Oleicbbe
rechtigung, Entwicklung und Frieden. 

49/494. BeteIlIgung Z'lffsrhwntaatl!eher Orgamlaatlonen PD 
der VIerten Weltfrauenkoufel-enz: MaRna!nmm fDr 
GIelcl!ben!ehtlguDg, EntwIddung und Frieden 

Auf ihrer 106. Plenarsitzung sm 2O.luli 1995 bescbloß die 
Generalversammlung auf Empfehlung des Sekretariats der 

" Al49n02lAdd.l. ZIffer 3 . 
.. Af49/861. ZIffer 4. 
" Al491866. 
" Al49/8871111d Kmr.l. ZIffer 4. 
" Al49nOUAdd.3. 
.. Al49/8871111d Kmr.l. Aahaog U. 

Stiftung, dem Managemontlnstitut fIIr das 6stlicbe und 
sDdlicbo Afrika, dem NonIisc:bon Ministerrat und der Vor
boreibmgslmmmission fIIr die Organisation fIIr das Verbot 
chemischer Waffen. 

491495. Berfdlt des FiIDften AnpeIl! • zur 'Obexmllllung 
des Berfdlta der BocbraugIgen, oDen M1tgJledslaa· 
ten oft'pnstphenden Albeltsgtüppe fDr dle FluamJa· 
ge der Vere.lnten NatIonen 

Aufihrer 107. Plenarsitzung sm 14. September 1995 nahm 
die Generalversammlung Kenntois von dem Bericht des 
FIlnfton Ausschusses'" zur Obennittlung des Berichts der 
Boebrangigen, allen Mitgliedslaate11 offenstehendon Arbeits
gruppe fIIr die finAnzlage der Vereinten Nationen. 

491496. BerIrht der BoclmmgIgen. oDen MltgHedstaateD 
offeualehemleu Arbeltsgtuppe fDr die Flnanzl. 
der Vere.lnten Nationen 

Aufihrer 107. Plenarsitzung BIll 14. September 1995 nahm 
die Generalversammlung nacb Bebandlung des Sacbsland ... 
berichts der mit Resolution 491143 vom 23. Dezember 1994 
eiDgeael tiM Hocbrangigen, allen M"ttgliedstaaten offensteben
den AIbei1sgruppe fIIr die Finanzlage der Vereinten Nationen2'1 
Kenntnis von der Tätigkeit dieser AIbei1sgmppe und beschloß, 
daB die Arbeitsgruppe ihre Tätigkeit weitert11breu soRe, wobei 
sie unJer anderem die auf der neunundvierzigsten und fiIDmg
aten 'Thgung der Generalversammlung, einschlioßlicb der 
Sondergedenksitzung der Generalversammlung anlIIBlich des 
flJnfzigatm labrestaga der Vereinten Nationen, zum Ausdruck 
gebrachten Anffa8Sungen berOcksicbtigen und der Generalver
sammlung auf ihrer fDufzigsten 'Thgung aber den FOnften 
Ausschoß einen Bericht aber ihre ArlIe.it vorlegen soll, we1cber 
gegebenenfaDs auch Bm.pfeblungen entblilt 

49/497. Berldd der ADeu MltgHedstaaten offeualehemleu 
Ad-hoc:·ArbeltsIllDPpe zur AusarbeItuug eluer 
Ageuda fDr Entwieklung 

Anfihrer 107. Plenarsitzung am 14. September 1995 nahm 
die Generalversammlung nacb Behandlung des Sacbstands
berichts der mit Resolution 49/126 vom 1'. Dezember 1994 
eingesetzten AUen Mitgliedstaaten offellslebencloo Ad-hoc
Arbeitsgruppe zur Ausarbeimng einer Agenda fIIr Entwick
lung'" Kenutnia von diesem Sacbstan~cht und bescbloß, 
deS die Arbeitsgruppe ihre Tätigkeit unJer Berilcksichtigung 
der wibrend der neunundvierzigsten 'Thgung erzio1ten Fort
scbritte auch wibrend der tl1ufzigsten 'llIgung der Generalver
sammlung mit dem Ziel der abschließenden Ausarbeitung 
einer Agenda fIIr Entwicklung weiterfflbren und der General
versammlung auf ibm fDufzigsten 'Thgung darllber Bericbt 
emtatten soDe. 

" Al49J!/42. 
" Al491!l63. . 
" ()jJI:hIlos P_ der a.n.talVlll'SllDlDJlan. N~ Ta

_ &JII4g.43 (A/49/43) • 
" EIxI., &JII4g. 45 (A/49/4S). 
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49/499. p~rl:tilAllen MltgJtedstaaten ofrenstehenden 
pe zur Frage der ausgewogenen Ver-
der Erhllhuog der Zahl der MItgIfeder 

. eifsrat und zn anderen mit dem SI· 
eherhe/lstlat Im Z1I!l!!'!IIm enbang stehenden Fragen 

Auf~ 10. enarsitzung am 18. September 1995 nahm 
die Gene):alv I ung nach Behandlung des Berichts Ober 
die Arbllit der .~ Resolution 48/26 vom 3. Dezember 1993 
einges. Mitgliedstaaten offenstehenden Arbeits-
gruppe Jrn. • der ausgewogenen Vertretung und der 
Erh6huJg-der der Mitglieder im Sicherheitsrat und zu 
anderen Znsammellhang mit dem Sicherheitsrat'" 
Ken~ vom dieser Arbeitsgruppe und beschloß, daß 
die ArbeIts Tlitigkeit weiterfIIhren solle, wobei sie 
unter an~ '. auf der achtundvierzigsten und neunund-
vierzigsljm _Thj der Generalversammlung erzielten Fort· 
schri=Ue . der fllnfzigsten Thgung der Generalver-
sammI • ßlich der Sondergedenksitzung anIIiBlich 
des • I der Vereinten Nationen, zum Aus-
druck Auffassungen berilcksichtigen und der 
Versaß1I\llung vor Ende ihrer fllnfzigsten Thgung einen 
Bericht ~ 1Ie, welcher gegebenenfalls auch ein-
vernehm/"ilie ungen enthlUl 

491500. lsraeIIsehe Aggression gegen die Irakl. 
en Anlagen nnd Ihre schwer

AuswIrkuogen anf das bestehende 
System fOr die friedliche Nutzung 

die Nlchtverbreltnng von Kern. 
e den Weltfrieden und die Interna· 

erhelt 

enarsitzung am 18. September 1995 be-

lo!t~i!~t=~ung, die Behandlung des Punktes 
1111 he Aggression gegen die irakischen 

491413.' FJmj~ruog der Beobaehtertroppe der Ver
atlonen fOr die 1iuppenentt1eehtung 

B30 

. ~g am 12. Juli 1995 beschloß die 
g auf Empfehlung des Fünften Ausschus

ung des Berichts des Generalsekretllrs 
g der Beobach~ der Vereimen 

ppenentflechtung'" und des entsprechen-

~=~~tg::den Ausschusses für Verwaltungs-
E 33 und eingedenk der Resolntion 350 (1974) 

vcm 31. Mai 1974, mit der der Rat die Be
obIu:htertPlPJlC~ oIer~ereinten Nationen für die Truppenentflech· 

sowie der nachfolgenden Resolutionen, 
Mandat der Beobachtertruppe verlllngert 

~E~' ~'on 996 (1995) vom 30. Mai 1995, sowie 
Resolution 3211 B (XXIX) vom 29; No-

kerntechnischen Anlagen und ihre schwerwiegenden Aus
wirkungen auf das bestehende internationale System für die 
friedliche Nntzung der Kernenergie, die N'rehtverbreitung von 
Kemwafl'en sowie den Weltfrieden und die internationale 
Sicherheit" zurllckzustellen und diesen Gegenstand in die 
vorlllufige 'IlIgesordnung ihrer fllnfzigsten Thgung. auf
zunehmen. 

491SOL DIe SItnatIon In Afghanistan und Ihre Auswirkun
gen anf den Weltfrieden und die Internationale 
Sfeherhelt 

Auf ihrer 108. Plenarsitzung am 18. September 1995 
beschloß die Generalversammlung, die Behandlung des 
Punktes "Die Situation in AfgJmnistan und ihre Auswirkungen 
auf den Weltfrieden und die internationale Sicherheit" zurllck· 
zustellen und diesen Gegenstand in die vorlllufige 'Thges
ordnung ihrer fllnfzigsten Thgung aufzunehmen. 

491502. Zypemfrage 

Auf ihrer 108. Plenarsitzung am 18. September 1995 
beschloß die Generalversammlung. die Behandlung des 
Punktes "Zypernfrage" zur!lckzustellen und diesen Gegenstand 
in die vorlllufige 'Thgesordnnng ihrer fllnfzigsten 'Thgung 
aufzunehmen. 

491503. Folgen der Bo so , .. mg KnwaiIs durch Irak und der 
iraldsehen AggressIon gegen Knwait 

Auf ihrer 108. Plenarsitzung am 18. September 1995 
beschloß die Generalversammlung, die Behandlung des 
Punktes "Folgen der Besetzung Kuwaits durch Irak und der 
irakischen Aggression gegen Kuwait" zor6l'1<ZlIstellen und 
diesen Gegenstand in die vorlllufige 'Thgesordnung ihrer 
fllnfzigsten Thgung qufzunehmen. 

vember 1974 Ober die F'lJllUIZierung der Noteinsatztruppe der 
Vereimen Nationen und der BeobachteIliuppe der Vereinten 
Nationen für die Truppenentflechtung und ihre sptiteren dies
bezI1g1ichen Resolutionen, zuletzt Resolution 49/225 vom 
23. Dezember 1994, den jeweiJlgen Antell der Mitgliedstaaten 
an den nicht vedmmchten Mitteln für den Zeitraum vom 1. De
zember 1993 bis elnacblieBlich 30. November 1994 in Höhe von 
805.000 U8-DoIIar bruno (891.000 Dollar netto) auf ihre 
anteiligen Betriige für einen oder mehrere vom Rat möglicher
weIae gebilligte kUuftige Mandatszeitrliume anzurechnen. 

491415. FImmzIeruog der OperatIon der Vetelnleu Natio-
nen In SomaUa n 

JJ34 
Auf ihrer 106. Plenarsitzung am 20. Juli 1995 beschloß die 

GeneralveISlllllllllung auf Empfehlung des Fünften Aus
sch1l&'leS, 3! die Bebandbmg des 'llIgesordnungsponktea "Finan
zierung der Operation der Vereimen Nationen in Somalia ll" 
bis zu ihrer fllnfzigsten Thgung zurllckzuatellen • 

.. DamIt wird der _ 491415 In AbschnIttIX.B.6 des 0ß/dBlItm 
Pr%kol18t!er ~ Nl1Il1IIDIIl1I/egol$ T_.lIeI/Qge 49 
(Af49/49J, Bd.l zu _ 49/415 A. 

" A/49n57/AJld2,7JffrJr4. 
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49/464. Programmplanung 
DM 

Auf ihrer 106. Plenarsitzung am ZO. Juli 1995 beschloß die 
Generalversammhmg auf Empfehlung des FOnften Ausschus
se!?, die Behandlung des 'IlIgesordnungspunktes "Programm
planung" bis zu ihrer fünfzigsten Thgung zurUckzustellen. 

49/466. Finanzierung der MIssIon der Vereinten Nationen 
fiIr das Refereodom 10 Westsahara 

B38 

Auf ihrer 100. Plenarsitzung am 6. April 1995 bescbIoß die 
Generalversammlung auf Empfehlung des Fflnften Aus
schusses" und bis zur Bebandlung des Berichts des Ge
neralsekretärs lIber die FlIIlIDZierung der Mission der Vereinten 
Nationen fIlr das Referendum in Westsahara'" und des ent
sprechenden Berichts des Beratenden Ausschusses fIlr 
Verwaltungs- und Hausbaltsfragen41, 

a) den Generalsekretllr zu enol!chtigen, fIlr die Tätigkeit 
der Mission im Zeitraum vom 1. Dezember 1994 bis 31. Mai 
1995 VerpfIichtungen in Höhe von 28.839.700 US-Dollar 
brutto (26.556.300 Dollar netto) einzugeben, einscbließ1ich des 
Betrags von 6,4 Millionen Dollar brutto (5.937.400 Dollar 
netto), den die Genera1versamm1ung in ihrem Beschluß 49/466 
A vom 23. Dezember 1994 fIlr den Zeitraum vom 1. Dezember 
1994 bis 31. Januar 1995 genehmigt bat, sowie der zuslltzli
chen Ausgabeermlicbtigung von 17.290.100 Dollar brutto 
(16.130.300 Dollar netto), die vom Beratenden Ausschuß fIlr 
den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. März 1995 gebilligt wor
den ist; 

b) den GeneralsekretIIr außerdem zu enol!chtigen, 
vorbehaltlich der Verlllngerung des Mandats der Mission durch 
den Sicherheitsrat über den 31. Mai 1995 hinaus fIlr die 
Tätigkeit der Mission im Zeitraum vom 1. bis 30. Juni 1995 
Verpflichtungen in Höhe von 4.806.600 Dollar brutto 
(4.426.000 Dollar netto) einzugehen. 

49/471. Finanzierung des Ioteroatiooalen Gerlchls zur 
Verfolgung der Veranlwortllchen fiIr dle seit 1991 
Im Hohellsgebiet des ehemallgom Jugoslawien 
begaugeneo scltwereo VerstlIße gegen das hmnool
tiIre Völkerrecht 

]J'12 

Auf ihrer 100. Plenarsitzung am 6. April 1995 beschloß die 
Generalversammlung auf Empfehlung des Fflnften Aus
schusses43

, den Generalsekretllr zu enol!chtigen, fIlr den , 

" DamIt wird der BescbloB 49/464 in Absclmltt 1X.B.6 """ 0jJüJe1hm 
1'roUJko1Js tkr Genetr.rlvenammg. NeunundvlenJgsre TagI!1lg. lIeIIase 49 
(A/49/49l. BdJ zu BescbloB 49/464 A. ' 

" A/491819/Add.I. ZIffer S. 
" DamIt wird der BescblulI 49/466 in Absclmltt IX.B.6 """ 0jJüJe1hm 

ProtokolJs tkr Gene_g. Neunundvierzigste Tagung.l/eIIage 49 
(A/49/49l. Bd.1 zu BescbloB 49/466 A. 

.. A/49I808!Add.I. ZIffer S. 

., A/49/SS9/Add.1 und Kort.I. 

.. A/49mllAdd.1. 
" DamIt wird der BescblulI 49/471 in Absclmltt 1X.B.6 """ 0jJüJeIhm 

ProtokolJs tkr Generalllel'Stl1lllllkmg, Neunundvierzigste TOIfII1Ig. &fIIage 49 
(A/49/49l. Bd.1 zu BescbloB 49/471 A. 

" A/491810lAdd.1. ZIffer 8. 

Zeitraum vom 1. bis 14. April 1995 Verpflichtungen in Höhe 
eines zuslltzlichen BelI'ags von 1.080.000 US-Dollar ein
zugeben, um dem Internationalen Gericht zur Verfolgung der 
Verantwortlichen fIlr die seit 1991 im Hoheitsgebiet des 
ehemaligen Jugoslawien begangenen schweren VerstöJle gegen 
das humanitäre VöJkenecht die FortfIIbruog seiner Tätigkeit 
bis zum 14. April 1995 zu gestatten, vorbebaltlich etwaiger 
Bescblüsse der Generalversammlung bezIIg1ich der Modalitä
ten fIlr die Fmanzierung des Gerichts. 

49/475. 'Obereiokommeo lIber die Vorrechte und Jmmuol
tiIteo der Vereinten Natlonen 

Auf ihrer 99. Plenarsitzung am 31. März 1995 beschloß die 
Generalversammlung auf Empfehlung des FOnften Aus
schusses" und nach Bebandlunf, des entsprechenden Memo
randums des Generalsekretllrs', zu empfehlen, daß dem 
Exekutivvorsitzenden der mit Resolution 687 (1991) des 
Sichetbeitsrats vom 3. April 1991 eingesetzten Sonder
kommission die Vorrechte und Immunitliten der Vereinten 
Nationen gewllbrt werden. 

49/476. PersooaIstroktur des SekretarIaIs 

Auf ihrer 99. Plenarsitzung am 31. März 1995 und auf 
Bmpfehlung des FOnften Ausschusses" 

a) nahm die Generalversammlung Kenntnis von dem 
Bericht der Gemeinsamen Inspektionsgmppe "Inspektion der 
Anwendung der Rekrutierungs-, Stellenbesetzungs- und 
Bef5rderungspolitiken der Vereinten Nationen'" sowie von 
den diesbezüglichen Stellungnahmen des GeneraIsekretlI41; 

b) billigte die Generalversammlung die Empfehlungen 
im Bericht der Gemeinsamen Inspektionsgmppe. 

49/477. FioanzIeruog der Beobaebtermlssloo der Vereinten 
Nationen fiIr Irak und Kuwait 

Auf ihrer 99. Plenarsitzung am 31. März 1995, aufBmp
fehlung des FIInften Ausschusses" und bis zur Behandlung des 
Berichts des GeneraIsekretlI über die Beobacbtenoission der 
Vereinten Nationen fIlr Irak und Kuwait'" und des entspre
chenden Berichts des Beratenden Ausschusses fIlr Ver
waltungs- und Hausbaltsfragen'" 

a) genehmigte die Generalversammbmg fIlr den Fall, daß 
der Sicherheitsrat bescbließen sollte, die Mission fortzusetzen, 
vorläufig einen Betrag von 12 Mi11ionen US-Dollar netto fIlr 
die Aufrechterhaltung der Mission im Zeitraum vom 1. April 
bis 30. Juni 1995, einschließlich der zwei Drittel des Bettags, 
die aus freiwilligen Beitrllgen der Regierung Kuwaits fi
nanziert werden; 

b) enol!chtigte die Generalversammlung den GeneraIse
kretIIr, zuslltzlich zu dem Betrag von 8 Mi11ionen Dollar, den 
die Regierung Kuwaits zur Verfügung stellen wird, Ver
pflicbtungen in Höbe von 4 Mi11ionen Dollar netto einzugeben, 

.. SIehe A/491802/Add.1. ZIffer 11. 
o A/c.5/49/S8 . 
.. A/49/84S. AnhaDg. 
n SIehe A/49I84S/Add.1. 
ca A/491877.Zlffer6. 
co A/491863 und Kort.1. 
.. SIehe 0jfIzkIIes Protokoll d8r Generalvel'Stl1lll/lkmg Neunundvierzigste 

TQl/ung, BeIlage 7 (A/49n und Acklonda), AnhaDg. 



was eine~ Dri tell der Kosten filr die Aufrechterhaltung der 
MissiOJiJilr de . l eitraum vom 1. April bis 30. Juni 1995 
entspricD!. . 

49/478. 

Sich 
J 

und bll1J!!haUsterhnfsdre Aspekte der 
der FrledeJllRchenmgseInslItze der 

~nen: FbumzIenmg der FrIedens
der Vereinten Nationen 

A 

Auf )rrer 9. lenarsitzung am 31. MlIrz 1995 und auf 
Empfebl img de Ausschusses" 

51 A/4 ,.!..... 5. 

4S 

a) beschloß die Generalversammlung, daß die in Ab
schnitt I der Resolution 49/233 A der Generalversammlung 
vom 23. Dezember 1994 verwendeten Ausdrilcke "Finanz. 
periode" und "Haushaltskreislauf' gemäß der Anlage zu 
diesem Beschluß auszulegen sind, und ersuchte den Beraten· 
den Ausschuß filr Verwaltungs- und HaushaItsfragen sowie 
den Generalsekretär, ihr Arbeitsprogramm entsprechend zu 
gestalten; 

b) ersuchte die Generalversammlung den Generalsekre
tär, ihr jeweils halbjlihrlich einen Bericht mit konsolidierten 
Angaben über die Anwendung von Abschnitt IV der Resolu· 
tion 49/233 A vorzulegen. 

ANLAGE 

. 

Vom 

Vom 

Prilfung 

AufsteHtmg, PrIIsentatlon und PriIfung der H8!1!lbalte und 
HgusbalfsvoDzugsberlchte von Frledensslcherongsefnsll.tzen 

JuIJ 

Kon!o eröfIiten 
AHVB ers!eIIen (1uB 
1994· Juni 1995) 

JuIJ 

Kon!o 01iI1fnen 

AHVB ers!eIIen (1uB 
1994· Juni 1995) 

Iresolutloll491233 A. Abschnitt J.ß 
(Belsplel: 1995/1996) 

JlJhrllch gepr4fte Hauslwlte 

Olaol>rr 

len (1uB 1996-
Juni 1997) 

AHVB(1uB 
1994-Juni 
1995) 

HalbJlihrlich geprlifte HausIwlte 

dlonm(JuBl995-
Juni 1996) 

S!eIlen (1uB 1996 
-Sunll997) 

AHVB 
(1uB 1994 -1un1 
1995) -HausbaIt 
(luB 1995 - Juni 
1996) 

(1uB - Dezember 
1995) 

(1uB-Dezember 
1995 

NFA (1uB - De
zember 1995) 

HausbaIt 
(1uB 1996-
Juni 1997) 
AHVB 
(SuB 1994-
Juni 1995) 

NFA (1uB - De
zember 1995) 

HausbaIt 
(JuB 1996-
Juni 1997) 

NFA (JuB - De
zember 1995) 

HausbaIt 
(luB 1996-

Juni 1997) 

Juni 

Kon!o 

Juni 

Kon!o 

aAH~ = _gsberlcbt 
NFI = N ... Ine , Angaben (" •• "iS' 'Hili mit "'ßI'!>=den, e!cttmUslotton Angaben Ober das FInanzgebmeo.._ verllIgbar" (Resoludon 

491233 A ,ZIffer. 6). 
I 
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B 

Auf ihrer 105. Plenarsitzung am 12. Juli 1995 beschloß die 
Oeneralversammlung auf Empfehlung des FOnften Aus
schusses", die im Rahmen des UnterstOtzungskontos fIIr 
Friedenssicherungseinsälze fIIr Juli 1995 gebilligten MitteJ in 
der bisherigen Höbe beizubehalten. 

49/4711. Prugmll,mb8usha1tsplan ftIr den ZwelJabreszeit. 
raum 1!1!12-1!1!13 

Auf ihrer 100. Plenarsitzung am 6. April 1995 und auf 
Empfehlung des FOufJen Ausschusses" 

a) bekriiftigte die Generalversammlung ihre Resolution 
49/218 vom 23. Dezember 1994, insbesondere Zilfer 6, mit 
der sie bescbloß, die Nettoerhöbung der bewilligten MitteJ fIIr 
den Zweijabreszeitraum 1990-1991 mit dem den Mitgliedstaa
ten fIIr den Zweijsbreszeitraum 1992-1993 zur Verfflgung 
stehenden Haushaltsüberschuß zu verrechnen; 

b) schloß die Generalversammlung demzufolge die 
Behandlung von Punkt 106 mit dem TItel "Programmbaus
haltsplan fIIr den Zweijabreszeitraum 1992-1993" ab. 

49/480. Rendlerte Von ... sehilige zu den Kapiteln 3A, 3D, 
. 3C, 4, 8, 15, 24 und 28 sowie zu EInnahmenkapI

tel 1 des ProgrammhaushaItsphms ftIr den Zwei
jabreszeitraum 1!1!14-1995 

AUf ihrer 100. Plenarsitzung am 6. April' 1995 und auf 
Empfehlung des FOnften AusschUsses" 

a) nabm die Generalversammlung Keon!nis von dem 
Bericht des GeneraIsek:retl Ober die revidierten Voranscbllige 
zu den Kapiteln 3A, 3B, 3C, 4, 8, 15, 24 und 28 sowie zu 
Rinnahmenkapitell"; 

b)· schloß sieb die Generalversammlung vorbehaltlich der 
Bestimmungen dieses Beschlusses den im Bericht des Beraten
den Ansscbusses fIIr Verwaltungs- und Haushaltsfragen'" 
enthaltenen Bemerkungen und Empfehlungen an; 

c) beschloß die Generalversammlung, gemlIß dem 
Ersuchen des Generalsekretllrs in Zilfer 86 seines Berichts" 
den Betrag von 119.700 US-DoUar von Kapitel 3 (politische 
Angelegenheiten) des Programmhoo,sbaJtsplnns fIIr den 
Zweijabreszeitraum 1994-1995 nncb Kapitel 15 (Wirtschafts
kommission fIIr Afrika) umzuschichten; 

d) ersuchte die Generalversammlung den Generalsekre
tär, ihre Empfehlungen im Zusammenhang mit dem Entwurf 
des Programmbausbaltsp fIIr den Zweijabreszeitraum 
1996-1997 zu prfIfen, mit dem Ziel, die Programme und 
Aktivitlflen fIIr Afrika zd stlIrkun und auszuweiten; 

" A/4918031 Add.4. ZIITer 6. 
" A/491883. ZIITer S. 
" A/4918221 Add.2, ZIITer 1S. 
" A/c.st49144. 
" 0jfizJeI!es ProtolwU der ~ NBUllUlldvlsnJgSIß 

Tagung, lIeIlage 7 (A/49n und Addenda), Dnknmenf A/49ntAdd.lO. 

e) beschloß die Generalversammlung, daß kllnftige 
Finanzierungsantriige fIIr Regionalinstitute ausschließlich auf 
der Grundlage von Kriterien bebandeIt werden soDen, die vom . 
GeneraIsekretII vorgeschlagen und von der Generalversamm
lung gebilligt worden sind, mit dem Ziel fes1zusteIIen, ob diese 
Institute aus dem ordentlichen Haushalt finanziert werden 
sollen. 

49/481. FInamIenmg der Beobncldermlsslon der VeteInten 
Nationen ftIr Uganda und Ruanda und der BIJt's. 
mJssIan der Vereinten Nationen ftIr Rnanda 

Auf ihrer 100. Plenarsitzung am 6. April 1995, aufEmp
feblung des FOnften Ausschusses", unter Hinweis auf ihre 
Resolution 49120 A vom 29. November 1994 und vorbehalt
lieh ihrer PrlIfung des Berichts des Generalsekretärs'" sowie 
des Berichts des Beratenden Ausschusses fDr Verwaltongs
und Haushaltsfragen'" Ober die Fmaozierung der Beobachter
mission der Vereinten Nationen fIIr Uganda und Runndn und 
der Rilfsmjssion der Vereinten Nationen fIIr Ruanda 

a) ermIlchtigte die Generalversammlung den Generalse
kretär. fIIr den Einsatz der Hilfsmission im Zeitraum vom 
10. flezember 1994 bis 9. Juni 1995 zusIiIzlich zu der von der 
Generalversammlung gemllß Resolution 49120 A bereits 
erteilten Ansgabeennllcbtigung in Höbe von 60 Mi1lionen US
DoUar brutto (58.542.300 DoUar netto) Verpf1ichtungen von 
bis zu 80 Mi1lionen DoUar brutto (79.502.500 DoUar netto) 
einzugeben; 

. b) beschloß die Generalversammlung als Ad-hoc
Regelung, fIIr den Zeitraum vom 10. Februar bis 9. April 1995 
?!lsl!tz!ich zu dem gemlIß Resclution 49120 A bereits aufgeteil
ten Betrag von 30 Mi1lionen Dollar brutto (29.271.150 Dollar 
netto) den Betrag von 30 Mi1lionen DoUar brutto (29.271.150 
DoUar netto) entsprechend der Zusammensetzung der Grup
pen. die in den Ziffern 3 und 4 der Resolution der Generalver
sammlung 43/232 vom 1. Mllrz 1989 festgelegt und von der 
Versammlung in ihren Resolutionen 44/192 B vom 
21. Dezember 1989,451269 vom 27. August 1991.46/198 A 
vom 20. Dezember 1991 und 471218 A vom 23. Oezember 
1992 und ihren Beschluß 48/472 A vom 23. Dezember 1993 
gelindert wurde, sowie gemlIß der Bei1ramrtahelle fIIr das Jabr 
1995 auf die Mitgliedstaaten ~'&l;----

c) bescbloß die Generalversammlung außerdem, daß im 
Einldang mit ihrer Resolution 973 (X) vom 15. J'lezember 
1955 das jeweilige Guthaben der Mitgliedstaaten im Steuer
ausgleichsfonds aus den fIIr den Zeitraum vom 10. Februar bis 
9. April 1995 gebilligten veranscblngten zusIiIzlichea Ein
nahmen 80S der Personalabgabe in Höhe von 728,850 Dollar 
auf ihre anteiligen Beiträge nach Buchstabe b) anzurechnen ist 

d) nahm die Generalversammlung Kenntnis vom Stand 
der Beiträge zu der Beobacbtermission und der HilfsmissjlJll 
per 30. Mllrz 1995, einschließlich der noch ausstehenden 
Beltriige in Höhe von 46.468.705 DoUar zu dem Sonderkonto 
fIIr die Hilfsrnission der Vo;einten Nationen fIIr Ruanda, und 

" A/49/687/Add.1.ZllTer6. 
.. A/49mS und Kort.! und Add.1 und 2. 
" A/491S01IAdd.1. 
.. Siolm ResoIutfon 49/19 B. 



B LIfIsse 

ht kommenden Mitgliedstaaten nach- schusses enthaltenen Bemerkungen und Empfehlungen an und 
ZU tun, um die rasche und vollständige biIJigIe dieselben. 

I\UssIeheJIIden veranlagten Bei1rilge sicher-

.qmllich~ die Generalversammlung den GenemJse.. 
daß der Sicherheitsrat das Mandat der 

~=~:a'!I='" "'on 9. Juni 1995 Irlnaus verlängern sollte, 
flI 10. Juni bis 9. Juli 1995 VerpfIi.chtun-

Betrag von 19.558.000 Dollar brutto 
,IlOODoIlarlnetto) einzugehen. 

49/483. der InterImstruppe der Vuelnleü 
Llhanon 

, enarsitzung am 12. Juli 1995 beschloß die 
1~anu)I1.wlg auf Empfehlung des Fllnften Aus

dlung des Berichts des GeneraJsekreIii 
Finl$i,~g der Interimstruppe der Vereinten 

und des entsprechenden Berichts des 

IjonJlj::=~; fiIr Verwaltungs- Und HausbaUs
~ Resolution 425 (1978) des Sicherheits-

1978, mit welcher der Rat die Truppe 
n hat, so • e der nachfolgenden Resolutionen. mit 

RatjdWj\' Mandat der Truppe verlängert hat, zuletzt 
5) vom 30. Januar 1995, und unter 

~::;~~~~t\uti=',onS-8/2 vom 21. April 1978 Ober die 
~ und auf ihre nachfolgenden Resolu-

zuletzt Resolution 49/226 vom 
, daß der jeweilige Anteil der M'lfg\iedstaa-

er/n'IUIChten Mitte1n in HIlhe von 1.755.000 
.000 Dollar netto) fiIr den Zeitraum vom 
einschließlich 31. Januar 1995 auf ihre 

einen vom Rat genehmigten kßnftIgen 
'~:m$l ~:ureChnen ist. • 

49/485. FImmzIerung der MIIitiirisclum VerbInduDgs
gruppe der Vereinten NatIonen In Kambodscha 

Auf Ihrer lOS. Plenarsitzung am 12. Juli 1995 beschloß die 
Generalversammlung auf Empfehlung des FIInften Aus
schusses", nach Behandlung des Berichts des GeneraIsekretII 
Ilber die FInanzIerung der Mllitlirischen Verbindungsgruppe 
der Vereinten Nationen in Kambodscha"' und des enfspiechen
den Berichts des Beratenden Ausschusses fiIr Verwaltungs
und Haushnltsfragen", eingedenk der Resolution 880 (1993) 
des Sicherheitsrats vom 4. November 1993, mit welcher der 
Rat die MiliIlIrische Verbindungsgruppe geschaffen hat, und 
unter Hinwela auf ihren Beschluß 48/480 vom 23. Dezember 
1993 und ihre Resolution 48/257 vom 26. Mai 1994 Ober die 
Finanzierung der MiliIlIrischen Verbindungsgruppe, 

a) sich den Bemerkungen und Empfehlungen im Bericht 
des Beratenden Ausschusses anzuachlle8en; 

b) alle M'ttgliedstmrten nachdrIIckIIch aufzufordern, alles 
zu tun, um die rasche und vollständige Entrichtung ihrer 
veranlagten Bei1riIge fiIr die MiliIlIrische Verbindungsgruppe 
sicherzustellen; 

c) die Gnthaben aus an den nicht verbrauchten MiUeJn in 
HIlhe von 293.900 US-Dollar brutto (281.800 Dollarnetto) fiIr 
den Zeitraum vom 15. November 1993 bis 15. Mai 1994 sowie 
die auf dem Sonderkonto der Militärischen Verbindungs
gruppe der Vereinten Nationen in Kambodscha aufgelaufenen 
Zinsen und sonstigen Einnahmen in Hilbe von 81.506 Dollar 
mllg\ichst bald und im Einklang mit der Finanzordnung und 
den F'UIIIJIZVOI'Schr der Vereinten Nationen auf die Mit
gIiedataaten an1'zuteilen. 

49/484. Jtüu~uWl!I der FrIedenstruppe der Vereinten 49/486. Forlselnitte bei der DurdIfIIhnmg der Reform des 
Zypern BeschaIfuugswes Im SekretarIat 

lionen 

1~~=~'tzung am 12. Juli 1995 schloß sich 
'eJ ung auf Empfehlung des FIInften Aus-

dlung des Berichts des GeneraJsekreIii 
Finlulzj'If1' !Pig, der Friedenstruppe der Vereinten 

.. und des entsprechenden Berichts des 
usses fiIr Verwaltungs- und Hausbalta-

, is auf die Resolution 186 (1964) des 
, 4. März 1964, mit welcher der Rat die 

und der Resolution 969 (1994) des Rats 
1994, mit welcher der Rat die Stationie

, Zypern um einen weiteren, am 30. Juni 
, verlängert hat, sowie unter Hinwela 

7/236 vom 14. September 1993 Ilber die 
d ... ..,.,,_ und auf ihre nachfolgenden ResoIu-

, zuletzt Resolution 491230 vom 
23. D,eze)J1lber , den im Bericht des Beratenden Aus-

"Al4~~~ 
" Al49f/!1 

"Al49f "Al49 811 

AufIhrer 106. Plenarsitzung am 20. Juli 1995 begrII8te die 
Generalversammlung auf Empfehlung des FIInften Aus
schusses6> und nach Behandlung des diesbezllglichen Berichts 
des Generalsekretllrs'l1l, 'die Fortschritte bei der DorchfiIhrung 
der Reform des Beschaffungswesens im Sekretariat. 

49/487. Prilfuug des Penolllll·PJlotprojekts der Sclmtz· 
trappe der Vere!nfen Nationen 

Auf ihrer 106. Plenarsitzung am 20. Juli 1995 nahm die 
Generalversammlung auf Empfehlung des Flinften Aus
schusses" und nach Behandlung des Berichts des Amtes fiIr 
interne Anfsichtsdienste Ilber die PrUfung des Personal
Pilotprojekts der Schu1zttuppe der Vereinten Nationen" 
Kenntnis von diesem Bericht. 

.. Al491934. Z!ffer6-
" Al49JS21 • 
.. Al491913. 
.. SIehe Al49/8201Athl.1, Z!ffer 10. 
'10 Alc.s/49/67. 
11 Al49I!I14._g. 



49/488. Untersuchung des Vorwurfs von UnregeImII8Ig- neralsekretllrs zu diesem Thema"" angesichts der diesbezllgIi
ketten und MIßwIrtschaft und Prllftmg der MIssIon ehen Empfehlungen und Bemerkungen des Beratenden 
der Vereinten Nationen fUr das Referepdum In Ausschusses für Verwaltungs- und Hausbaltsfragen bis zu 
Westsahara ihrer fiInfzigsten 'l1lgung zw:IIckzustellen. 

Auf ihrer 106. Plenarsitzung am 20. Juli 1995 nahm die 49/492. FInanzIenmg und Llqufdation der Öbergungs-
Generalversammlung auf Empfehlung des FUnften Aus- beh6rde der Vereinten Nationen In Kambodseha 
schusses" und nach Behandlung der Berichte des Amtes für 
interne Aufsichtsdieuste über die UntersuchunI des Vorwurfs 
von Unregelmäßigkeiten und Mißwirtschaft und aber die 
Prüfung der Mission der Vereinten Nationen für das Referen
dum in Westsahara13 Kenntnis von diesen Berichten. 

49/489. tlherpriIfung der admlnW" ati.olD und finanziellen 
EffIzIenz der Vereinten Nationen 

Auf ihrer 106. Plenarsitzung am 20. Juli 1995 beschloß die 
Generalversammlung auf Empfehlung des FUnften Aus
schusses", die Behandlung der Dokumente betreffend die 
Überpriifung der administrativen und finanziellen Eflizienz der 
Vereinten Nationen bis zu ihrer filnfzigsten 'l1lgung zurIlck
zustellen und ersuchte den Generalselcretllr, seinen Bericht 
über die Neustrukturierung des Sekretariats" auf den neuesten 
Stand ZU bringen und die Versammlung aber die Maßnahmen 
zu unterrichten, die zur Durchführung der Empfehlungen in 
seinem Bericht aber die Schaffung eines transparenten, 
effektiven ~stems der Recheuschaftspflicht und Verant
wortlichkeit' getroffen worden sind. 

49/490. Verbesserung der FInanzlage der Vereinten Natio
nen 

Auf ihrer 106. Plenarsitzung am 20. Juli 1995 beschloß die 
Generalversammlung a,uf Empfehlung des FUnften Aus
schusses", die Behandlung des Punktes "Verbesserung der 
Finanzlage der Vereinten Nationen" bis ZU ihrer filnfzigsten 
'l1lgung zurUckzustellen. 

49/491. Personalmanagement 

Auf ihrer 106. Plenarsitzung am 20. Juli 1995 beschloß die 
Generalversammlung auf Empfehlung des FUnften Aus
schusses77

, die Behandlung des Berichts des Genera1sekret.i 
mit dem TItel "Reform der intemen Rechtspf\ege im Sekretari
at der Vereinten Nationen"" und der Mitteilung des Ge-

" N49/884. Aobang. 
n N491937. Anhang. 
74 N49ß36. 
" Nc.sf49fl. 
,. N491946. ZIffer 4. 
TI N49/8021Add.3, ZIffer 9. 
" AfC.SI49f60 und Add.J. 

Auf ihrer 106. Plenarsitzung am 20. Juli 1995 und auf 
Empfehlung des FUnften Ausschusses'" 

a) beschloß die Generalversammlung, die Behandlung 
des Punktes "Finanzierung und Liquidation der 'Übergangs
behörde der Vereinten Nationen in Kambodscha" bis zu ihrer 
filnfzigsten 'l1lgung zurUckzusteI1en; 

b) wiederholte die Generalversammlung das in Ziffer 11 
ihrer Resolution 4812S5 vom 26. Mai 1994 enthaltene Ersu
chen an den GeneralsekretlIr, ihr auf ihrer filnfzigsten 'l1lgung 
eine umfassende, alle Aspekte einschließende Bewertnng der 
Verwaltnng und des Managements dieser Operation zur 
Verfügung zu stellen, mit dem Ziel, die hier gemachten 
Erfahrungen bei anderen Friedenssicherungaeinsiitz zu ver
werten. 

49/493. Neuzuordnung der UkraIne zu der In zurer 3 c) 
der Resolution 43J232 der Generalversammlung 
genannten Groppe von l\fItgIIedstaaten 

Auf ihrer 106. Plenarsitzung am 20. Juli 1995 und auf 
Empfehlung des FUnften Ausschusses"! beschloß die General
versammlung, in die vorlliufige Tagesordoung ihrer filnfzig
sten 'l1lgung unter dem Punkt "Verwaltnngs- und haushalts
technische Aspekte der Finanzierung der Friedenssioherungs
einslltzto der Vereinten Nationen" den Unterpunkt "Neu
zuordnung der Ukraine zu der in Ziffer 3 c) der Resolution 
43/232 der Generalversammlung genannten Gruppe von 
Mitgliedstssten" au&unehmen. 

49/4!18 'Oberprllftmg der gdmlnh4 rutIven und finanziellen 
EffIzIenz der Vereinten Nationen 

Auf ihrer 107. Plenarsitzung am 14. September 1995 
beschloß die Generalversammlung auf Empfehlung des. 
FOnften Ausschusses", die Behandlung der Frage der Ra
tiooalisierung der Arbeit des FUnften Ausschusses bis zu ihrer 
filnfzigsten 'l1lgung zurIlckzusteI1en. 

" AfC.SI49f6OfAdd.2 und Kotr.I. 
.. N49J944, ZIffer 5. 
" N49/82UAdd.l,Zlffer4. 
" N49/8201Add.2, ZIffer 5. 
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VERZm CHNIS DER RESOLUTIONEN UND BBSCHL'OssE 
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~ Verzeichnis 
und dem 18. 
vmsammJung. 

1(& 

cmthlIlt alle Resolutionen und BeschlUsse, die zwischen dem 24. Dezember 
September 1995. dem letzten 'llIg der nmmund'Vierzigsten Tagung der 
verabschiedet wurden. Alle Resolutionen und Besch1flsse wurden ohne 

mit AlJsnahme der Resolution 49/243. die mit 86 la-Slimmen und 
IIIIfgezeichnete Abstimmung verabschiedet WIQ'de. 

ung verabschiedet, 
JWtung durch eine 

TlIII.~ mt 

B. 

Ib an< 

0 

P. N 
N 

DIe 

MIm In ' 

~ , In 

AcIo!!' '!l 

j", oe! 

RESOLUTIONEN 

'los \bdJemI'''''''''''' 
Na1Ionen 

derRednerllsteIllr 
anJlISllch des fi ....... 

der Beo1I8! fuellill I ~ 

dIe SumIag! "_g der Oeneral_· 
W""" J""'-8s der Vmeln!!m NaIkmo!l 
der VereInton Nalkmenlllr Uganda IIJ!II 

VereInton NaIkmo!lIllr_ sowie der .RDfsmlsslon der 
B ......... , ...... 

fOr MslhllllilO LIIDder oder RogIonon 
detpa'Bsti M udS' bell PolIzeI ................... . 

IIllfeIllrAmlguaIlJ!ll Bad!uda, DmnInIm, MoIII8emoI, St. KIIIs IIJ!II 
........... ADIIIlen) ••••••••••••••• • ris IIJ!II St. Mardtt ~ 

der Demolaa!Ie IIJ!II der MJmschoJonloJUo In lIaIII 
B ................ 
B ................ 

der V ......... " ,~''''' 
i 

B ................ 
der VereInton _Illr Angola 

der lIeobo!:Ior.etm 
B ................ 

der Beobacbtemdsslnn der VOI!IIn!en _In Ubeda 
B ................ , 

und bausltttthttPi ",.Ische 
der 

B ................ 
der 0p0mII0n der 

Ir VereInton Na1Ionen zar 
VereInton _In MosambIk 

VerIfiImIionderM_llJ!lldor 
dem I'''''''''''''''' Ah!mnnneot llber der VerpfIlcldongen aus 

in a"arellwfA 
i 

A ................ 
B ................ 

' z,,~""'-,Iumg mit dem P. rog>bII'" _haltsplan Illr den Zwei· 
1994-1995 •.••. 

!!er - IIJ!II ,,,,,,,,,,,u 
: sowie der Sondetw ... n' ............... 

"en der a..JlensJeIen der VereInton 
AAlionen und der diesen verwandteD 

der MIss!nn der VereInton _1n1lalIl 
: g der ßeohac1llRiiniHlftli der VOI!IIn!en Na1Ionen In _kfsIan 

_ dIeln_H_'ondleboD, _ .. -
: an oInom DhmsJort Im Ausland dIIIg sind •••••••••••••••••• 

-- -
44 103. 24. Mal 1995 

IZ111J!11 130 lOS. 12. Jaß 1995 

37b) 101. 13. April 1995 

37b) 108. 18.l!epJmn'""' 1995 

34 lOS. 12.1b11 1995 

113 106. 20. laß 1995 

117 106. 2O.Jaß 1995 

126 lOS. 12. Jaß 1995 

129 lOS. t2.Jaß 1995 

l32a) 119. ' 31. MIlIz 1995 
124 98. 10. MIlIz 1995 

42 119. 31. MIlIz 1995 
42 107. 14. Sephmohor 1995 

107 119. 31. MIlIz 1995 

113.) 119. 31. MIlIz 1995 
128' 119. 31. MIlIz 1995 
162 119. 31. MIlIz 1995 

1134) IOD. 6. April 1995 
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50 GeneIah ..... ""t!nng-Newumd.lmzlpteT_ 

49/243 

49/244 

1Itd 

_gdes_enCeddlfszurVedbJgungderV_ 
fIIr die seit 1991 Im Hu'''''''gd .... des ehemaligen lugasla_ begang .... 
schwenm _gegen das IjlIIIIHII" •• eV_ 
Resolution A ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ResofntlDn B ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

A1<laodlJien:mg ni_eber Orgmrisatlmmn bei der Vlmtim W_
_ MaBnabmen fIIr GIeId!borecbtlguag, -SOlld-- ................. , ......................... . 

491245 Flnanzienmg der I!eobaclrJonDlsslon der __ Nadonon fIIr Imk lIIid 
Kuwalt •••••.••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••• 

49/246 Flnanzienmg der I!eohatl" .. _ der V __ In EI SalVllllnr 
49/247 Flnanzienmg der Mlsslon der V __ fIIr das ReferOrulum In W_ .............................................. . 
49/248 FlnauzimUUII der Sclmb:b_ der __ Na!1nnon, der 0perutI0n der 

V __ zur Wleduti1et&tell des VerIJmJeilS In Kma!hm, der 
~derV __ lIIiddesHauptqu.tll ... der 

146 
146 

'.TI 
44 

l1Sa) 

120 

119 

Friedeustt_derV __ ......................... 122 

49/249 Verwa1nmp- lIIid bauslml!s!ecbrdscbe Aapokte der l'lnm!zIlmmg der Fri2-
cJenssfcllft'Ud8 !Ii WtederVerelntalNaJinDen 
Reso1utlonA •••.•••••••••• ••••••••••••••••••• ••• ••••••••• 132 
ResnJutionB •••••• •••••••••••••••••• •••••••••••••••.••.•• 131 

49flSO Unte:tS ! ft! lliitgSknntn fOr FrfedenssIcbemn t Ifllij • • • • • • • • • • • • • • • • • • 132 a) 

4912S1 FluanzieJung des It'te"m'h'Ita1en Stmf'gedchts ZDl' Verfolgung der Pemonen. die 
fIIr Vö1lomuord lIIid _ schwme _ gegen das 111l1li",,1.0,. 
Vö_ bn lIoIiBltsgeblet Ronudas _ deru 1.1 ...... 1994l11id 
deru 31. Tle?mnber 1994 ... 8111 __ sind, sowie "..".u.cber __ 
.ngebOriger, die fIIr __ ZeIInmms bn lIoIiBltsgeblet von 
Nachbat_ h •• ge'"," ViIIkomJmd lIIid __ ge V_ 
v_sbnl......................................... 163 

49J2S2 StildamgdesSystemsder___ •.••.••.••..••.•..•..•. 10 

BESCHL1lssE 

A. Wahlen u. Eme ... "mgen 

491.lOS Emenmmg von Ml!gIlodem des _ Ausschusse fIIr VerwnlJuup-lIIid 
Haus1wIIBIi:age 
Besch1nBD ••••••••••••••••••••••••••••.••.••.••••••.••••• 

491309 Ilmenmmg von MItg1Iedem des _ Be "HO husses 

Besch1nBB ..••.••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
49ß14 Ilmenmmg von MItg1Iedem des A ......... fIIr das __ der ---BescbluBB ••••••.•••••.••••••••••••••••••••••••••••.••••• 
49ß16 W8hl von ZWOIfMltg1ledem des WeItlmdIlmmgsmJ 

Besch1nBB ••••.••••.•.••.•••••.•••••••••••••.••••••.•.••• 
49/318 ]lmemmqg von MItg1Iedem des Konfe7en_ 

BescbluBB ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Besch1nBC ••••.••••••.•••••••••••.•••••••••••••.••••••••• 

49/322 Wabl eines Mltglleds des bnO!iIB"",ateu Gerichtsbnfs 
BescbluBA ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
BescbluB B ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
BescbluBC ••.••••••••••.•••••.•••••••••••••••••••.••.••.• 

49/323 Emenmmg von _g MItg1Iedem der Zwi I ""!lieben Ad-bnc-
__ zur AnwoutIuug des GnmdsI!Izos derZab1uugs8lblglo:ft 

49/324 Wabl von sechs RlchIom des bnOIlIIidnnalca Stmfaedc1na zur Verfolguug der 
PetBOIIeJI, die tlIr ViIIkomJmd lIIid _ schwme _ gegen des 
_Völke!reditbnIloliBltsgebletRonudas_deru 1._ 
1994l11id deru 31. Tle?mnber 1994 _ sind, sowie ,......scber 
S_gebOriger, die tlIr __ ZeIInmms bn lIoIiBltsgeblet 
von_~V_lIIid __ geV_ 

\,wautwwdicb sind ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

17a) 

17 b) 

17 g) 

16a) 
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15.) 
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96-
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104. 
lOS. 

'.TI. 

2O.1uH 1995 

10. MfIrz 1995 

28. Febmar 1995 

28. Febmar 1995 

26.1 ...... 1995 
28. Febmar 1995 

26.1 ...... 1995 
21.1uu11995 
12.1uH 1995 

28. Febmar 1995 

103. 24-25. Ma11995 

-
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VerzoIoImIs cIer R""""""", uud l!eseblli"'" 

_' 7Itd 
49/325 fBestäti! '!"! der Emenmmg des """"""_ der __ und 

derVerelatenNatloium .................. . 

49/402 

49/413 

49/415 

49/464 

49/466 

49/471' 

B. SoDSlige Besebliisse 

Annalmje cl\!f'lllgescmlmmgUDdZuwolsung oJm: 'Illgesordmmgsp 
Bescjh!ul1 B .............................................. . 

Bescjhlc!l! c .............................................. . 
der Beoba t Idllluppe der Vereinten Nationen fitr die 

g 
B .............................................. . 
derOpem!lon derVereInten _In SonmJlaß 

Jlesc!hlu/! B .............................................. . 

Jlesc!hlDA B ............................................. .. 
fWlDZhj~ der MIssIon der Verelaten _ flIr des _ In 

i Wi"""""II~m 
I ~=~.BI! ............................................ .. 
fl ' des Im,nm,R",."", GoricIds zur VerfoIgang der VeraJJ!WorIJIche 
i flIr j In. 1991 bn Hohel!&gebk:t des ~ Jugoslawicm ""gang ..... 

&eh. "'" _ gegen des 1111"'0"10.,, V6IIomecht 
B .............................................. . 

49/475 -llberelnilami,\nenOberdle _ und InuntmMI!m derVerelaten_ 

49/476 des _ ................................ . 
49/477 der Beob .. ,,,,"'1UIssIun der Verelaten _ flIr lmk und 

1(11 .. 11' ................................................ . 

F der Verelaten Nadonon: FluanzIerung der 
derVerelaten_ 

17k) 

8 

8 

1160) 

123 

108 

119 

146 

113c) 

113b) 

1180) 

49/478 M\l!~~f~und§~_~h~.~I ...... ~ ....... ~~ha AspekJe der FluanzIerI1b8 der 

A ............................................... 1320) 
49/479 

49/480 

" .;=:tB~.~ .. ~ .. ;.;................... ....................... 1320) 
I'J flIrdenZweljrdn 1'''''111 1992-1993 .......... 106 

IloI:ZU~~:~~ZUI":='~~i!~!u;'= 
1994-1995 ........................................ 107 

49/481 der_ derVerelaten _ flIr Uganda und 
... der~11I1 derVerelntenNIII\"""" flIr _ ••••• 127 und 130 

49/482 der_W_MnB_flIr 
_gund_ .................... 97 

49/483 

49/484 

49/483 

der IntwbnsUuppe der Verelaten _ In Ltlrauau .. .. .. 116 b) 

derFdedeosbuppederVerelntenNaJIOtIbDlnZypem . • •• • •• 125 
der MßlJ!JrIscl>en V.dtlndlUlp_ der Vereinten _ In 

49/486 F 
, 

49/487 ~1.PiJuIpAdek1s der ScltuJzbl1pjl11 der Verelaten_ 

49/488 U des \brwudiI vun UumgebnIIBIglmIJen und MlßwIrtscbuft und 

49/489 , 

49/490 !Vi 
49/491 

49/492 

~""! : der MIssIon der Vereinteu _ flIr des _ In 

der admInI5ti_ und _"'''''' EIllzI= der Vereinten 
Natlone ' 

der_ge der Vereinten_ 

und Uqulda!Iou der tlborpugsbehörd der Vereinten _ In 

49/493 iN"::=r:.der:'~UkraIne: zu der In ZIffer 3 c) der Resole>lnu 43/232 der 
g gwamltm Gruppe vun MIIgU_ ••.••.•• 
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12.1ul1 1995 
6. AprllI995 
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_ JIId 

491494 ~ ,..,..._ ...... o.aa-- BIt der _ WeItftauon· 
koafenm: MaI!na!mp! Illr GIeIcbberecItd_ButwIcldung und Frieden 

49J495 BericIII des _ AnsscImsses· zur ()bermJuJm,g des Berichts der 

lIacImmgIg&m. 011.""'8"'" ' 'o!fenstebenden Arbelts_1llr dle 
FlmmzIago derVomInten _ ........................... .. 

491496 _der",",,,a'lIP_allBDMftslhoh' ,"" __ _._ 
Illr dle FlmmzIago der VaoIDIim _ ...................... . 

4!11497 BericIII der AJIou ~ __ kf..boc.._._ .... 
Ausarbeltuug _ Agoada Illr l!utwIcldung .................... . 

49/498 'IlbaprtJtimg der .'m'u''''"U.BIt und finanziellen EßizIoDz der Ven!ln!en _ ............................................... .. 
49/499 Bericbt der A1leIl MJtsIkA' ten com stehe .•• Arbeftsgruppe zur Frage der 

...... _ ""'-' und der l!rb6huDg der Zahl der MltsJlecIer Im 
SicheJboI!&i!lund ... aaderBIt mit dem SL , , ""'Illm 1nsapnren!vrug 
delM""" .. ! Ft:aaen ••••••••••••••••••••••.••.•.••••.•..••••.• 

49ßOO Be_ -... AggmssimI _ dle __ 

AnJaaen und Ihno schwa olegtmdoo AuswIdomgen auf das ...... bende 
lnIematIooaJo s,...... fDr dle tiIedIJcbo NtUzung der ltemoneqpJo, dle 
-eataelIwia .... ,,",0_ sowie den Weltfrieden und dle imema· 
_ SJcborho!t ........................................ .. 

49J501 DIe SItuadon In Mal'"""" ... und Ihno Ausoillwupn auf den Weltfrieden und 
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